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Amtsblatt
für die Evangelische Kirche A. u. H.B. in Oesterreich
Jahrgang 1961 Ausgegeben am 17. Jänner 1961 1. Stück

Neujahrshirtenbrief 1961
Gott zum Gruß und den Herrn Jesus Christus zum Trost, Ihr lieben evangelischen Christen in 

Österreich! Lasset Euch danken für Euere Treue und Liebe zu unserer Kirche. Gott schütze und segne Euch 
und Euere Lieben im neuen Jahr. Es bringt auch für unsere Kirche Aufgaben und Hoffnungen. 
Wir müssen begonnene Kirchbauten vollenden, neue planen, übergroße Gemeinden teilen, bestehende 
festigen, neue gründen und mehr Laien in die Arbeit rufen, damit das geistliche Leben sich vertiefe und 
wachse. Vor hundert Jahren hat Kaiser Franz Joseph durch das Protestantenpatent die Evangelischen 
aus der drückenden Duldung erlöst. Heuer erwarten wir das Bundesgesetz, das unserer Kirche die Gleich
berechtigung und die volle Entfaltung ihrer Freiheit verbürgt.

Aber wir haben Anlaß, über die Grenzen unserer Kirche hinauszuschauen. Die Zeitungen schreiben 
viel von einem Ökumenischen Konzil, richtiger dem II. Vatikanischen Konzil des Papstes. Doch wir 
wollen zunächst daran denken, daß 1961 die dritte Ökumenische Kirchenkonferenz, also das 
Konzil aller nicht-römisch-katholischen Kirchen, angesetzt ist. Es wird in Neu-Delhi in Indien tagen. Das 
Christentum ist der Heiland aller Menschen. Er ist das Licht der Welt.

Die Jahreslosung 1961 lautet „Herr, lehre uns beten!" (Luk. 11, 1). Lasset uns nicht nur 
allezeit für unsere eigenen Anliegen Gott danken, loben und bitten. Eine Diasporakirche ist 
immer in Gefahr, in provinzieller Enge zu verkümmern. Darum lasset uns beten für 
alle Christen auf der Welt und die Einheit der Heiligen Kirche, für den Frieden der ganzen Welt und 
dafür, daß Christus alle erleuchte, die da sitzen im Finstern und im Schatten des Todes.

Aber echte Beter sind auch rechte Täter. In den letzten Jahren sind Missionare und Missions
schwestern aus unserer Kirche in den Vorderen Orient und nach Afrika gezogen. Unsere Missionskreise, 
unsere Jugend und Bibelfreunde haben dafür gesorgt, daß die Bibel in neun verschiedene afrikanische 
Sprachen zum erstenmal übersetzt und verbreitet wurde. Zwei Floridsdorfer Arbeiter haben eine Strick
schule auf dem Hirtenfeld bei Bethlehem gegründet, damit jordanische Flüchtlinge Arbeit und Lebens
unterhalt fänden. So setzt sich die weltweite christliche Verantwortung auch bei uns da und dort in die 
Tat um.

Was heute die Menschen und Völker noch tiefer trennt als Rassenhaß, politische Feindschaft und welt
anschauliche Gegensätze, ist die erschütternde Tatsache, daß ein Drittel der Menschheit im Überfluß lebt 
und zwei Drittel Mangel leiden. 1800 Millionen Menschen haben nicht die notwendige tägliche Kalorien
menge zur Nahrung. Mehr als zwei Dutzend Millionen gehen jährlich an Hunger oder an den Folgen 
dauernder Unterernährung zugrunde. Weitblickende Männer meinen, daß daraus Revolutionen und 
Wandlungen entspringen können, die in diesem Jahrhundert, vielleicht noch in diesem Jahrzehnt die 
Welt verändern werden.

Wenn schon Politik und Wirtschaft nicht imstande sind, diese entsetzlichen Nöte durch eine Neu
ordnung der Produktion und Verteilung des Überschusses zu bannen, so wissen sich die Christen aller 
Konfessionen zur Hilfe gerufen. Wir wissen, daß unsere katholischen Mitchristen seit längerer Zeit 
dafür sammeln. Wir wissen auch, daß die bisher größte Spendensammlung der westdeutschen Evange
lischen diesem Notstand gilt. Seit einem Jahr sammelt auch unsere Evangelische Frauenarbeit zusammen 
mit dem Arbeitskreis für Äußere Mission „Brot für Hungernde" und konnte fast eine halbe Million 
Schilling für eine Milchaktion unter den Flüchtlingskindern Jordaniens, für Lehrwerkstätten in Indien, 
für Arbeitsbeschaffung an Aussätzigen in Japan und für das Strickzentrum in Bethlehem aufbringen. Wir 
setzen damit Notleidende instand, sich selbst und anderen zu helfen.

Bisher haben sich 2100 Familien zu einem monatlichen Beitrag verpflichtet. Das sind nur li/Zv/o 
unserer Kirchenbeitragszahler, also einer unter 75. Aber das Hilfswerk darf nicht einschlafen, denn die 
Not und Gefahr in Asien, Afrika und Südamerika wachsen. Das Beispiel der Helfer muß weitere Hilfe 
wecken. Wir sind gewiß, daß weitere Glaubensgenossen sich bei den Pfarrämtern oder der Frauenarbeit 
dafür melden werden.

Wenn wir im Vaterunser um das tägliche Brot bitten und es immer noch reichlich, ja überreichlich 
haben, dann wollen wir mit unserer Spende „Brot für Hungernde" unseren Dank mit der Tat bezeugen. 
Damit werden Brücken geschlagen, wo heute sich Abgründe auftun, und dem Frieden 
gedient, wo Bitterkeit und Haß herschen.

Wir wollen aus der Enge heraus. Wir wollen ökumenisch denken und ökumenisch handeln. 
Ewtt segne alle, die in christlicher Verantwortung Beter und Täter sind!

Bischof v. May
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1. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1960, BGBl. 
Nr. 309, über die Entschädigung der Evangelischen 
Kirche A. u.H.B. in Österreich für die Inanspruch
nahme kircheneigener Liegenschaften und Gegen
stände im Burgenland zu Schulzwecken

2. Neuordnung der staatlichen Beihilfen
3. Kindererziehungsbeihilfe (Abänderung der Ord

nung des geistlichen Amtes)
4. Wohnungsbeschaffungsbeihilfe für in den Ruhe

stand tretende Pfarrer und verwitwete Pfarrfrauen 
und Angehörige (Neufassung)

5. Kurseelsorge 1961

6. Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u.H.B. Bregenz (im Verband 
der reformierten Kirche H.B. in Österreich)

7. Sammlungsordnung
8. Haushaltsplan 1961
9. Rechnungsabschluß 1960, Vorlage

10. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Arriach
11. Ausschreibung der Pfarrstelle Eisenerz
12. Ausschreibung der Pfarrstelle Trebesing
Empfohlene Kollekten
Kirchliche Mitteilungen

Erläße des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien
1. Zl. 172/61 vom 3. Jänner 1961

Bundesgesetz vom 13. Dezember 1960, BGBl. Nr. 309, 
über die Entschädigung der Evangelischen Kirche 
A. u.H.B. in Österreich für die Inanspruchnahme 
kircheneigener Liegenschaften und Gegenstände im 
Burgenland zu Schulzwecken

Der Nationalrat hat beschlossen:
Z1. (1) Der Bund hat der Evangelischen Kirche 

Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in 
Österreich für die bisherige Inanspruchnahme der im 
Eigentum dieser Kirche, ihrer Gemeinden, Organisa
tionen und sonstigen Einrichtungen stehenden Ge
bäude, Grundstücke, Einrichtungsgegenstände, Lehr
mittel und Bücher, die im Bereich des Bundeslandes 
Burgenland gelegen und Schulzwecken gewidmet sind 
oder waren, eine einmalige und endgültige Leistung 
im Betrag von 2,1 Millionen Schilling zu zahlen.

(2) Die Zahlung ist in vier gleichen Jahresraten, 
die erste einen Monat nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes, die folgenden jeweils bis 1. Juli 
eines jeden Jahres zu Handen des Evangelischen 
Oberkirchenrates Augsburgischen und Helvetischen 
Bekenntnisses in Wien zu leisten.

Z 2. Der im Z1 genannte Betrag wird von der 
Evangelischen Kirche Augsburgischen und Helveti
schen Bekenntnisses in Österreich aufgeteilt.

Z3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen im Ein
vernehmen mit dem Bundesministerium für Unter
richt betraut.

2. Zl. 220/61 vom 5. Jänner 1961

Neuordnung der staatlichen Beihilfen

Mit dem Bundesgesetz vom 28. 11.1960, BGBl. 
Nr. 258, wurde das Familienlastenausgleichsgesetz und 
das Kinderbeihilfengesetz geändert. Mit Wirkung 
vom 1. 1. 1961 werden neu eingeführt die Mütter
beihilfe, die Säuglingsbeihilfe und eine weitere Son
derzahlung, die sogenannte 14. Beihilfe:

a) Mütterbeihilfe
Anspruch aus Mütterbeihilfe haben alle Personen, 

die für drei oder mehr Kinder Anspruch aus 
Kinderbeihilfe haben. Die Mütterbeihilfe beträgt ab 
1. 1. 1961 monatlich S 50,—, ab 1. 1. 1962 monatlich 
S75,—, ab 1.1.1963 monatlich S 100,—, ab 1.1. 1964 

monatlich S 150,—. Der Dienstgeber ist verpflichtet, 
jenen Personen, auf deren Beihilfenkarte (Aus
gabe 1958) der Anspruch auf Kinderbeihilfe für 
mindestens drei Kinder bescheinigt ist, erstmalig für 
den Monat Jänner 1961 die Mütterbeihilfe aus
zuzahlen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
der Anspruch auf die Mütterbeihilfe auf den Bei
hilfenkarten (Ausgabe 1958) nicht bescheinigt wird. 
Diese Bescheinigung ist einem späteren Zeitpunkte 
Vorbehalten.

b) Geburtenbeihilfe
Die Anspruchsberechtigung ist wie bisher geregelt, 

nur kann die Geburtenbeihilfe von der werdenden 
Mutter nach Vollendung des 7. Monats der Schwan
gerschaft in Anspruch genommen werden. Die Ge- 
burtenbeihilfe beträgt einmalig S 500,—. Sie wird 
auf Antrag gewährt, der beim zuständigen Finanz
amt zu stellen ist. Er kann nach Vollendung des 
7. Monats der Schwangerschaft bis zum Ablauf einer 
nicht erstreckbaren Frist von sechs Monaten, gerechnet 
vom Tage der Geburt des Kindes, gestellt werden. 
Die Geburt des Kindes ist durch die Geburtsurkunde 
nachzuweisen. Die werdende Mutter hat den Nach
weis ihrer Schwangerschaft durch eine Bescheinigung 
zu erbringen, die nach Vollendung des 7. Monats der 
Schwangerschaft von einer Schwangerenberatungs
stelle, einem zur Ausübung der Praxis berechtigten 
Arzt oder einer Krankenanstalt ausgestellt ist.

c) Säuglingsbeihilfe
Anspruch auf Säuglingsbeihilfe hat eine Mutter, 

sobald das von ihr geborene Kind den 1. Lebens
monat vollendet hat. Sie hat einen weiteren An
spruch auf Säuglingsbeihilfe, sobald dieses Kind den 
6. Lebensmonat vollendet hat. Der Anspruch auf 
Säuglingsbeihilfe besteht jedoch nur, wenn das Kind 
von der Mutter im Haushalt betreut wird oder diese 
Betreuung nur aus gesundheitlichen Gründen unter
brochen ist und wenn das Kind sich in ärztlicher 
Betreuung befindet. Die Säuglingsbeihilfe beträgt 
S 300,—, ab 1.1.1963 S 600,—. Die Säuglings
beihilfe wird nur auf Antrag gewährt, der binnen 
einer nicht erstreckbaren Frist von sechs Monaten 
beim zuständigen Finanzamt zu stellen ist. Die Frist 
beginnt mit der Vollendung des 1. bzw. 6. Lebens
monats. Die Tatsachen der Vollendung des 1. bzw. 
des 6. Lebensmonats des Kindes und des Aufent
haltes des Kindes im selben Haushalt mit der 
Mutter sind durch Vorlage der Geburtsurkunde und 
einer Bescheinigung der Gemeinde nachzuweisen, die 
Tatsache der ärztlichen Betreuung des Kindes durch 
eine Bescheinigung einer Mütterberatungsstelle, eines 
Arztes oder einer Krankenanstalt.
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d) Sonderzahlung
An Stelle der bisher für den Monat September 

gewährten Sonderzahlung (13. Beihilfe) werden ab 
1. Jänner 1961 vier Sonderzahlungen für die Monate 
Februar, Mai, August und November gewährt. Das 
Ausmaß jeder Sonderzahlung beträgt die Hälfte des 
Betrages an Kinderbeihilfe, Ergänzungsbeträgen und 
allenfalls auch der Mütterbeihilfe, die für den jeweils 
in Betracht kommenden Monat zusteht.

Formulare für die vorbezeichneten Anträge werden 
ab Februar 1961 bei den Finanzämtern erhältlich 
sein.

Die Dienstgeber erhalten von ihrem zuständigen 
Finanzamt ein Merkblatt über ihre Auszahlungs
verpflichtung und ihre Ersatzansprüche, die auf An
trag aus Fondsmitteln in der Form ersetzt werden, 
daß sie gegen fällige oder fällig werdende Abgaben 
und Beitragsschuldigkeiten zur Verrechnung gelangen.

Es wird darauf verwiesen, daß im Amtsblatt der 
österreichischen Finanzverwaltung, Jahrgang 1960, 
Nr. 259, die ab 1. I. 1961 geltenden Texte des Kinder- 
beihilfengesetzes und des Familienlastenausgleichs
gesetzes enthalten sind und Auskunft über den genauen 
Wortlaut geben, weil die gesetzlichen Änderungen an 
dieser Stelle nur auszugsweise wiedergegeben werden 
konnten.

3. Zl. 222/61 vom 10. Jänner 1961

Kindererziehungsbeihilfe (Abänderung der Ordnung 
des geistlichen Amtes)

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Shnodalausschüsse A.B. und 
H.B. im Sinne des H 205 (2) Zl. 13 der Berfassung 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, be
schlossen von der 3. Generalsynode am 26. 1. 1949, in 
dem von der 5. Generalsynode am 30. 11. 1956 ab
geänderten Wortlaut nachstehende Verfügung mit 
einstweiliger Geltung:

Die Ordnung des geistlichen Amtes in der Fassung 
ABl. 2lr. 52/1957 wird abgeändert wie folgt:

I.
§52 hat zu lauten:
Für Kinder, deren Ausbildung an einer Lehranstalt 

oder an einer Lehrstelle außerhalb des Wohnsitzes 
des geistlichen Amtsträgers erfolgen muß, weil am 
Wohnsitz keine geeignete Anstalt oder Lehrstelle vor
handen ist, erhalten die geistlichen Amtsträger über 
Antrag eine Kindererziehungsbeihilfe.

Die Kindererziehungsbeihilfe wird nur neben einer 
Kinderzulage gewährt, sie betrügt monatlich 
a) für Kinder, die eine außerhalb des Wohn

ortes der Eltern gelegene Lehranstalt 
oder Lehrstelle nur durch tägliche Fahrt 
vom Elternhaus erreichen können . . . S 40,— 

b) für Kinder, die zum Besuch einer Lehr
anstalt oder einer Lehrstelle auswärts 
untergebracht werden müssen .... S120,—
Zn ß 53 Abs. 2 und 3 wird der Betrag von S 500,— 

ersetzt durch den Betrag von S900,—.

II.
Diese Verfügung tritt mit der Verlautbarung im 

Amtsblatt in Kraft.
Das Bundesministerium für Unterricht hat mit 

Erlaß vom 3.1.1961, Zl. 118.138-Kb/60, diese Ver

fügung mit einstweiliger Geltung auf Grund des 
8 16 des Kaiserlichen Patentes vom 8. 4.1861, RGBl. 
Nr. 41, zur Kenntnis genommen.

4. Zl. 251/61 vom 10. Jänner 1961

Wohnungsbeschaffungsbeihilfe für in den Ruhestand 
tretende Pfarrer und verwitwete Pfarrfrauen und 
Angehörige (Neufassung)

Der Oberkirchenrat A.u.H.B. erläßt mit Zustim
mung der Synodalausschüsse A.B. und H.B. im 
Sinne des Z 205 (2) Zl. 13 der Verfassung der Evan
gelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, beschlossen 
von der 3. Generalsynode am 26. Jänner 1949, in 
dem von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 
abgeänderten Wortlaut in Ausführung des §70 (4) 
der Ordnung des geistlichen Amtes, in der Fassung 
ABl. Nr. 52/57, nachstehende Verfügung mit einst
weiliger Geltung:

Die Verfügung mit einstweiliger Geltung vom 
9. Dezember 1957, ABl. Nr. 1/58 (Wohnungsbeschaf- 
fungsbeihilfe), wird abgeändert und ergänzt wie folgt:

81 Zur Bereitstellung geldlicher Beihilfen, die 
zur Beschaffung von Ersatzwohnungen im Sinne des 
8 70 (4) der Ordnung des geistlichen Amtes erforder
lich sind, wird ein Wohnungsbeschaffungsbeihilfen
fonds (im folgenden Fonds genannt) geschaffen. Die
ser Fonds wird vom Evangelischen Oberkirchenrat 
A.u.H.B. verwaltet.

82 Die Mittel des Fonds werden zu gleichen 
Teilen durch Beiträge der aktiven geistlichen Amts- 
träger und den Kirchen A.B. bzw. H.B. ausgebracht.

83 Den Beiträgen der aktiven geistlichen Amts
träger ist der Bruttobezug einschließlich der Funk
tionsgebühr, jedoch ausschließlich der Familien- und 
Kinderzulagen zugrundezulegen. Diese Beiträge wer
den im Abzugswege monatlich einbehalten.

84 Die Höhe der Beiträge wird jedes Jahr vom 
Oberkirchenrat A. u. H.B. im Einvernehmen mit den 
Shnodalausschüssen A.B. und H.B. und dem Vor
stand des Pfarrervereines festgesetzt.

Die Beiträge sind so zu bemessen, daß eine Reserve 
für mindestens drei Fälle des folgenden Jahres vor
handen ist.
Im Bedarfsfalle sind Nachtragszahlungen der Bei

tragspflichtigen zu leisten.
85 Die Beitragspflicht erlischt mit der Voll

endung des 65. Lebensjahres.
8 6 Die Wohnungsbeschaffungsbeihilfe wird im 

Zeitpunkte der Räumung der Dienstwohnung fällig. 
Frühestens sechs Monate vor dem Räumungstermin 
kann den Anspruchsberechtigten zur rechtzeitigen 
Räumung der Dienstwohnung ein Vorschuß auf die 
Wohnungsbeschaffungsbeihilfe gewährt werden.

87 Anspruchsberechtigt sind:
a) Der geistliche Amtsträger
b) nach dessen Tod die Witwe oder seine ehelichen 

Kinder, einschließlich der Wahlkinder, die die letzten 
fünf Jahre im gemeinsamen Haushalt in der Dienst
wohnung des geistlichen Amtsträgers wohnten.

88 Sofern der geistliche Amtsträger keine Dienst
wohnung innehat, wird ihm oder den in Z7 ange
führten Anspruchsberechtigten die Hälfte der Woh
nungsbeschaffungsbeihilfe gewährt.

89 Mit dem Verlust, .des geistlichen Amtes ist der 
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Verlust des Anspruches auf die Wohnungsbeschaf
fungsbeihilfe verbunden.

8 10 Diese Verfügung tritt mit der Verlautbarung 
im Amtsblatt in Kraft.

Die bis dahin erworbenen Ansprüche sind nach 
dieser Verfügung zu beurteilen.

Die Verfügung mit einstweiliger Geltung vom 
9.12.1957, ABl. Nr. 1/58, verliert gleichzeitig ihrs 
Wirksamkeit.

Das Bundesministerium für Anterricht hat mit 
Erlaß vom 3.1.1961, Zl. 177.620-Kb/60, diese Ver
fügung mit einstweiliger Geltung im Grunde des 
Z 16 des Kaiserlichen Patentes vom 8.4.1861, RGBl. 
Nr. 41, zur Kenntnis genommen.

5. Zl. 8648/60 vom 30. Dezember 1960

Kurseelsorge 1961

Für die Sommermonate des Jahres 1961 ist in 
folgenden Orten eine Kurseelsorge vorgesehen:

Tirol:
Kitzbühel (Juli und August)
Lienz (Juli oder August)
Mahrhofen im Zillertal (Juli und August)
Oberinntal (Landeck oder Imst, Juli und August)
Seefeld (Juli und August)

Salzburg:
Badgastein (Mitte Mai bis Mitte Oktober)
Zell am See (Juli bis September)
Hofgastein (Juli bis September)

Oberösterreich:
Attersee (Juli oder August)
Bad Hall (Juli und August)
Bad Ischl (Juli oder August)
Ebensee (Juli oder August)
Gallspach (Mitte Juli bis Mitte August)
Kammer am Attersee (Juli und August)
Mondsee (Juli und August)
St. Wolfgang mit St. Gilgen (Juli und August)
Schallerbach (Mitte Juli bis Mitte August)

Niederösterreich:
Baden (Juli und August)
Payerbach (Juli und August)
Reith, Gemeinde Mitterbach (Mitte Juli bis Mitte

August)
Semmering (Juli und August)
Waidhofen an der Ybbs (Mitte Juli bis Mitte

August)
Burgenland:

Bad Tatzmannsdorf (Juli oder August)

Steiermark:
Bad Aussee (Juli und August)

Kärnten:
Bad Kleinkirchheim (Juli und August)
Gmünd im Liesertal (Mitte Juli bis Mitte August)
Klopeiner See, Gemeinde Völkermarkt (Juli und

August)
Kötschach-Mauthen (Juli und August)
Obervellach (Juli oder August)
Ossiach (Juli und August)
Pörtschach und Velden (Juli bis September)
Techendorf am Weißensee (Mitte Juli bis Mitte

August)
Sattendorf (Juli oder August)

Vorarlberg:
Lech am Arlberg (Juli und August)
Schruns (Juli und August)
Für eine vierwöchige Tätigkeit wird vom Ober

kirchenrat eine Vergütung von S 700,— gewährt. 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung hat der 
Kurseelsorger selbst zu tragen. Die Pfarrämter sind 
jedoch bemüht, nach Möglichkeit Freiquartiere oder 
Zimmer zu verbilligten Preisen zu vermitteln.

Bewerbungen für Orte in Vorarlberg sind bis 
l. März 1961 an den Oberkirchenrat H.B. in Wien I, 
Dorotheergasse 16, zu richten, in allen anderen Fällen 
an den Oberkirchenrat A.B. in Wien >, Schelling- 
gasse 12 .ebenfalls bis 1. März 1961.

6. Zl. 8435/60 vom 20. Dezember 1960

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u.H.D. Bregenz (im Verband der 
reformierten Kirche H.B. in Österreich)

Die Pfarrstelle an der Evangelischen Pfairge
meinde A. u.H.B. Bregenz wird hiemit ausgeschrie
ben. Sie kommt am 1. Juli 1961 zur Neubesetzung. 
Ihr Sprengel umfaßt das ganze Gebiet der Bezirks
hauptmannschaft Bregenz und vom Gerichtsbezirk 
Dornbirn die Marktgemeinde Lustenau mit der 
dortigen Predigtstativn.

Die Seelenzahl der Gemeinde beträgt rund 2800.
Zum Pflichtenkreis des Pfarrers gehört:
Allsonntäglichei Gottesdienst in Bregenz und 14- 

täglich in Lustenau. Religionsunterricht an den vier 
Mittelschulen in Bregenz und wenn erforderlich auch 
an Volks- und Hauptschulen.

Eifrige Arbeit an der Jugend und treue Fürsorge 
für die Armen, Alten und Kranken der Gemeinde 
wird vorausgesetzt. Geboten wird schöne, zum Teil 
neuerrichtete Pfarrwohnung im Pfarrhaus, bestehend 
aus vier Zimmern, neueingerichteter Küche, Bad und 
allen Nebenräumen.

Besoldung nach der Ordnung des geistlichen Amtes.
Bewerbungen sind zu richten bis 15. Feber 1961 an 

das Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.u.H.B. Bregenz, Blumenstraße 5.

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. B. in Wien

7. Zl. 190/61 vom 4. Jänner 1961

Sammlungsordnung

Aus gegebenem Anlaß wendet sich der Evangelisch- 
Lutherische Landeskirchenrat in München an den 
Oberkirchenrat und beschwert sich über wildes Kollek- 
tieren österreichischer Gemeinden. Er fügt hinzu: „Wir 
sind gerne bereit, auch in Österreich unseren Glau
bensbrüdern nach Kräften zu helfen, möchten dies 
aber über die geordneten Organe und Werke geleitet 
wissen. Jedes wilde Sammeln zerstört die Freudig
keit der Gebenden, weil sie sich vor Gesuchen nicht 
mehr retten können und keinen Einblick in die Dring
lichkeit der Projekte haben können."

Es wird neuerdings darauf hingewiesen, daß alle 
Sammlungen im In- und Ausland über die zu
ständigen Kirchenbehörden bzw. über den Gustav- 
Adolf-Verein, das Nationalkomitee des Lutherischen 
Weltbundes oder den Ökumenischen Rat der Kirchen 
zu leiten sind.



8. Zl. 6879/60 vom 13. Dezember 1960

Haushaltsplan 1961

Im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß und 
mit Zustimmung des Shnodalausschusses A.B. wird 
nachstehend der Haushaltsplan der Kirche A.B. für 
das 2ahr 1961 verlautbart:

Einnahmen
Saldo am 31. Dezember 1960 ... 8 1,000.002,—
Rücklage vom Vorjahr für Gehalts

zahlungen .................................... 8 3,000.000,—
Kirchenbeiträge.............................. .... 818,400.000,—
Religionsunterricht ......................... 8 2,900.000,—
Gehaltsrückersätze........................... 8 180.000,—
Pensionsbeiträge der aktiven Geist

lichen ...............................................8 540.000,—
Mietzins von Untermietern .... 8 30.000,—
Miet- und Pachtzins von Liegen

schaften .......................................... 8 5.000,—
Kirchliche Druckwerke...................... 8 50.000,—
Zinsen vom Kapitalvermögen ... 8 40.020,—
Kostenersatz der Kirche H.B. ... 8 10.000,—
Beitrag der Kirche H.B. für gemein

same Aufgaben....................... 8 37.575,—
Staatszuschutz für 1961 .... . 8 5,702.000,—

Gesamtumsatz . . . 8 31,892.575,—
Ausgaben

Kirchenbeitragsanteile. .................... 8 1,800.000,—
Kirchenbeitrags-Einhebegebühren. .
Personalaufwand:
a) aktive Geistliche, 

Pensionisten und 
Witwen. . . . 818,480.500,—

b) Dienstwohnungs
zinse ................ 8 12.000,—

c) Vertretungskosten 8 30.000,—
d) Übersiedlungs- 

kosten .... 8 10.000,—
e) Kurseelsorge . . 8 25.000,—
f) Haftpflichtver

sicherung ... 8 4.000,—
g) Kirchenkanzlei 

(Gehälter) ... 8 875.000,—

8 4,902.000,—

8 19,436.500,—
Kirchliche Werke und 
a) Jugendwerk: Zu

schuß ...............
b) Jugendwerk: Ge

halt des Landes
jugendpfarrers .

c) Frauenarbeit . . 
d) Theologenheim, 

Verwaltung . .
e) Theologenheim, 

Gehalt des In
spektors ....

f) Studenten
gemeinde . . .

g) Akademie, Volks
hochschule . . .

h) Filmstelle . . . 
i) Frauenschule, Sti

pendien ....
k) Frauenschule, 

Heimleiterin . .
l) Frauenschule, Be

trieb .................
m) Diakonischer 

Dienst ....

Arbeitszweige:

8 240.000,—

8 46.500,—
8 160.000,—

8 50.000,—

8 83.000,—

8 15.000,—

8 20.020,—
8 25.200,—

8 10.000,—

8 25.000,—

8 20.000,—

8 50.000,—

Gesamtumsatz . . . 8 31,892.575,—

n) Evangelisation,
Laiendienst . . 8 50.020,—

o) Innere Mission . 8 200.000,—
P) Entz-Stiftung . . 8 35.020,—
q) Lehrerbildungs

anstalt .... 8 100.000,—
r) Rüstzeiten ... 8 30.000,—
s) Evang. Schulen in

Wien .... 8 10.000,—
t) Äußere Mission . 8 10.020,— 8 1,179.500,—

Kirchenkanzlei:
a) Beleuchtung und

Beheizung ... 8 18.002,—
b) Post und Fern

sprecher .... 8 45.000,—
c) Kanzleibedarf . 8 28.020,—
d) Buchungsgebühr 8 6.000,—
e) Neuanschaffungen 8 25.022,— 
f) Mietzins ... 8 55.022,—
g) Instandhaltung . 8 20.222,— 8 197.002,—
Reisekosten:
a) des Oberkirchen

rates ............... 8 52.222,—
b) fremde .... 8 25.220,— 8 75.000,—
Liegenschaften:
a) Betriebskosten

und Steuern . . 8 12.002,—
b) Instandhaltung . 8 80.200,— 8 92.000,—
Kirchliche Druckwerke:
a) Amtsblatt ... 8 35.000,—
b) Informations

dienst .... 8 1.900,—
c) Amt und Ge

meinde .... 8 11.020,— 8 47.900,—
Militärseelsorge................................... 8 25.000,—
Religionsunterricht an Berufsschulen 8 100.000,—
Dispositionsfonds des Bischofs . . 8 50.000,—
Motorisierungsfonds......................... 8 10.000,—
Wohnungsbeschafsungsbeihilfe (Lan- 

kirchlicher Beitrag).................... 8 102.000,—
Mitgliedsbeiträge:
a) Lutherischer Welt

bund .............. 8 28.600,—
b) Weltkirchenrat . 8 13.400,— 8 42.000,—

Synode .................................................. 8 60.000,—
Dankesgabe für 100 Iahre Prote

stantenpatent ......................... 8 700.000,—
Rücklage für Gehaltszahlungen 1962 8 3,000.000,—
Unvorhergesehenes.............................. 8 75.675,—

9. Zl. 8621/60 vom 28. Dezember 1960

Rechnungsabschluß 1960, Vorlage
Gemäß H90, Abs. 2, Z. 15, der Kirchenverfassung 

haben die Gemeinden eine Ausfertigung des Rech
nungsabschlusses 1960 bis 31. Jänner 1961 dem zu
ständigen Oberkirchenrat unmittelbar vorzulegen. Vor
drucke für den Rechnungsabschluß sind in Wart
burg-Buchhandlung Alfred Brunner in Wien VII, 
Reubaugürtel 26, erhältlich.

10. Zl. 314/61 vom 11. Jänner 1961

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Arriach

Die Pfarrstelle Arriach wird hiemit neuerlich aus
geschrieben. Sie ist in keine Schwierigkeitsklasse ein
gereiht und wird durch Wahl besetzt. Gottesdienste



—

sind in Arriach an jedem Sonn- und Feiertag, in der 
Predigtstation Innerteuchen an jedem ersten Sonntag 
im Monat, nachmittags, zu halten.

Wöchentliche Bibelstunden sind im Pfarrort und 
abwechselnd in den Außenbezirken während der Win
termonate erwünscht. Religionsunterricht ist an den 
Volksschulen Arriach und Innerteuchen im Ausmaße 
von 14 Wochenstunden, während der Wintermonate 
auch an der Fortbildungsschule Arriach im Ausmaß 
von zwei Wochenstunden zu halten. Eine geprüfte 
Religionsunterrichtshilfe steht zur Mithilfe zur Ver
fügung.

Die Gemeinde Arriach ist zu 80°,o evangelisch und 
hat keine Diaspora. Nach Villach (19 Kilometer), wo 
sich alle höheren Schulen befinden, besteht regel
mäßige Autobusverbindung.

Dem Pfarrer steht das schön gelegene Pfarrhaus, 
zum Teil renoviert, mit vier Zimmern, drei Kabi
netten, Badezimmer, Wohnküche und Nebenräumen 
zur Verfügung, außerdem hat er das Benützungsrecht 
von zwei Gärten mit Obstbäumen. Die kirchlichen 
Gebäude sind in gutem Zustand.

Bewerbungen sind bis spätestens 20. Feber 1961 
an das Presbyterium der Evangelischen Pfarrge
meinde A.B. Arriach zu richten.

11. Zl. 8494/60 vom 22. Dezember 1960

Ausschreibung der Pfarrstelle Eisenerz

Die Pfarrstelle der Evangelischen Gemeinde A.B. 
Eisenerz, Steiermark, wird hiemit für den 15. März 
1961 ausgeschrieben. Sie wird durch Gemeindewahl 
besetzt. Die Pfarrgemeinde umfaßt rund 1000 Seelen. 
Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 3 b eingestuft. 
Gottesdienste sind zu halten jeden Sonntag in Eisen
erz. Außerdem sind regelmäßige monatliche Gottes
dienste in den Außenstationen Hieflau, Weißenbach 
an der Enns und Wildalpen und fallweise in Radmer 
erforderlich. Religionsunterricht ist zu halten im Aus
maß von derzeit 28 Wochenstunden an den Volks
und Hauptschulen in Eisenerz, Hieflau, Weißenbach 
an der Enns und Wildalpen. Für eine Hilfskraft für 
den Religionsunterricht steht ein eingerichtetes Zim
mer zur sofortigen Verfügung. Erwünscht ist die Ab
haltung einer Bibelstunde wöchentlich in Eisenerz und 
die geistliche Betreuung des bestehenden Frauen
kreises. Als Pfarrwohnung steht ein Einfamilien
haus (in unmittelbarer Nähe der Kirche) mit drei 
Zimmern und drei Kabinetten, Küche mit Elektroherd, 
Bad mit Boiler und ein großer Keller zur Ver
fügung. Dem Pfarrer steht die Nutznießung eines 
schönen Obst- und Gemüsegartens zu. Eine Garage 
ist vorhanden. Pfarrhaus und Kirche liegen im 
Zentrum der Stadt.

Anfragen und Bewerbungen sind bis längstens 
20. Feber 1961 an das Presbyterium der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. B. Eisenerz, Tendler- 
straße 11, Tel. 241 oder 161, Nebenstelle 158, zu 
richten.

12. Zl. 340/61 vom 12. Jänner 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Trebesing

Die Pfarrstelle Trebesing wird hiemit zur Be
setzung mit 1. September 1961 ausgeschrieben, da 
an diesem Tage der Ortspfarrer Reinhard Blinker 
in den Ruhestand tritt.

Trebesing liegt im Liesertal an der Katschberg

bundesstraße, 12 Kilometer nach Spittal an der Drau 
und 4 Kilometer vor Gmünd. Nach beiden Städten 
gibt es gute Autobusverbindungen. In Spittal ist 
neben anderen Schulen ein Bundesrealgymnasium, in 
Gmünd eine Hauptschule. Das Pfarrhaus liegt zwei
hundert Meter von der Autobushaltestelle entfernt. 
Nach allen elf Ortschaften der Pfarrgemeinde führen 
Güterwege. Dem Pfarrer stehen zur Verfügung: 
Ein Pfarrhaus mit Kanzlei, Gemeindesaal, Küche 
und Speis im Erdgeschoß, drei Zimmer im 1. Stock 
und zwei Zimmer im geräumigen Dachboden. Neben
räume: Bad, WC und Keller, ferner eine Wasch
küche, das Wirtschaftsgebäude neben dem Pfarrhaus 
mit Holzlage, Abstellräumen und eventuell Garage. 
Ein großer Gemüsegarten und Nutznießung eines 
Teiles des Obstgartens. Die Gemeinde ist in keine 
Schwierigkeitsstufe eingeteilt. Gottesdienste sind zu 
halten in Trebesing an allen Sonn- und kirchlichen 
Feiertagen, außerdem in Altersberg, sechs und in 
Perau vier Nachmittagsgottesdienste in der Zeit vom 
1. November bis Ostern. Religionsunterricht ist zu er
teilen: an der Volksschule Trebesing sechs Wochen
stunden, an der Volksschule Altersberg zwei Wochen
stunden, an der ländlichen Berufsschule eine Wochen
stunde. Es wird erwartet, daß der Pfarrer im Ein
vernehmen mit dem Pfarramt Dornbach an der 
Hauptschule in Gmünd, die von vielen evangelischen 
Kindern aus der Pfarrgemeinde Trebesing besucht 
wird, eine bis sechs Wochenstunden Religionsunter
richt hält. Kindergottesdienste, Bibelstunden, Jugend
arbeit sind nach Vereinbarung mit dem Presbyte
rium zu halten.

Bewerbungen sind bis 1. März 1961 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde Trebesing 
zu richten, das gerne auch nähere Auskünfte erteilt.

Empfohlene Kollekte

6. Jänner (Epiphanias): Äußere Mission
22. Jänner (Letzter Sonntag nach Epiphanias): 

Martin-Luther-Bund

Kirchliche Mitteilungen

Die am 8. Dezember 1960 erfolgte Neuwahl des 
Superintendentialausschusses der Evangelischen Diö
zese A.B. Steiermark hatte folgendes Ergebnis:
Pfarrer Josef Sonnek (1. Superintendent-Stellver

treter),
Pfarrer Martin Kirchschlager (2. Superintendent- 

Stellvertreter),
Ing. Walter Fischer aus Graz (Superintendential- 

Kurator) und
Buchhalter Robert Naynar aus Stein an der Enns 

(Superintendentialkurator-Stellvertreter).
(Zl. 8390/60 vom 19.12.1960.)

Der Oberkirchenrat hat mit Erlaß vom 22. Dezem
ber 1960 die Wiederwahl des bisherigen Seniors 
Hubert Taferner zum Senior des Unterländer 
evangelischen Seniorates A.B. mit dem Amtssitz in 
Linz für die Dauer von sechs Jahren bestätigt.

Die Fernsprechnummer des Evangelischen Pfarr
amtes in Waiern, Post Feldkirchen, Kärnten, wurde 
geändert auf: 04276/2220. (Zl. 293/61 vom 10. Jänner 
1961.)
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Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen 
— Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück ist unzu
lässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen — 
Fristen beobachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.



?. b. b. blrscbeinunAsort Wien / Verlagspostkunt 15

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: Evangelische Kirche A. u. L. B. in Österreich, Wien l, Schellinggafse 12 — Für 
den Inhalt verantwortlich: O. Gerhard May, Wien 14, Freyenturmgasse 18.— Druck: Buchdruckerei Karl Fleck, Wien 2, 

Äollandstraße 8. — Versendung : Evangelischer Oberkirchenrat A. u. L.B., Wien 1, Schellinggaffe 12
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Amtsblatt
für die Evangelische Kirche A. u. H. B. in Oesterreich
Jahrgang 1961 Ausgegeben am 20. Feber 1961 2. Stück

13. Abänderung der Dienstordnung der Dienstnehmer 
der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich

14. Abänderung der Ordnung des geistlichen Amtes
15. Änderung des Hebesatzes für die Einkommen aus 

land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften für 
die Vorschreibung des Kirchenbeitrages

16. Kollektenergebnisse 1960

17. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Gmünd
18. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle in Laa an 

der Thaya
19. Militärseelsorge, aushilfsweise Verwendung evan

gelischer Pfarrer

Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

13. Zu 881/61 vom 31. Jänner 1961

Abänderung der Dienstordnung der Dienstnehmer 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Shnodalausschüsse A.B. und 
H.D. im Sinne des Z 205 (2) Z. 13 der Verfassung 
der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich, 
beschlossen von der 3. Generalsynode am 26.1.1949, 
in dem von der 5. Generalsynode am 30.11.1956 
abgeänderten Wortlaut nachstehende Verfügung mit 
einstweiliger Geltung:

Die Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertrags
bedienstete und Beamte) der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. in Österreich in der Fassung A. Bl. 
Ar. 37/1957 wird abgeändert wie folgt:

I.
8 30 (5) hat zu lauten:
Das Grundgehalt beträgt:

Geh.- 
Stufe I II III IV V

1 2.587,— 1.930,— 1.5II,— 1.407,— 1.262,—
2 2.587,— 1.930,— 1.511,— 1.407,- 1.262,—
3 2.711,— 2.028,— 1.584,— 1.469,— 1.304,—
4 2.7II,— 2.127,— 1.700,— 1.531,— 1.370,—
5 2.900,— 2.127,— 1.800,— 1.593,— 1.420,—
6 3.100,— 2.330,— 1.910,— 1.630,— 1.470,—
7 3.240,— 2.420,— 1.980,— 1.700,— 1.520,—
8 3.380,— 2.520,— 2.050,— 1.770,— 1.570,—
9 3.520,— 2.620,— 2.120,— 1.840,— 1.620,—

10 3.680,— 2.720,— 2.190,— 1.910,— 1.670,—
11 3.840,— 2.820,— 2.260,— 1.980,— 1.720,—
12 4.000,— 2.960,— 2.330,— 2.050,— 1.770,—
13 4.170,— 3.100,— 2.400,— 2.120,— 1.820,—
14 4.340,— 3.240,— 2.470,— 2.190,— 1.870 —
15 4.520,— 3.380 — 2.540,— 2.260,— 1.920,—
16 4.700,— 3.520,— 2.610,— 2.330,— 1.970,—
17 4.889,— 3.660,— 2.780,— 2.400,— 2.020,—
18 5.060 — 3.830,— 2.940,— 2.470,— 2.070,—
19 5.240,— 4.000,— 3.100,— 2.540,— 2.120,—
20 5.420,— 4.170,— 2.610,—
21 5.600,— 4.340,—

II.
Diese Verfügung tritt mit 1. Jänner 1961 in Kraft.
Das Bundesministerium für Unterricht hat mit 

Erlaß vom 26.1.1961, Zl. 32.323-Kb/6I, diese Ver
fügung mit einstweiliger Geltung im Grunde des tz 16 
des Kaiserlichen Patentes vom 8.4.1861, RGBl. 
Ar. 41, zur Kenntnis genommen.

14. Zl. 882/61 vom 31. Jänner 1961

Abänderung der Ordnung des geistlichen Amtes

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und 
H.B. im Sinne des Z205 (2) Zl. 13 der Verfassung 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, be
schlossen von der 3. Generalsynode am 26.1.1949, in 
dem von der 5. Generalsynode am 30.11.1956 ab
geänderten Wortlaut nachstehende Verfügung mit 
einstweiliger Geltung:

Die Ordnung des geistlichen Amtes in der Fassung 
ABl. Nr. 52/1957 wird abgeändert wie folgt:

I.
Z 49 (4) hat zu lauten:
Das Grundgehalt beträgt für die Lehrvikare der 

Verwendungsgruppen L und 8 im 1. Jahr ihres 
Dienstes S 1500,—, im 2. Jahr ihres Dienstes und 
bis zur Ablegung der Pfarramtsprüfung sowie der 
Ordination S 1700,— monatlich.

Im übrigen beträgt das Grundgehalt in der 
Verwendungsgruppe

Gehaltsstufe 8
1 2.525,— 2.050,—
2 2.525,— 2.050,—
3 2.650,— 2.175,—
4 2.900,— 2.300,—
5 3.125,— 2.550,—
6 3.350,— 2.725,—
7 3.575,— 2.900,—
8 3.800,— 3.075,—
9 4.025 — 3.250,-
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Gehaltsstufe L
10 4.300- 3.425,—
11 4.575,— 3.600,-
12 4.850,- 3.775,—
13 5.125,— 4.000,—
14 5.450,— 4.225,—
15 5.775,— 4.450,—
16 6.100,— 4.675,—
17 6.425,— 4.900,—

II.

Diese Verfügung tritt mit 1. Jänner 1961 in Kraft.

Das Bundesministerium für Unterricht hat mit 
Erlaß vom 26. 1. 1961, Zl. 32.236-Kb/61, diese Ver
fügung mit einstweiliger Geltung im Grunde des Z 16 
des Kaiserlichen Patentes vom 8.4.1861, RGBl. 
Nr. 41, zur Kenntnis genommen.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

16. Zl. 1269/61 vom 10. Feber 1961

Kollektenergebnisse 1960

PflichtkollektenGemeinden

Flüchtlings- 
seelsorge Jugendarbeit Ökumene und 

Bibelarbeit Theologenheim

Oberösterreichische Suprrintendentur A.B.
Oberländer Seniorat
Attersee........................................ . . 247,61 229,13 694,50 280,97

Mondsee.............................. —.— — — —
Bad Goisern.............................. . ' 403,51 505P5 242',96 215,25
Bad Ischl.............................. . . 358,10 578,70 355,— —
Braunau am Inn......................... . . 167,53 215,09 64,20 —

Mauerkirchen......................... . . 112,70 — — —
Mattighofen.............................. . . 356,66 260^— 50P5 70P5

Spende 5,— s
Gmunden .............................. . . 760,— 620,— 830,- / 700„-

Ebensee ................................... . . 144,70 122,80 96,— 94,55

Gosau................................... . . 335,16 364,— 207,63 161,85
Hallein........................................ . . 188,— 137,50 86,50 —

Badgastein.............................. . . 416,50 — 363,26 —
Zell am See.............................. 473,35 233'— 560,- — .—

Hallstatt...................................  . . . 114,— 68,— 72,— 6^-
Innsbruck ................................... . . 2051,96 869,79 778,87 640,02
Kufstein........................................ . . 247,50 316,18 95,92 150,60
Lenzing-Kammer (Rosenau) . . . . 314,50 298,95 239,28 —
Rutzenmoos................................... . . 480,— 597,— 620,- —,—
Salzburg........................................ . . 2338,— 1528,32 842,— 461,—
Schwanenstadt.............................. 104,— 105,— 95,— 90,—
Vöcklabruck................................... . . 354,83 334,20 276,19 358,90

Vorchdorf .............................. . . 110,— —,— —,— —,—
Unterländer Seniorat
Eferding........................................ . . 270,— 357,50 80,60 136,10
Gallneukirchen.............................. 301,64 146,85 150,58 —
Linz............................... .... . . 258,04 158,88 223,86 —. —
Linz-Süd...................................  . . . 242,35 271,80 242,11 — —
Linz-Urfahr................................... . . 151,30 91,40 105,20 95'70
Kirchdorf an der Krems . . . . . 97,63 98,99 50,57 153,—
Neukematen.............................. . . 135,59 130,36 182,— 157,—

Bad Hall...................................' . . 202,33 — 220,84 52,57
Sierning.............................. . . 155,76 — 114,81 — -—
Windischgarsten .................... . . 145,— 230^— 92,- 145'—

Ried im Innkreis.................... . . 277,40 180,— 42,- 63,52
Schärding am Inn.................... . . 36,— 48,- 43,- 51,—

Grieskirchen.............................. . . 120,35 — 85,— 116,10
Scharten...................................  . . . 424,19 461,02 260,24 174,40
Stehr............................... .... . . 353,74 245,12 277,80 250,26
Thening-Linz.............................. . . 437,68 648,62 568,42 367,46
Traun ......................................... . . 440,— 343,46 — —
Wallern-Wels.............................. 180,— 80,— 85'— 203'—
Wels.................................... . . 556,10 1144,25 543,04 514,04
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15. Zl. 1003/61 vom 6. Feber 1961

Änderung des Hebesatzes für die Einkommen aus 
land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften für die 
Vorschreibung des Kirchenbeitrages

Die Synodalausschüsse 2l.B. und H.B. haben in 
ihrer Sitzung vom 3.6.1960 gemäß ß7 der Kirchen
beitragsordnung (2l.Bl. 20/57) beschlossen, den mit 
Erlaß vom 7.3.1958, A.Bl. Nr. 22/1958, festgesetzten 
Hebesatz von 15/100 — 1,5 Prozent des alten Ein

heitswertes mit Wirkung ab 1. Jänner 1961 auf 
35/1000 — 3,5 Promille des neuen Einheits
wertes zu erhöhen.

Der Kirchenbeitrag für diese Beitragspflichtigen ist 
daher ab 1.1.1961 mit 3Hz Promille des neuen 
Einheitswertes ihres land- und forstwirtschaftlichen 
Besitzes vorzuschreiben.

Das Bundesministerium für Unterricht hat diesen 
Beschluß mit Erlaß vom 28. 1. 1961, Zl. 34.192-Kb/61, 
genehmigt.

Empfohlene Kollekten

Äußere Mission Frauenarbeit Kantate Baufonds Innere Mission
Tropenausrüst. 

Missionar 
K. L. Rathke

368,50 265,68 211,08 649,64 548,65 373,66
—.— —.— 24,— — —

312,66 296,70 139,20 624,89 706,68 138'39
106,— --- --- — — — _  _
237,82 113,70 67,26 210,40 —,— —,—

43^05 74,— 67'— 138Z2 90',20

1530,— 425,- 320,— 1150,— 1180,— 470,—
395,75 97,60 83,80 259,— 172,50

Spende 243,16
256,84 
HO,—

262,10 143,— 105,74 469,61 441,60
72,— 85,50 67,50 150,— 118,—

100,— 265,— 226,— 567,40 562,—
67'— 74,— 81,— 92'— lOch— 92^-

291,82 —.— —.— 1048,— 843,34 488,19
101,85 103,50 —.— 368,59 216,06 ____
196,32 249,40 239,19 432,03 533,93 209,30
370,— 378,— 305,— 734,— 1086,— 654,—
394,34 500,— 479,— 791,50 1049,— 288,-
127,— 94,— 22,— 123 — 156,—
310,- —,— —.— 466,55 513,70 —
--- ,— —,— —,— —,— 124,50 —,—

108,70 150,— 106,— 308,45 379,—
225,34 197,32 lOI.52 264,83 410,11 ____
449,58 256,42 143,35 414,90 331,77 385,47
100,43 158,91 82,90 225,05 242,10 148,07—.— 65,80 37,40 104,80 87,— —
90,— 110,— 64,35 154,68 310,76 86,81

100 — —.— 124,56 226,02 446,— 116,—
—.— 183,87 183,87 202,34 275,78 91,—
—.— 114,83 —.— 133 — 217,56
83,— 67,— —.— 172,— 782,— -------
62,67 39,— —.— 121,70 220,— —
49,— 52,— 30,— 39,— 50,— 3ch—
82,30 67,37 76,13 80,02 147,76

267,36 —.— 157,30 493,15 713,07 _  _
60,77 176,48 222,62 428,72 288,52 74,05

964,78 436,13 328,61 970,61 2644,70 772,99
70,50 —.— 56,- — 182,—

120,— 60,— 75,— 215,— 220,— ------ .
582,81 396,22 377,71 701,85 680,30 300,56



Gemeinden Pflichtkollekten

Flüchtlings- 
seelsorge Jugendarbeit Ökumene und 

Bibelarbeit Theologenheim

Wiener Superintendentur A.B.

Bruck an der Leitha.............................. — — 92,50 88,66 76,06
Hainburg.............................. .... 157,— —.— —.— —.—

Korneuburg................................... . . 147 — 56,— 100 — 42,—
Laa an der Thaya.............................. 57 — —.— — 74,50
Stockerau.................................................. —.— 120,— 65 — —.—

Mistelbach........................................ 77,70 —,— 60,— —,—

Wien-Innere Stadt.............................. 2300,- 2161,30 1246,93 2675,—
Leopoldstadt.............................. 646,84 799,76 339,84 362,65
Landstraße.............................. 524,— 440,— 300,— 378,—
Gumpendorf.............................. 821,— 1091,— 503,— 555,—
Neubau ........................................ 727,— 406,— 302,— 368,—
Favoriten.............................. 500,— 500,— 200,— 400,—
Simmering................................... 260,— 218,— 100,— 170,—
Hietzing........................................ 380,91 449,— 416,52 412,08
Lainz ...................................  . 274,05 363,99 103,23 320,45
Hütteldorf.............................. 88,31 235,20 76,22 83,80
Ottakring.............................. 291,22 313,— 112,76 208,84
Währing.............................. 1190,40 802,26 534,— 850 —
Schwechat.............................. 133,— —.— —.— —.—
Floridsdorf.............................. 236,34 —.— 50,— 79,89
Donaustadt .............................. 143,50 168,— 136,50 ——
Klosterneuburg......................... 331,80 —.— 123,70 151,20
Purkersdorf.............................. 277,40 331,21 —.— 275,80

Preßbaum.............................. 321,77 240,15 187,27 123,65
Untertullnerbach.................... —,— —,— —.— —.—

Burgenländische Superintendent»! A.B.

Bernstein................................................... 502,— 260,— 121,— 147,20
Deutsch-Jahrndorf.............................. 216,— —.— 116,— 41 —
Deutsch-Kaltenbrunn.............................. 102,— —.— 60,— 75,60
Eisenstadt ............................................. 205,— 292,— 107,— 152,—
Eltendorf.............................................   . 113,40 —.— 33,— — —
Gols......................................... ..... 725,— 290,— 175,— 500 —
Groh-Petersdorf.............................. .... 390,— 300,— 146,— 123 —
Holzschlag........................................ .... 175,— 64,— 40,— 48,—
Kobersdorf.............................. .... 350,— 312,50 160,— 107,—

Oberpetersdorf.............................. —.— —.— —.— 110,—
Kukmirn................................................... 260,— 128,— 145,— 120,—
Loipersbach........................................ 255,79 270,70 97,— —,—
Lutzmannsburg........................................ —.— 149,— 133,— 157,—
Markt Allhau........................................ 674,— 311 — 272,13 210,—
Mörbisch am See.............................. .... 383,70 264,— 148,60 163,95
Neuhaus am Klausenbach.................... 228,— 127,— 63 — 62,—
Nickelsdorf.............................. .... 397,— 287 — 117,— 111,—
Obeischützen.............................. ..... 263,50 119,— 142,50 —.—
Oberwart................................................... 514,— 391,— 156,— —.—
Pinkafeld .............................. ..... 695,98 251,24 121,73 93,89
Pöttelsdorf................................... 236,45 100,— 60,— 60,-
Rechnitz............................... .... 402,— 277,— 119,— 146,-
Rust am See...................................  . 305,— 152,20 88,56 125,—
Stadt Schlaining.............................. .... 345,— 245,— 110,57 110,—
Stoob............................... ..... 250,— 105,— 87,— 100,-
Szigeth in der Warth......................... 150,— 102,— 64,50 44,-
Unterschützen-........................................ 142,— 128,— —.— —.—
Weppersdorf...................................  . 156,— 146,— 67,— —.—
Zurndorf................................................... 470,— 160,— 150,— 150,-

Kalkgruben........................................ ---V— —,— 50,— —,—



Empfohlene Kollekten

- IZ -

Äußere Mission Frauenarbeit Kantate Bausands Innere Mission
Tropenausrüst. 

Missionar
K. ü. Rathke

65,50 —.— 35,60 86,60 56,— — .—
— — --- --- ---  --- ---- --- 54,—
85 — —.— 50,— —.— 50^— 50,—
—,— ---.--- —,--- --- .--- ---.--- --- .—
—,— —,— —,— —.— 90^— —.—
---.— —.--- —.--- --- .--- 68,— 66,—

Spende 500,—
801,16f 1231,07 607,11 — 68,— 66,—
116,80 147,25 218,27 2189',80 2740,73 2471,59
120,— 240,— 50,— 162,03 729,64 —
348,40 363,— 316,— 296,60 500,— —
379,— 362,— 211,— 367,— 498,70 595^95
150,— 250,— —.— 734,— 820,— 347,—
100,— 150,— 50,— 500,— 300,— 300,—
198,24 259,39 100,— 200,— 500,— 150,—
126,65 —.— —.— —.— 420,95 462,33
— —— 60,— 278'86 312,52 —
77^70 363,81 101,12 100,15 209,— —

436,— 592,44 314,— 183,29 233,25 217^30
-—.— —.— —.— 518,— 733,— 455,—
89,23 43,40 52,41 36,80 — —
58,50 7l,40 48,— 93,56 89,08 115,21

106,— —.— —.— 113,— 129,— 62,50
787,— 90,28 90,— 469,— 276,60 —, —
—. - 66,88 50,57 237,02 — 21l'l4
—- —.— —.— 246,02 227,'12 69,—

110,— 216,— —.— 188,50 315,20 —
150,— 79,— 57^95 169,— 325,— —
24,— 24,— —.— 88,10 124,70 —
50,— 75,— 45^— 201,— 95,— —
—.— —.— —.— 62,40 52,50 —

150,— 185,— 130,— 1000,— 680,— 50,'—
131,30 286,— 150,— 555,— 322,— —
45,— 46,— 47,— 119,— 99,— 40^—

300,— —.— 80,— 567,— 170,— 80,—
— --- --- ------- — 100,- --- ---
70^— 70'— 50,— 251'— 160,— 95^—
85,44 80,71 42,63 126,65 — —

172,— 137,— 104,— 288,— 308'— —
352,82 121,— 103,— 502,— 574,— 144^—
168,16 137,— 123,43 335,— 318,20 195,—
60,— 76,— 69,— 94,— 97,— 75,—

115,— 152,— 140,— 419,— 157,— 223,—
462,50 — — 285,— 485,— —
217,76 265^— 149,— 402,75 318,— —
572,85 114,— 61,47 664,60 590,94 149'71
66,— 155,— 54,— 110,— 140,— 100,—

117,— 134,- 131,— 353,— 150,— 167,—
65,— ---.--- —.--- 92,— — —
91,— 110,— 72,— 310,— 240^— 105^—

100,— 52,— 107,— 282,— 204,— 85,—
55,— 98,— 83,— 100,— 60,50 47,—
60,— 50,— 35,— 105,— 82,— —
76,- 61,- 55,— 135,— 147,— —

140,— 180,- 100,— 270,— 480 — 110^—
—.— —.— 50,— —.— —— ——



Gemeinden Pflichtkollekten

Flüchtlings- 
seelsorge Jugendarbeit Ökumene und 

Bibelarbeit Theologenheim

Niederösterreichische Superintendentur A.B.

Amstetten...................................
Baden..............................................

. . 270 —

. . 545,—
263,—
347,—

120,- 143,—

Bad Vöslau.............................. . . 280,— 206,— 360,— 250,—
Berndorf...................................  . 169,50 93,60 53,— 31,50
Gloggnitz........................................ 185,— 180,- 120,— 131,—
Gmünd........................................ . . 158,— 200,— 55,— ---,---
Krems an der Donau . . . . . . 542,49 459,24 180,20 193,36

Scheibbs.............................. —.— —.— —,— —,—
Melk an der Donau.................... . . 203,— --- .--- 74,— 58,—
Mitterbach................................... . . 123,84 283,— 40,- 70,—
Nahwald........................................ 80,— 80,- 60,- 113,50
Neunkirchen................................... . . . 208,42 185,63 100,— 140,22
St. Ägyd am Neuwald . . . . . . 148,— 124,— 100,30 106,—
St. Pölten..............................  .. . . 522,— 225,— 292,— —,—
Ternitz......................................... . . 244,— 178,— 160,— 108,—
Wien-Liesing.............................. . . . 418,72 580,86 156,04 137,29
Wien-Mödling.............................. . . . 422,— 511,— 512,— 162,—
Wien-Perchtoldsdorf . . . .. . . 173,66 151,40 154,83 167,79
Wiener Neustadt......................... . . 724,— 577,— 310,— 207,—

Felixdorf................................... . . 80,— —.— —,— —,—
Wördern-Tulln......................... . . . 246,10 159,30 86,30 62,45

Steiermärkische Superintendentur A.B.

Admont......................................... 150,— 130,— 200,- 150,-
Bad Aussee................................... . . 440,— 360,— 190,— 90,-

Stainach-Irdning.................... . . 222,— 120 — 70,- 80,—
Bruck an der Mur.................... . . 467,— 622,42 210,— 142,24
Eggenberg.............................. ..... . . 305,05 575,34 168,50 140,06
Eisenerz......................................... . . 151,15 151,— 220,— 90,—
Feldbach . ..............................   . 80,— 100,— 60,— 50,—
Fürstenfeld................................... . . 319,20 221,62 99,— 88,56
Gaishorn......................................... . . 220,— 260,— 70,— 242,—
Graz, l. Murufer......................... 858,60 452,— 566,— 556,—
Graz, l. Murufer-Nord . . . . . . 429,40 226,— 283,— 277,—
Graz, r. Murufer......................... 745,84 939,41 385,70 87,11
Gröbming................................... . . 461,34 220,34 134,73 207,41

Aich.............................................. . . 140,— --- .— —.— 45,—
Hartberg........................................ . . . 65,70 —.— 29,24 33.32
Judenburg ................................... . . 234,30 210,— 141,— 104,60
Kapfenberg................................... . . . 242,54 131,21 125,78 136,52
Kindberg.................................... . . - 213,— --- ,— 100,— 73,50
Knittelfeld................................... . . 178,53 363,89 99,76 107,87
Leibnitz........................................ 251,39 344,51 214,55 234,90
Leoben .................................... 434,40 444,65 216,81 233,80
Mürzzuschlag.............................. . . . 220,05 85,09 295,45 64,50
Peggau .................................... —.—- 210,— 256,— 157,—
Radkersburg......................... 250.93 139,72 101,72 52,72
Ramsau.................................... . . . 398,57 231,89 423,80 234,45
Rottenmann.............................. . . 333,34 187,30 128,08 160,40
Schladming.............................. . . 533,50 380,— 477,50 4701,70
Stainz.................................... ..... . . 119,15 175,50 107,92 223,32
Trofaiach .............................. —.— —.— 45,50 —,—
Voitsberg.............................. . . . 213,— 258,77 100,- 76,—
Wald am Schoberpaß . . . . . . 201,— 213,— 40,- 56,-
Weiz-Gleisdorf.................... . . . 145,40 114,— —,— —,—

Deutsch-Landsberg . . . . . . —,— —,— —,— ——
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Empfohlene Kollekten

Äußere Mission Frauenarbeit Baufonds Innere Mission
Tropenausrüst. 

Missionar
LV. L. Rathke

direkt u, 1
103,— 122,— — 102,— 370,-/ —_
163,- 151,— 122^— 443 — direkt --- ---
65,— —.— 211,50 275,— direkt --- ---
so,— 104,80 48,— 74,65 direkt 72^—

100,— 160,- 79,— 130,- direkt 146,—
140,— 68,— 68 — 202,— direkt --- ---
127,95 254,46 149,89 413,31 direkt 290'20
—.— —.— —.— —.— direkt 80,—

150,- —.— —.— — direkt 60,-
90,54 —.— —.— — direkt —
55 — —.— —.— 72^— direkt ------ .
55,50 97,40 57 — 111,20 direkt 20H95

380,— 178,— 6H— — direkt 145,—
259,— 103,- 83,— 33h— direkt 118,—
118 — 122,— 122,— 152,— direkt 119,—
151,75 178,53 135,98 225,93 334,31 148,55
187,— 87,50 —.— — direkt 548,—
168,82 —.— 75,12 13H65 direkt 178,38
347 — 227,— 166,— 490,— direkt 381,—
—.— —.— —.— 100,- 50,— —
44,- —,— 82,15 114,50 direkt 178,20

—,— 110,— 55,— 420,— 660,— 105 —
69,— —.— —.— 330,— 385,— —
—.— —.— —.— 14h— — —

132,82 175,04 —.— 458,93 18H50 24HI0
—.— 80,— 58,63 —.— 112,12 51,24
84,— 104,50 —.— 112,12 130,63 93,—
40,— —.— —.— 130,— 120,— —
55,— 92,— Fehlber. — 13h— 100'—
84,— —.— 60,— 178 — 480,— 80,—

236,- 746,— 193,— 419,76 556,53 491,20
118,- 374,— 96,50 209,84 278,27 245,60
88,43 193,— 100,— 212,40 208,60 155,84

127,91 310,63 161,13 364,40 1527,86 —
—,— —,— —,— 72,— 170,— —,—

7H— 85'— 8H— 18H07 292'20 9H—
87,37 —.— 63,95 350,30 474,38 164,04
—.— —.— 59,62 — 160,— 100,-
—.— 103,08 142,85 29H55 260.15 49,75

134,15 189,68 132,70 88,92 341,30 404,99
150- 174,66 180,90 351,93 385,48 227,49
84,17 Fehlbei, 74,70 188,72 65,29 115,92
85,— —.— —.— 200,- 132,— —. —
88,57 79,20 8H45 134,94 35,95 —

555,14 242,78 —.— 512,36 373,61 37H87
88,70 —.— 84'25 221,80 160,82 —

386,— 303,50 192,— 747,- 1233,30 449'—
327,43 146,10 164,75 215,29 —>,— 125,75

7H— I4H50 6H- 224'50 278',50 149',50
72,— 112,— 50,- 176,— 400,- 198,—

156,— 64,— —.— 126,50 — —
—— —,— — _ —,— 299'51 —.—



Gemeinden Pflichtkollekten

Flüchtlings- 
seelsorge Jugendarbeit Ökumene und 

Bibelarbeit Theologenheim

Kärntner Superintendentur A.B.
Althofen........................................ 214,— 136,— 80,— NI —
Arriach........................................ —.— —.— —.— —.—
Bleiberg...................................  . 225,50 —.— 59,84 72,35

Agoritschach.............................. 165,35 52,49 —.— —. —
Dornbach........................................ 283,— 227,50 130,80 115,80
Eisentratten.............................. 306,44 238,73 73,12 62,12
Feffernitz.................... ..... 312,— 477,— 74,— 326,—
Feld am See.............................. 325,49 158,48 120,77 120,64
Fresach...................................  . 263,80 414,38 72,50 83,50
Gnesau........................................ —.— —.—- —.— —.—
Hermagor................................... 524,60 560,— 322,— 381,—
Klagenfurt ................................... 979,64 849,50 551,— 700,70
Pörtschach (Moosburg) . . . 406,50 288,— 528,— 238 —
Radenthein................................... 246,67 252,— 192,66 —-—
St. Ruprecht .............................. 467,22 529,24 173,76 240,60
St. Beit an der Glan .... 481,— 369,— 96,— 169,50
Spittal an der Drau .... 529,— 370,— 325,— 160,—

Lienz........................................ 267,10 368,— 130,84 90,30
Trebesing........................................ 231,— 205,— 89,50 123,—
Treßdorf...................................  . 208,60 357,25 210,— 210,45

Rattendorf.............................. 148,45 —.— 248,22 186,29
Kötschach.............................. .... —.— —.— -—.— —.—

Tschöran ........................................ 120,91 148,38 206,99 197,54
Unterhaus.............................. 401,— 602,- 200,— 435-,—
Villach ........................................ 855,41 1120,34 641,58 665,,24

Ferndorf................................... 199,— 176,— 93,— 132,—
Völkermarkt................................... 300,— 300,— 306,54 222,62
Waiern........................................ 659,52 571,79 286,58 266,20
Weißbriach................................... 346,10 430,65 418,88 181,70

Weißensee .............................. 166,50 —.— 165,— —.—
Wiedweg........................................ 140,— 120,— 50,— —.—

Kleinkirchheim......................... 136,89 105,26 —.— —.—
Wolfsberg................................... 179,91 209,52 87,49 104,13
Zlan............................... .... —.— 273,— 147 — 209. -

Puch........................................ 192,— —.— —.— —, —

Jene Pfarrämter, welche die Pflichtkollekten für 
das Jahr 1959 und 1960 noch nicht an den Ober
kirchenrat abgeführt haben, werden hiemit ersucht, 
diese umgehend, spätestens aber bis 15. März 1961, 
abzuführen oder einen Bericht zu erstatten, aus 
welchem Grunde die Pflichtkollekten nicht abgeführt 
wurden.

17. Zl. 1251/61 vom 10. Feber 1961

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Gmünd

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
Gmünd (Niederösterreich) wird hiemit neuerlich aus
geschrieben.

Die Gemeinde zählt 1300 Seelen, besitzt eine Kirche 
in Gmünd, eine Kirche in Heidenreichstein und einen 
Betsaal im eigenen Hause in Waidhofen an der 
Thaya. Gottesdienste sind zu halten in Gmünd, in 
der Predigtstation Heidenreichstein und in den Pre
digtstellen Groß-Siegharts, Litschau, Raabs an der 
Thaya und Waidhofen an der Thaya. Religions
unterricht ist am Bundesrealgymnasium in Gmünd, 
am Bundesrealgymnasium in Waidhofen an der 
Thaya sowie an den Pflichtschulen zu erteilen. Für

letzteren Unterricht ist die Mithilfe einer Religions
lehrerin gesichert.

Das Pfarrhaus ist in sehr gutem Zustand und hat 
Zentralheizung. Die Dienstwohnung umfaßt vier 
Zimmer, ein Kabinett, Bad und Nebenräume. Ferner 
steht dem Pfarrer ein Garten und eine Garage zur 
Verfügung.

Bewerbungen sind bis 20. März 1961 an den Ober
kirchenrat A.B. zu richten, der die Stelle gemäß 
§121 (3) a der Kirchenverfassung besetzt.

18. Zl. 1535/61 vom 16. Feber 1961

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle in Laa an der 
Thaya

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
Laa an der Thaya (Niederösterreich, zur Evangeli
schen Superintendentur A.B. Wien gehörig) wird 
hiemit neuerlich ausgeschrieben. Sie ist in die Schwie
rigkeitsklasse 2 b eingereiht und wird durch den Ober
kirchenrat besetzt.

Die Gemeinde zählt 891 Seelen. In Laa an der 
Thaya befinden sich Volks- und Hauptschulen, eine 
Handelsschule sowie ein Realgymnasium. Gottes
dienste sind zu halten in Laa an der Thaya, Mistel-
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Empfohlene Kollekten

Baufonds Innere MissionKantateFrauenarbeit
Tropenausrüst. 

Missionar 
K. .h. Rathke

Äußere Mission

50 — 88,— —,— 217,30 189,— 172,—
110,— — ---.--- ---.--- —.--- ---.---
30,17 7ch46 32,20 126,04 120,83 82,18
44,40 — .— — 211,97 —.— —.—
34,70 100,'— 6ch- 270,— 338,40 127,70
87,— 402,76 138,72 259,40 622,15 120,26

142,— 156,70 89,— 385,— 234,— ——
66,87 — —.— 307,43 355,— —.—

111,80 123,70 —,— 179,50 261,09 347P0

197'— 212,— 110',— 51ch— 384,— 209'—
210,80 371,20 —.— 759,40 946,90 165,—
185,— — 37,— 627,— 206,65 —.—
82,22 115,90 61,74 314,03 448,44 —.—
90,— 182,74 — 487,51 394,— —
88,— 168,— — 340,— 217,50 88'50

340 — 228,— — 445,— 673,— 125,—
106,75 — —- — 561,76 199,72 —
27,— 94'— 58P0 155,40 195,— 55,-

467,37 — —.— 510,— 581,— 590,—
—.— — —.— 407,53 341,74 —,—
45,— — —.--- ---.--- 67,— ---.—

121,91 — — 330,26 204,16 207,94
123,— — —.— 265,— 363,— 206,—
467,65 205',— 170,30 758,91 736,20 1100,—
367,— 83,— 88,— 104,— 502 — 115,—
500,— 223,23 125,27 260,99 1055,36 230,32
242,67 228,97 — 734,02 490,— 243,15
137,70 117,60 — —.—' 325,70 148,40
67,65 —.— 82^— 300^— 250,— —.—
— — --- .--- 125,— ---.--- 80,—
58^42 — .— —. — 147,55 167,74 —

102,30 103,20 34,34 148,29 196,60 —.—
248,— 117,30 89,60 412,80 493,— 107,-
103,45 —.— 132,— 390,— 265,40 —,—

bach, Hauskirchen an der Zaya und voraussichtlich 
in Kürze in Poysdorf. Unterrichtsorte sind Laa an 
der Thaya, Mistelbach, Poysdorf, Asparn an der 
Zaya, Hauskirchen an der Zaya, Schrick, Ladendorf, 
Wildendürnbach und Mailberg, die zum größeren 
Teil durch die Gemeindeschwester betreut werden,

Die Dienstwohnung liegt im ersten Stock des vor 
acht Jahren fertiggestellten Pfarrhauses in Laa und 
umfaßt vier Zimmer, Wohnküche, Badezimmer und 
Nebenräume, Ferner steht dem Pfarrer ein Garten 
und ein Abstellraum für einen Kraftwagen zur Ver
fügung, Die Gegend ist eben. Die Entfernung von 
Wien beträgt 65 Kilometer, und es bestehen täglich 
mehrere Bahn- und Autobusverbindungen.

Bewerbungsschreiben sind bis 20, März 1961 an 
den Oberkirchenrat 2l,B. zu richten.

19. Zl. 493/61 vom 19.Jänner 1961

Militärseelsorge, aushilfsweise Verwendung evan
gelischer Pfarrer

Zn der aushilfsweisen Verwendung evangelischer 
Pfarrer als Militärseelsorger (Amtsblatt vom 18.2. 
1959) ist insofern eine Änderung eingetreten, als 
Pfarrer Oskar Sakrausky die Kasernen Obere Fellach

und Seebach und Pfarrer Michael Wohlmuteder die 
Kasernen Straß und Radkersburg übernommen hat.

Kirchliche Mitteilungen
Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 

am Wort, Pfarrer und Senior i. R. Erich Pechel, 
am 30. Jänner 1961 im Alter von 78 Jahren aus 
diesem Leben abberufen. Am 1. Juni 1882 in Graz 
als Sohn eines Buchhändlers geboren, studierte er in 
Wien, Halle und Greifswald evangelische Theologie, 
wurde am 18, März 1906 ordiniert, war Vikar in 
den Gemeinden Graz, Marburg, Fürstenfeld und 
Klagenfurt und von September 1909 bis Oktober 1933 
Seelsorger der Gemeinde St, Veit an der Glan, deren 
Verselbständigung und Kirchbau seiner persönlichen 
Initiative und Tatkraft zu verdanken ist. Von No
vember 1933 bis 31. Dezember 1954 war er Pfarrer 
in Klagenfurt. Von 1932 bis 1946 bekleidete er auch 
das Amt des Seniors für das ehemalige Seniorat 
jenseits der Drau. (Zl. 878/61 vom 1.2.1961.)

Pfarrer Josef Leuthner wurde gemäß Z 121 
(3) 1 der Kirchenverfassung zum amtsführenden Pfar
rer der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Graz-
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Die Fernsprechnummer des Evangelischen Pfarr
amtes Ternitz, Niederösterreich, wurde geändert und 
lautet nunmehr wie folgt: 02635/8450. (Zl. 874/61 
vom 1.2.1961.)

Die nunmehrige Anschrift des Evangelischen Pfarr
amtes N.u.H.B. Weiz lautet wie folgt: Weiz, Steier
mark, Friedhofweg 2.

ll. b. b. blrsebeiuungsort XVien / Verlagspostaint 15

rechtes Murufer bestellt und in diesem Amt mit 
Wirkung vom 15. März 1961 bestätigt. (Zl. 8645/60 
vom 20. 1. 1961.)

Die Prüfung für nebenberufliche Kirchenmusiker 
gemäß der Prüfungsordnung vom 30. Oktober 1943, 
Zl. 6083/43, A.M. Nr. 93/1943, mit dem Gesamtergeb
nis „sehr gut" haben am 16. Jänner 1961 bestanden: 
Frau Hildegard Haitzer, geb. Dobrowolny, und 
Frau Luise Charlotte Kleemann-Oser, beide 
in Wien wohnhaft. (Zl. 430/61 vom 26. 1.1961.)

Diesem Amtsblatt liegt ein Posterlagschein 
zur Begleichung des Bezugspreises für das 
Jahr 1961 bei (Jahresbezugspreis S 34,— 

für ein Exemplar).
Allfällige Rückstände aus früheren Jahren 
wollen tunlichst gleichzeitig beglichen werden.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: Evangelische Kirche A. u. L. B. in Österreich, Wien 1, Schellinggaße 12 — Für 
den Inhalt verantwortlich: ».Gerhard May, Wien 14, Freyenturmgafse 18. - Druck: Buchdruckerei Karl Fleck, Wien 2, 

Lollandstraße 8. — Versendung : Evangelischer Oberkirchenrat A.u. L. B., Wien 1. Schellinggaffe 12



19

Amtsblatt
für die Evangelische Kirche A. u. H.B. in Oesterreich
Jahrgang 1961 Ausgegeben am 20. März 1961 3. Stück

20. Bundesgesetz vom I. Feber 1961 über die Hem
mung des Fristenablaufes durch Samstage und 
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Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

20. Zl. 1863/61 vom 28. Feber 1961

Bundesgesetz vom 1. Feber 1961 über die Hemmung 
des Fristenablaufes durch Samstage und den Kar
freitag (BGBl. Nr. 37/1961)

Der Nationalrat hat beschlossen:
8 1. (1) Soweit auf Grund bundesgesetzlicher Bor

schriften der Ablauf einer Frist durch einen Sonntag 
oder einen gesetzlichen Feiertag gehemmt wird, tritt 
diese Hemmung auch dann ein, wenn das Ende der 
Frist auf einen Samstag oder den Karfreitag fällt.

( 2) Die Bestimmung des Abs. 1 ist auf den Ablauf 
der in Staatsverträgen, in der Eisenbahn-Verkehrs- 
ordnung, BGBl. Nr. 213/1954, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 51/1956 und BGBl. Nr. 
141/1957, im Wechselgesetz 1955, BGBl. Nr. 49, und 
im Scheckgesetz 1955, BGBl. Nr. 50, festgesetzten Fristen, 
nicht anzuwenden.

8 2. Mit der Bollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung betraut.

21. Zl. 2110/61 vom 10. März 1961

Bestellung von Religionsinspektoren für Mittelschulen

Gemäß ß 7a des Religionsunterrichtsgesetzes in der 
Fassung der Novelle 1957, BGBl. Nr. 185, und unter 
Bezugnahme auf den Erlaß des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 7.11.1960, Zl. 100. 778-20 b/1959, 
hat der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. zu 
Religionsinspektoren für den evangelischen Religions
unterricht an Mittelschulen bestellt:

Religionsprofessor Herbert Schacht in Baden, 
Welzergasse 23, für die Mittelschulen in den Bundes
ländern Niederösterreich und Burgenland,

Religionsprofessor Dr. Paul Wesener in Graz, 
Kaiserfeldgasse 1, für die Mittelschulen in den Bun
desländern Steiermark und Kärnten sowie im Ge
biet von Osttirol,

Pfarrer Dr. Leopold Temmel in Linz, Land
straße 45, für die Mittelschulen in den Bundesländern 

Oberösterreich, Salzburg, Tirol (mit Ausnahme von 
Osttirol) und Borarlberg.

22. Zl. 1155/61 vom 22. Feber 1961

Kurseelsorge 1961

Die im Amtsblatt vom 17. Jänner 1961 für Techen- 
dorf am Weihensee vorgesehene Kurseelsorge wird 
über Wunsch des zuständigen Pfarramtes auf den 
Monat September verlegt.

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. B. in Wien

23. Zl. 2085/61 vom 15. März 1961

Kirchenbeitragseingänge Jänner 1961 mit Vergleichs- 
ziffern aus 1960

Superintendentur Schi 
1961

lling 
1960

Wien . . . . . 
Niederösterreich . 
Burgenland . . 
Steiermark . . . 
Kärnten. . . . 
Oberösterreich . .

. 1,353.819,95 
86.281,61 
32.975,— 
63.299,80

. 152.442,87

. 126.100,60

1,118.089,33
48.066,71 
14.751.75
91.652,—

1.309,40
116.906,10

1,814.919,83 1,390.775,29

24. Zl. 2084/61 vom 15. März 1961

Kirchenbeitragseingänge von Jänner 
mit Vergleichsziffern aus 1960

bis Feber 1961

Superintendentur Schi 
1961

lling 
1960

Wien....................
Niederösterreich . 
Burgenland . . 
Steiermark . . . 
Kärnten . . . . 
Oberösterreich . .

. 1,946.288,38 
. 236.258,71

81.419,81 
. 385.187,39 
. 225.244,89 
. 526.971,27

1,592.019,06
209.785,58

76.463,67
462.826,64
183.318,80
451.096,40

3,401.370.45 2,975.510,15
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25. Zl. 1269/61 vom 10. Feber 1961

Kollektenergebnisse 1960 — Berichtigung

Durch ein technisches Versehen waren die Ziffern 
der Wiener Superintendentur A.B. falsch; deshalb 
werden die Kollektenergebnisse nachfolgend richtig
gestellt.

PflichtkollektenGemeinden

Flüchtlings
seelsorge Jugendarbeit Ökumene und 

Bibelarbeil Theologenheim

Wiener Superintendentur A.B.

Bruck an der Leitha......................... -------- 92,06 88,66 76,06
Hainburg..................................   . 157 — —.— —.— —

Korneuburg..................................   . 147,— 56,— 100,— 42 —
Laa an der Thaya ......................... 57,— —.— —.— 74,50
Stockerau........................................ — 120,— 65,— —

Mistelbach................................... 77,70 —,— 60,— —,—

Wien-Innere Stadt......................... . 2300,— 2161,30 1246,93 2675,05
Leopoldstadt......................... 646,84 799,76 339,84 362,65
Landstraße .............................. 524,— 440,— 300,— 378,—
Gumpendorf......................... 821,— 1091,— 503,— 555,—
Neubau ................................... 727,— 406,— 302,— 368,—
Favoriten.............................. 500,— 500,— 200,— 400,—
Simmering.............................. 260,— 218,— 100,— 170,—
Hietzing................................... 380,91 449,— 416,52 412,08
Lainz .............................. 274,05 363,99 103,23 320,45
Hütteldorf.............................. 88,31 235,20 76,22 83,80
Ottakring.............................. 291,22 313,— 112,76 208,84
Währing.............................. 1190,40 802,26 534,— 850,—
Schwechat.............................. 133,— —.— —.— —
Floridsdorf......................... 236,34 —.— 50,— 79V9
Donaustadt ...... 143,50 168,— 136,50 40,85
Klosterneuburg.................... 331,80 —.— 123,70 151,20
Purkersdorf......................... 277,40 331,21 —.— 275,80

Preßbaum......................... 321,77 240,15 187,27 123,65

26. Zl. 1798/61 vom 27. Feber 1961

Zweite Ausschreibund der Pfarrstelle Eisenerz

Die Pfarrstelle der Evangelischen Gemeinde A.B. 
Eisenerz, Steiermark, wird hiemit neuerlich ausge
schrieben. Sie wird durch Gemeindewahl besetzt. Die 
Pfarrgemeinde umfaßt rund 1000 Seelen. Sie ist in 
die Schwierigkeitsklasse 3b eingestuft.

Gottesdienste sind zu halten: Jeden Sonntag in 
Eisenerz. Außerdem sind regelmäßige monatliche 
Gottesdienste in den Außenstationen Hieflau, Weißen
bach an der Enns und Wildalpen und fallweise in 
Radmer erforderlich. Religionsunterricht ist zu halten 
im Ausmaß von derzeit 28 Wochenstunden an den 
Volks- und Hauptschulen in Eisenerz, Hieflau, 
Weihenbach an der Enns und Wildalpen. Für eine 
Hilfskraft für den Religionsunterricht steht ein ein
gerichtetes Zimmer zur sofortigen Verfügung. Er
wünscht ist die Abhaltung einer Bibelstunde wöchent
lich in Eisenerz und die geistliche Betreuung des be
stehenden Frauenkreises. Als Pfarrwohnung steht 
ein Einfamilienhaus (in unmittelbarer Nähe der 
Kirche) mit drei Zimmern und drei Kabinetten, Küche 
mit Elektroherd, Bad mit Boiler und ein großer

Keller zur Verfügung. Dem Pfarrer steht die Nutz
nießung eines schönen Obst- und Gemüsegartens zu. 
Eine Garage ist vorhanden. Pfarrhaus und Kirche 
liegen im Zentrum der Stadt.

Anfragen und Bewerbungen sind bis längstens 
20. April 1961 an das Presbyterium der Evange
lischen Pfairgemeinde A.B. Eisenerz, Tendlerstraße 11, 
Tel. 241 oder 161, Nebenstelle 158, zu richten.

27. Zl.2128/61 vom 11. März 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Baden bei Wien

Durch Pensionierung des derzeitigen Stellenin
habers wird die Pfarrstelle Baden frei und soll zum 
1. Oktober 1961 neu besetzt werden.

Die Pfarrgemeinde Baden zählt rund 2900 Seelen 
und besitzt sowohl in Baden als auch in der Predigt
station Traiskirchen ein gut ausgestattetes Gottes
haus. Gottesdienste sind zu halten: Sonntäglich in 
Baden, monatlich einmal in Traiskirchen, fallweise in 
der Heilanstalt Alland. Am zweiten Weihnachts
und Osteifeiertag ist ein Abendmahlsgottesdienst im 
Altersheim Baden zu halten. Kindergottesdienst ist 
sonntäglich in Baden: in Traiskirchen hält den Kin-



Empfohlene Kollekten

Außere Mission Frauenarbeit Kantate Baufonds Innere Mission
Tropenausrüst. 

Missionar 
K. L. Rathke

65,50 —.— 35,60 86,60 56 — —.—
--- -—. — ---  --- — — 54,—
8ch— —,— 50'— —.— so'— 50,—
—.--- -—.--- —.— --- .--- ---.--- --- .---
—,— —.— —,— —.—' 90,— —.—
— ---.--- --- .--- — 68,— 66,—

Spende 500,—i
801,16/ 1231,07 607,11 2189,80 2740,73 2471,59
116,80 147,25 218,27 162,03 729,64 —
120 — 240,— 50,— 296.60 500,— —
348,40 363,— 316,— 367 — 498,70 595'95
379,— 362,— 211,— 734,— 820 — 347,—
150,— 250,— —.— 500 — 300,— 300,—
100,— 150,— 50,— 200,— 500,— 150,—
198,24 259,39 100,— — 420,95 462,33
126,65 —.— —.— 278M 312,52 —
—.— —.— 60,— 100,15 209,— —
77,70 363,81 101,12 183,29 233,25 217'30

436,— 592,44 314,— 518,— 733,— 455,—
— — —.— 36,80 — —
89^23 43'40 52,41 93,56 89,08 115'21
58,50 71,40 48,— 113,— 129,— 62,50

106,— —.— 181,30 469,— 276,60 —
787,— 90,28 90,— 237,02 — 211Z4
—,—- 66,88 50,57 246,02 227'12 69,—

dergottesdienst die Religionslehrerin. Religionsunter
richt erteilt der Pfarrer nur in Baden im Ausmaß 
von acht Wochenstunden. Der übrige Religionsunter
richt wird von geprüften Kräften erteilt. Zur Ent
lastung des Pfarrers wird der Besuchsdienst von der 
Gemeindeschwester mit versehen, auch ist für die 
Amtsstunden eine Bürokraft vorhanden.

Als Dienstwohnung stehen dem Pfarrer zur Bei
fügung: Drei Zimmer, zwei Kabinette, Küche, Bad 
und reichlich Nebenräume, außerdem eine geräumige, 
vollständig eingerichtete Pfarrkanzlei. Im Tief- 
parterre des Pfarrhauses befindet sich ein kleiner 
Gemeindesaal, eine Schreibstube für die Gemeinde
schwester und die Kirchendienerwohnung. Ein kleiner 
Garten steht zur Beifügung.

Baden ist eine über die Grenzen Österreichs be
kannte Kurstadt mit tradionsreicher Kulturpflege. 
Alle Schulen, die auf das Hochschulstudium vorbe
reiten, sind vorhanden. Wien ist binnen 35 Minuten 
auf drei verschiedenen Verkehrslinien jederzeit er
reichbar.

Bewerbungen sind bis 1. Mai Idbl an den Ober
kirchenrat A.B. zu richten, der die Stelle gemäß 
ß 121 (3) a der Kirchenverfassung zu besetzen hat.

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, Pfarrer Erich Güde, am 22. Feber 1961 
aus diesem Leben abberufen.

In Wien am 21. November 1912 geboren, wurde 
er im Iahre 1938 vom damaligen Superintendenten- 
Stellvertreter Emil Wolf ordiniert und diente dann 
der Gemeinde Wien-Favoriten zunächst als Bikar 
und seit 1949 als Pfarrer. (Zl. 2166 61 vom 16. März 
1961.)

Pfarrer Wilhelm Koch in Baden tritt mit 1. Ok
tober 1961 in den Ruhestand. Nach seiner Vikarszeit 
in Baden war er 13 Jahre Pfarrer in Oberschlesien 
und dann während des Krieges in Oderberg und 
Pilsen. Als Flüchtling übernahm er im Jahre 1945 
vorübergehend den Dienst in der Gemeinde Holz
kirchen in Oberbayern. Seit Mai 1947 wirkt er als 
Pfarrer in Baden.

Der Oberkirchenrat hat ihm den Dank für seinen 
Dienst in Österreich ausgesprochen. (Zl. 1055,61 vom 
11. März 1961.)
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Pfarrer und Altsenior Reinhard Bünker in 
Trebesing tritt mit 1. September 1961 in den Ruhe
stand. Rach Abschluß des theologischen Studiums und 
erfolgter Ordination wurde er im April 1921 zum 
Pfarrer der evangelischen Pfarrgemeinde Trebesing 
gewählt, der er seither ohne Unterbrechung dient.

Von Mai 1930 bis Ende Dezember 1959 hat er 
auch das Amt des Seniors für das Seniorat diesseits 
der Drau in Kärnten bzw. seit 1949 das Amt eines 
Superintendentenstellvertreters der Diözese Kärnten 
geführt. Der Oberkirchenrat hat ihm für seinen bei
spielgebenden treuen Dienst Dank und Anerkennung 
ausgesprochen. (Zl. 339/61 vom 22. Feber 1961.)

Frau Agnes Zwernemann, Witwe des im 
August 1958 verstorbenen reformierten Superinten
denten O. E>. Zwernemann. ist am 13. Feber 1961 im 
88. Lebensjahr heimgegangen.

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 
25. Jänner 1961, Zahl 46.140, dem Superintendenten 
der Evangelischen Diözese A. B. Niederösterreich 
Valentin Schmidt, das Große Silberne Ehren
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
verliehen. (Zl. 1985/61 vom 13. März 1961.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen 
— Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück ist unzu
lässig — Zn Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen — 
Fristen beobachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenoffen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenoffen dem Pfarramt mitzuteilen.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: Evangelische Kirche A. u. L. B. in Österreich, Wien l, Schellinggafse 12 — Für 
den Inhalt verantwortlich: O. Gerhard May, Wien 14, Freyenturmgasse 18. — Druck: Buchdruckerei Karl Fleck, Wien 2, 

HoÜandstrahe 8. — Versendung: Evangelischer Oberkirchenrat A.u.L.B., Wien 1, Schellinggasse 12
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28. Seelenstandsbericht 1960
29. Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis März 1961 mit Bergleichsziffern aus 1960
30. Ausschreibung der Pfarrstelle Rust am See, Burgenland
31. Ausschreibung der Pfarrstelle Bleiberg
Kirchliche Mitteilungen

Erläße des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H.B. in Wien

28. Zl. 116/61 vom 6. April 1961 ___

Seelenstandsbericht 1960

Nachstehend wird der Seelenstandsbericht für

Gemeinde

Admont . . . . 
Bad Aussee . . . 
Bruck an der Mur
Eisenerz . 
Feldbach . 
Fürstenfeld 
Gaishorn .
Graz, linkes Murufer . . 
Graz, linkes Murufer-Nord
Graz-Eggenberg . . 
Graz, rechtes Murufer 
Gröbming . . . .
Hartberg....................
Judenburg . . . .
Kapfenberg . . . .
Kindberg....................
Knittelfeld . . . . 
Leibnitz....................
Leoben ....................
Mürzzuschlag . . . 
Peggau . . . . . 
Radkersburg . . . 
Ramsau ..... 
Rottenmann ....
Schladming . . 
Stainach-Irdning 
Stainz .... 
Trofaiach . . 
Voitsberg . . 
Wald .... 
Weiz ....
Superintendentur Graz

das Jahr 1960 verlautbart:

A. B. L. B. Eintritte Austritte Taufen Kon
firmanden

Trau
ungen

Beerdi
gungen

Abend- 
mahls- 

gäste
1.078 14 30 3 31 21 16 4 621

680 10 2 4 9 19 5 5 463
2.793 13 53 11 51 38 23 32 2.109
1.030 4 20 4 19 11 6 8 600

427 3 2 2 5 8 — 5 216
1.119 8 5 1 23 19 8 20 2.429

977 10 11 1 16 15 4 10 450
9.888 117 49 40 133 141 75 124 5.124
3.351 5 28 10 52 65 23 55 629
2.288 10 25 12 32 36 16 24 797
4.997 — 64 48 92 83 30 66 2.315
1.319 5 3 — 36 21 10 12 1.025

418 6 — 2 2 9 1 6 241
2.002 12 35 23 37 36 15 18 1.648
3.216 32 54 18 53 31 22 36 1.125
1.219 7 17 6 18 13 9 16 913
2.411 2 43 17 26 30 12 27 1.127
1.062 5 8 - 3 14 13 4 7 1.116
5.094 11 77 38 66 60 60 53 1.421
3.227 50 14 25 49 30 13 43 542
1.200 — 6 14 22 17 5 8 705

486 — 3 4 5 8 5 10 387
1.482 — 5 — 36 29 17 15 793

969 10 2 7 25 15 5 6 705
3.336 4 16 8 74 43 21 30 2.356

516 3 6 .— 18 7 1 2 592
656 15 12 6 14 5 3 6 721

1.794 2 31 5 31 13 10 22 1.169
1.146 4 23 4 21 14 12 9 647

600 2 5 4 19 6 11 9 285
944 6 17 8 9 14 2 7 558

61.725 370 666 328 1.038 870 444 695 33.829
62.095
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32.782

Gemeinde A.B. L. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon

firmanden
Trau
ungen

Beerdi
gungen

-Abend- 
mahls- 

gäste
Amstetten . .................................... 1.76l 36 70 6 16 23 17 22 1.818
Baden ............................................. 2.775 52 22 13 59 46 30 44 871
Bad Vöslau................................... 1.771 34 31 2 48 22 24 18 888
Berndorf............................................. 1.338 — 7 2 13 13 6 14 713
Gloggnitz . ......................................... 1.025 20 21 4 14 16 7 13 591
Gmünd.............................................. 1.296 4 56 12 15 19 5 14 832
Krems an der Donau.................... 2.307 27 25 20 20 45 13 35 1.295
Melk-Scheibbs................................... 975 8 9 9 9 1 6 14 724
Mitterbach........................................ 1.260 — 19 — 26 17 12 13 599
Mödling............................................. 3.463 — 24 24 48 46 36 48 1.777
Nahwald............................................. 602 3 6 — 10 9 8 9 170
Neunkirchen . .................................... 1.235 14 13 13 16 7 11 21 521
Perchtoldsdorf................................... 918 .—. 4 4 14 6 I 11 1.152
St. Ägyd am Neuwald.................... 1.332 16 21 6 27 13 8 8 838
St. Pölten........................................ 3.015 98 47 29 60 41 21 39 1.675
Ternitz ................................... 1.311 14 12 14 23 15 16 13 587
Wiener Neustadt.............................. 4.825 47 30 21 80 48 40 55 1.849
Wördern-Tulln . .......................... 1.183 19 9 9 19 18 5 18 897
Superintendentur Wiener Neustadt. 32.390 392 426 188 517 405 266 409 17.797

47.159

Attersee............................................. 1.141 — — I 14 8 4 8 879
Bad Goisern .................................... 3.508 — 10 1 72 56 31 45 1 241
Bad Ischl . .................................... 1.441 — 10 2 20 32 20 14 928
Braunau . . ................................... 2.879 — 27 12 49 36 14 26 1 531
Gastein . ......................................... 705 — 16 2 19 6 8 7 2.000
Gmunden................................... 3.382 — 49 19 63 60 36 34 2.201
Gosau.................................................. 1.494 — 5 — 33 18 10 19 1.016
Hallein . ......................................... 1.395 — 42 9 26 28 9 16 582
Hallstatt . ......................................... 819 — 1 — 16 8 12 4 278
Innsbruck . . .............................. 10.671 220 96 69 136 134 69 110 4.890
Kufstein . ......................................... 1.773 16 31 9 26 39 17 26 1.678
Lenzing-Kammer.............................. 1.529 — 12 2 34 15 17 16 1.539
Rutzenmoos . .................................... 1.369 — 14 4 23 23 11 II 1.260
Salzburg . ......................................... 10.378 .— 87 48 215 180 127 152 5.414
Schwanenstadt . ............................... 1.144 — 7 6 25 10 7 14 573
Vöcklabruck . .................................... 2.055 — 10 2 56 21 25 19 1.590
Zell am See . ............................... 1.240 — 29 8 23 18 18 14 1.032
Oberländer Seniorat......................... 46.923 236 446 194 850 692 435 535 28.632

Eferding................................... . . 1.473 — 8 4 21 27 10 23 511
Gallneukirchen......................... . . 820 — 3 —. 16 9 7 18 1.380
Kirchdorf an der Krems . . 1.220 -— 22 2 16 19 11 4 915
Linz-Innere Stadt .... . . 5.892 —. 54 34 133 136 61 72 2.295
Linz-Süd . ............................... . . 5.729 — 41 41 73 73 37 39 2.694
Neukematen.............................. . . 1.653 — 5 7 29 12 12 21 1.289
Ried im Innkreis.................... . . 741 — 6 4 12 15 5 593
Schärding.............................. . . 551 — 6 — 5 8 2 6 759
Scharten . ............................... . . 960 — 4 — 17 12 11 13 490
Steyr......................................... . . 4.484 — 54 40 65 51 40 59 1.722
Thening . ............................... . . 2.042 — 10 — 38 25 18 25 1.082
Traun ......................................... . . 3.676 .— 7 6 49 42 22 22 ?
Urfahr .................................... . . 2.355 — 21 24 29 28 15 19 702
Wallern................................... . . 1.352 .— 4 5 21 18 8 12 612
Wels......................................... . . 5.713 — 46 31 143 75 45 61 3.300
Unterländer Seniorat . . . . . 38.661 — 291 198 667 550 299 399 18.344
Superintendentur Linz . . . . 85.584 236 737 392 1.517 1.242 734 934 46.976

85.820
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Gemeinde

Bernstein...............................
Deutsch-Jahrndorf . . . 
Deutsch-Kaltenbrunn . . . 
Eisenstadt ...... 
Eltendorf..............................
Gols ....................................
Groß-Petersdorf .... 
Holzschlag ...... 
Kobersdorf ...... 
Kukmirn . ..........................
Loipersbach..........................
Lutzmannsburg....................
Markt Allhau.....................
Mörbisch . ..........................
Neuhaus am Klausenbach . 
Nickelsdorf ...... 
Oberschützen ...... 
Oberwart..............................
Pinkafeld ...... 
Pöttelsdorf ...... 
Rechnitz...............................
Rust . ...............................
Siget in der Wart . . . 
Stadt Schlaining .... 
Stoob . ...............................
Unterschützen.....................
Weppersdorf ..... 
Zurndorf . ..........................
Superintendentur Eisenstadt

Althofen ...... 
Arriach ...... 
Bleiberg.........................
Dornbach ...... 
Eisentratten ..... 
Feffernitz ...... 
Feld am See .... 
Ferndorf ...... 
Fresach ...... 
Gnesau .........................
Hermagor....................
Klagenfurt ..... 
Lienz...............................
Pörtschach ..... 
Radenthein ..... 
St. Ruprecht bei Villach 
St. Veit an der Glan . 
Spittal an der Drau . . 
Trebesing .....................
Treßdorf ...... 
Tschöran ...... 
Unterhaus ..... 
Villach ...... 
Völkermarkt ..... 
Waiern ...... 
Weißbriach ..... 
Wiedweg ...... 
Wolfsberg ..... 
Zlan . . ....................
Superintendentur Villach

36.025

A. B. L. B. Eintritte Austritte Taufen Kon
firmanden

Trau
ungen

Beerdi
gungen

Abend- 
mabts- 
güste

l.8S0 8 1 — 46 26 19 19 925
448 5 — — 11 — 3 2 142
939 I 3 — 17 8 4 8 235
748 12 20 3 21 14 6 10 497

1.952 — 2 1 26 23 3 20 603
3.159 9 2 3 57 29 26 26 1.535
1.090 4 2 1 20 9 5 14 476

467 — 1 — 10 — 1 4 288
1.439 2 10 — 44 14 17 18 966
1.591 .—. 5 3 31 14 8 18 587
1.095 — — 1 10 14 2 10 213

572 -—- — — 10 4 2 11 340
2.505 2 7 1 40 34 20 40 995
1.614 — 2 — 40 13 16 17 572
1,361 — 8 — 31 16 6 14 660

914 — 2 — 19 6 11 19 491
2.250 4 5 — 33 26 7 21 666
1.100 -— 10 — 30 4 8 23 1.421
2.417 19 10 — 57 30 18 34 1.043
1.338 1 12 3 11 10 6 23 349

985 3 1 — 22 12 7 11 373
680 — — — 19 6 5 7 270
328 2 — — 8 3 2 8 168

1.778 — 5 — 28 22 16 10 521
886 — 1 1 15 7 7 8 520
453 — 1 — 14 7 2 8 200
693 3 1 1 8 8 4 9 298

1.253 5 3 1 28 — 6 12 387
35.945 80 114 19 706 359 237 424 15741

50.328

847 3 22 14 13 17 4 7 620
1.125 — — — 29 17 8 6 341
1.352 4 17 1 30 21 3 18 601
1.050 — 11 2 28 15 9 5 342

848 2 2 4 26 12 5 7 389
1.834 2 6 4 38 30 12 18 584
1.519 — 6 1 46 28 16 12 925

739 I 4 — 21 12 6 6 247
2.110 — 2 3 41 40 5 17 1.449
1.048 — 1 1 33 12 3 10 349
1.494 2 3 I 31 34 17 18 900
8.021 25 73 51 126 129 67 69 3.375

850 — 3 9 15 18 3 10 446
1.349 8 32 5 38 27 6 17 1.017
1.301 1 9 4 26 21 8 8 1.063
2.624 7 20 4 50 38 21 32 1.277
1.747 17 31 10 43 32 18 20 925
3.184 6 23 26 56 59 25 20 1.270

769 — 2 — 22 16 11 8 324
1.494 — 8 — 42 15 10 26 988
1.107 5 13 1 31 21 12 8 582
1.177 2 7 6 35 20 12 10 413
5.952 23 44 13 130 93 74 70 1.974

756 5 9 3 11 11 7 7 675
1.667 16 17 4 49 36 12 20 974
1.334 3 2 — 35 19 8 20 651

867 — 2 3 24 12 4 6 489
809 12 12 2 17 13 2 10 416

1.210 — 5 I 36 24 15 11 914
50.184 144 386 173 1.122 842 403 496 24.520
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415.460

Gemeinde A. B. A.B. Eintritte Austritte Tauien
Kon

firmanden
Trau
ungen

Beerdi- 
gungen

Abend- 
mahls- 
gäste

Wien-Innere Stadt.................... . 25.318 — 58 81 165 126 103 171 10.099
Leopoldstadt.................... . 10.554 — 81 72 133 87 56 136 3.426
Landstraße......................... . 10.500 — 50 66 76 68 27 117 1.501
Gumpendorf.................... . 18600 — 102 159 181 107 105 238 2.614
Neubau .............................. 8.286 — 39 57 76 56 42 85 5.044
Favoriten......................... 9.989 —- 59 128 153 72 53 149 2.847
Simmering......................... 2.418 .—. 25 37 39 17 12 71 2.368
Hietzing . ......................... 8.500 — 44 101 109 62 51 159 4.116
Hütteldorf......................... 1.750 — 12 15 24 27 5 27 511
Ottakring......................... 6.096 — 31 49 38 32 13 74 2.617
Währing ...... . 14.465 — 99 59 187 99 96 160 4.856
Floridsdorf ..... 5.020 — 43 34 81 45 38 65 2.111
Donaustadt......................... 3.614 — 35 26 66 36 28 36 2.825
Liesing.............................. 3.804 — 34 15 60 35 34 45 2.266

Bruck an der Leitha.................... 1.702 10 32 6 41 16 17 19 945
Klosterneuburg.............................. 1.952 81 10 2 26 16 6 34 825
Korneuburg................................... 829 8 4 1 9 18 3 16 557
Laa an der Thaya .................... 884 6 11 11 18 5 6 12 764
Purkersdorf . ............................... 1.730 — 8 4 21 31 2 16 4.766
Schwechat . ............................... 3.050 25 30 12 41 30 10 31 2.680
Stockerau ........................................ 1.060 11 12 3 18 7 11 13 852
Superintendentur Wien .... . 130.121 141 819 938 1.562 992 718 1.674 58.590

130.262

Kirche A.B...................................... . 395.949 1.363 3.148 2.038 6.462 4.710 2.802 4.632 197.453

397.3 12

Wien-Innere Stadt H.B. . . . — 5.850 29 22 61 25 40 67 2.601
Wien-Süd . ............................... — 2.131 7 14 20 15 6 24 658
Wien-West................................... — 2.527 28 15 27 15 24 31 774
Bregenz........................................ 1.882 302 30 18 40 28 14 30 778
Dornbirn . .................................... 1.010 106 9 5 22 7 14 10 745
Feldkirch . .................................... 1.628 95 13 22 32 18 12 12 476
Linz-St. Martin......................... — 1.027 5 9 39 9 13 12 324
Oberwart . .................................... . — 1.590 8 5 23 26 11 13 693
Kirche H.B...................................... 4.520 13.628 129 110 264 143 134 199 7.049

18.1 48

Landeskirche .............................. . 400.469 14.991 3.277 2.148 6.726 4.853 2.936 4.831 204.502

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

29. Zl. 2777/61 vom 10. April 1961

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis März 1961 
mit Bergleichsziffern aus 1960

1961 1960
Superintendentur Schilling

Wien..................... . 2,538.480,26 2,063.061,74
Niederösterreich . 451.798,35 367.959,76
Burgenland . . . 164.540,92 127.992,47
Steiermark . . . . 674.708,79 781.708,91
Kärnten . . . . 375.416,89 289.449,21
Oberösterreich . . . 934.295,15 777.897,37

5,139.240,36 4,408.069,46

30. Zl. 2304/61 vom 24. März 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Aust am See, Burgen
land

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Rust am See, Burgenland, wird zur Besetzung 
im Herbst ausgeschrieben. Sie ist in keine Schwierig
keitsstufe eingereiht. Die Gemeinde zählt 680 Seelen 
und besitzt neben der Kirche ein Pfarrhaus, in wel
chem die Dienstwohnung des Pfarrers, bestehend aus 
zwei Zimmern, zwei Kabinetten, Badezimmer, Vor
zimmer und Borratsraum, untergebracht ist. Dem 
Pfarrer steht ein Garten zur Verfügung.

Die zum Pfarrspiengel gehörenden Orte St. Mar
gareten und Oggau, zirka vier bis sechs Kilometer 
entfernt, sind mit dem Autobus leicht zu erreichen.
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Gottesdienste und Kindergottesdienste sind in Rust 
am See zu halten, in St. Margareten sind während 
des Winters fallweise Hausgottesdienste erwünscht. 
Religionsunterricht ist an der Volks- und Haupt
schule in Rust und zur Zeit eine Wochenstunde in 
St. Margareten zu erteilen. Die 16 Kilometer ent
fernte Landeshauptstadt Eisenstadt mit Bundesreal- 
gymnasium, dreijähriger Haushaltungsschule und 
Handelsakademie besitzt günstige Autobusverbindun- 
gen.

Bewerbungen sind bis 15. 2uni 1961 an den Evan
gelischen Oberkircherat 2l.B. zu richten, der die Stelle 
gemäß Z121 (3) a der Kirchenverfassung zu be
setzen hat.

31. Zl. 2892 vom 13. April 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Bleiberg

Die Pfarrstelle der evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Bleiberg, ober Villach, wird hiemit ausge
schrieben. Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 4 einge
reiht und wird durch Wahl beseht.

Die Gemeinde Bleiberg mit der Tochtergemeinde 
Agoritschach bei Arnoldstein umfaßt 1352 Seelen. 
2n beiden Orten sind Kirchen vorhanden. 2n Ago
ritschach wird am letzten Sonntag im Monat und an 
den zweiten Feiertagen gepredigt. 2n der Predigt
stelle Nötsch im Gailtal ist am dritten Sonntag nach
mittags Gottesdienst zu halten. Kindergottesdienst 
im Pfarrort sowie Passionsandachten sind erwünscht. 
Bibelstunden nach Übereinkunft mit dem Presbyte
rium. Religionsunterricht ist an drei Hauptschulen

und sieben Volksschulen zu erteilen. Eine Religions
lehrkraft steht in Aussicht. Jugendarbeit und Pflege 
des Kirchenchores wäre erwünscht.

Dem Pfarrer steht eine Dienstwohnung im Pfarr
haus im Ausmaß von vier Zimmern, einem Kabinett, 
Küche (mit Anschluß für elektrischen Herd), Bad 
und drei Nebenräumen zur Verfügung. Im ange
bauten Schulhaus ist der Gemeindesaal und die 
Waschküche untergebracht. Keller, Holzlage, Wirt
schaftsgebäude, Garage und Dienstwagen sind vor
handen.

Die Kirche in Bleiberg ist neu restauriert, die 
Kirche in Agoritschach außen renoviert. Bleiberg 
liegt 16 Kilometer von Villach entfernt. Ein Kranken
haus, Apotheke und zwei Ärzte sind im Ort.

Bewerbungen sind bis 31. Mai 1961 an das Pres
byterium der evangelischen Pfarrgemeinde in Bleiberg 
zu richten.

Kirchliche Mitteilungen

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 
21. Feber 1961 dem Oberkirchenrat der Evangelischen 
Kirche H.B., Pfarrer Heinrich Bolz, Linz, das 
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu
blik Österreich verliehen (Zl. 2220/61 vom 22.3.1961).

Am 26. 2änner 1961 haben die Amtsprüfung 
bestanden: Ilse Beyer (Zl. 1113/61), 2stvan 
Szepfalusi (Zl. 1112/61) und Dieter Steininger- 
ger (Zl. 1111/61). Letzterer wurde am 5. Feber 1961 
ordiniert. (Zl. 2579/61 vom 28.3.1961.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen 

Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück ist unzu
lässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen — 
Fristen beobachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenoffen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenoffen dem Pfarramt mitzuteilen.
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32. Botschaft der. Präsidenten des Ökumenischen 
Rates

33. Religionsinspektor für die Mittelschulen in Wien
34. Krankenfürsorge, Beihilfe für Kinder mit schlech

tem Gesundheitszustand
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37. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Baden bei 
Wien

38. Ausschreibung der Pfarrstelle Ruft am See 
Berichtigung

Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

32. Zl. 2697/61 vom 14. April 1961

Botschaft der Präsidenten des Ökumenischen Rates

Die nachstehende Botschaft der Präsidenten des 
Ökumenischen Rates wird zur Verlesung am Pfingst
sonntag und Pfingstmontag in allen Kirchen emp
fohlen.

Pfingsten 1961
Eine Botschaft der Präsidenten 

des ökumenischen Rates der Kirchen
Die erste Predigt, die in der Kirche Jesu Christi 

gehalten worden ist, ist die Pfingstpredigt des 
Apostels Petrus gewesen. Anüberhörbar steht in 
dieser Predigt der Satz: „Diesen Jesus hat Gott 
auferweckt des sind wir alle Zeugen!"

Christus hat seinen Jüngern verheißen: sie wür
den die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und 
dann sollten sie seine Botschaft hinaustragen bis an 
die Enden der Erde! Diese Verheißung ist in Er
füllung gegangen.

Die Jünger, die so langsam begriffen und so 
zögernd geglaubt hatten, waren jetzt neue Menschen 
geworden. Gottes Geist hatte sie umgewandelt. Sie 
waren Männer geworden, die mutig von den großen 
Taten Gottes redeten, wie sie im Leben, im Ster
ben und in der Auferstehung Jesu Christi offenbar 
geworden waren. And ihr Zeugnis griff den Men
schen ans Herz.

Mit der Pfingstpredigt des Petrus ist klar und 
deutlich vor aller Menschen Augen, was Kirche ist. 
Die Kirche, wie sie von Gott in diese Welt gestellt 

ist, ist eine Schar von Männern und Frauen, die 
bezeugen sollen, daß Gott den Menschen seine 
rettende Gnade anbietet in unserem Herrn Jesus 
Christus.

Nie war es nötiger als heute, daß wir uns ge
meinsam auf diese zentrale Aufgabe der Kirche 
besinnen. Die Welt ist voll von Anfrieden und Streit. 
Wie eine dunkle Wolke liegt es über dem Leben der 
Völker. Wo sind noch klare Ziele? Wo ist noch 
echte Hoffnung? Will die Welt nicht endlich auf 
die große Botschaft hören, mit der die Kirche zu 
Pfingsten ihren Anfang genommen hat — diese 
große Botschaft von einer Versöhnung und von 
einem erneuerten Leben?

Die Welt muß eine Kirche vor sich sehen, die klar 
und deutlich Zeugnis davon gibt, daß der Heilige 
Geist noch bei ihr ist wie am ersten Tag, daß er 
durch sie Frieden stiftet, daß er den Menschen in 
ihren Nöten hilft, daß er das Evangelium immer 
weiter in die Welt hinaus trägt und die Einheit 
der Kirche sichtbar macht, so wie Gott sie ge
geben hat.
In diesem Jahr werden die Kirchen der Welt, 

die im Ökumenischen Rat zusammengefaßt sind, ihre 
große Tagung in Neu-Delhi halten. Das Haupt
thema ihrer Beratungen heißt: „Jesus Christus, das 
Licht der Welt". Es wird darum gehen, daß wir uns 
untereinander über unseren gemeinsamen christlichen 
Auftrag verständigen. Es wird eine große Gelegen
heit sein, der Welt zu zeigen, daß die Finsternis 
überwunden ist und das wahre Licht in uns und 
um uns schon heute scheint, so, wie das der Apostel 
Johannes in seinem Briefe schreibt. Als eine Ein
heit leben wir miteinander das Evangelium. In

Wir ersuchen alle Glaubensgenoffen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenoffen dem Pfarramt mitzuteilen.
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solcher Einheit soll sich, will's Gott, das große Licht, 
das Jesus Christus heißt, Widerspiegeln in unsrer 
Welt, Und die Gemeinden hin und her im Lande 
sollen gebeten sein, an diesem unserem Vorhaben 
teilzunehmen, sich mit der Bibel in der Hand in 
das Wort vom Licht der Welt hineinzudenken und 
hineinzubeten,

Gottes Heiliger Geist sei bei uns und erleuchte uns 
Herzen und Gedanken! Er gebe uns die Kraft, auf 
die Verheißung Jesu Christi so dankbar zu antworten, 
wie Petrus tat. Zu Jesus Christus, unserm Herrn, 
gehören wir! Ihm übergeben wir Herz und Sinn! 
Wir wollen alle miteinander seine Zeugen sein!

Die Präsidenten
des ökumenischen Rates der Kirchen

Bischof Sante Uberto Barbieri, Buenos Aires 
Bischof Otto Dibelius, Berlin 
Erzbischof Jakovos, New York

Metropolit Juhanon Mar Thoma, Tiruvella 
Bischof Henry Knox Sherrill, Boxford (Mass,)

ZZ. Zl, 3493/61 vom 10, Mai 1961

Religionsinspektor für die Mittelschulen in Wien

Gemäß § 7 a des Religionsunterrichtsgesetzes in der 
Fassung der Novelle 1957, BGBl, Nr, 185, und unter 
Bezugnahme auf den Erlaß des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 7, 11.1960, Zl. 100.778-20 b/59, 
hat der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. Reli
gionsprofessor Ernst Heß, Wien 19, Sieveringer 
Straße 5, zum evangelischen Religivnsinspektor für 
Mittelschulen in Wien bestellt.

34. Zl. 3470/61 vom 8. Mai 1961

Krankenfürsorge, Beihilfe für Kinder mit schlechtem 
Gesundheitszustand.

Ansuchen um Beihilfen gemäß Z 1 Z. 10 der Richt
linien für die Leistungen der Krankenfürsorge sind bis 
15. Juni 1961 beim Oberkirchenrat einzureichen. Vor
drucke für die Bestätigung des Schularztes können 
beim Oberkirchenrat angefordert werden.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

35. Zl. 3499/61 vom 8. Mai 1961

Kirchenbeitragsaufkommen 1960 mit Gegenüberstellung 1959

Superintendentur A.B. Kärnten

Gemeinde
Aufbringung 

ISW 
S

Aufbringung 
i9öü

Vom OKR. ein
behaltene 

Kirchenbeiträge 
S

Insgesamte 
Aufbringung 

1860 
S

Seelen je Seele 
S

Althofen.................... , 27,612,11 37.354,40 995,70 38.350,10 850 45,11
Arriach.................... , 24,717,80 — 458,30 458,30 1.135 —
Bleiberg.................... , 20,936,60 26.700,— 1.796,70 28.496,70 1.352 35,40

Agoritschach . . . 12.410,— 19.375,— —.— 19.375,— — ——
Dornbach .... . 22.791,— 28.778,— 1.292,90 30.070,90 1.000 30,—
Eisentratten .... . 35.496,20 33.078,48 1.114,20 34.192.68 998 34,26
Feffernitz.................... . 54.444,44 55.444,— 372,— 55.816,— 1.867 29,—
Feld am See . . . . 39.762,70 44.335,— 2.320,30 46.655,30 1.510 30,89
Ferndorf.................... 6.666,66 18.383,70 868,40 19.252,10 730 26,37
Fresach . . . . . . 31.591,70 44.059,90 1.395,50 45.455,40 1.960 28,94

Puch.................... 13.125,— 11.278,65 —.— 11.278,65 — —.—
Gnesau.................... 24.000,— 22.000,— 412,30 22.412,30 1.147 19,53
Hermagor .... . 43.647,50 44.202,50 1.423,— 45.625,50 1.492 30,58
Klagenfurt .... . 396.403,60 424.015,10 3.209,40 427.224,50 7.568 56,45
Pörtschach .... 58.802,81 61.781,34 945,— 62.726,34 1.412 44,42
Radenthein .... 36.265,20 60.727,— 912,— 61.639,— 1.302 47,34
Spittal an der Drau . . 124.900,— 135.252,94 2.096,90 137.349,84 3.200 42,92
Lienz.......................... . 20.000,— 25.000,— 1.192,80 26.192,80 850 30,81
St, Ruprecht , , . 60.000,— 77.000,— 1.843,30 78.843,30 2.609 34,08

Einöd.................... 5.255,— 10.088,50 —.— 10.088,50 — ——
St, Veit an der Glan 49.288,— 55.284,01 953,80 56.237,81 1.710 32,88
Tschöran.................... . 28.719,21 31.650,80 369,10 32.019,90 1.088 29,43
Trebesing . . , . 23.791,— 25.421,— 1.094,40 26.515,40 1.765 34,66
Treßdorf.................... 43.613,50 43.715,52 483,50 44.199,02 1.495 29,56
Unterhaus , , , , . 37.106,49 36.179,97 1.154,70 37.334,67 1.163 32,10
Villach.................... . 201.652,52 238.369,09 2.815,— 241.184,01 5.973 40,37
Völkermarkt , , , , . 44.246,51 37.806,30 1.106,30 38.912,60 736 52,87
Waiern.................... . 52.878,— 59.868,— 2.261,70 62.129,70 1,651 37,63
Weißbriach , , , , . 39.707,— 37.603,— 391,— 37.994,— 1.332 28,52
Wiedweg , . , , 9.683,30 10.213,60 1.234,10 11.447,70 881 30,27

Klein-Kirchheim , 20.146,50 15.224,50 —.— 15.224,50 — —.—
Wolfsberg , , . , 27.918,05 31.601,70 1.017,70 32.619,40 836 39,01
Zlan.......................... 41.611,11 36.000,— 1.020,— 37.020,— 1.200 30,85

1,679.539,51 1,837.792,— 36.520,— 1,874.342,—



Superintendentur A.B. Wien

Aufbringung Aufbringung
Vom OKR  ein-

behaltene Kirchenbeiträge
Insgesamte 

Aufbringung
Gemeinde IMV IM» Seelen je Seele 

S
Wien-Innere Stadt . . 1.017.939.27 1,208.149,02 . 8.621,90 1,216.770,92 15.188 80,11

Leopoldstadt . . 314.975.97 421.936,88 1.826,70 423.763,58 10.548 40,17
Landstraße . . . 527.783.85 582.515,20 6.616,20 589.131,40 10.300 57,19
Gumpendorf . . S29.I58.92 862.702,52 1.072,— 863.774,52 18.600 46,43
Neubau . . . . 307.398,68 383.318,40 2.273,40 385.591,80 8.313 46,38
Favoriten . . . 364.271.42 306.757,80 2.800,53 309.558,33 10.054 30,78
Simmering . . 112.230,61 92.039,60 857,40 92.897,— 2.462 37,73
Hietzing . . . . 585.956,78 660.614,65 8.835,30 669.449,95 8.500 78,75
Hütteldorf . 90.732,15 106.738,99 4.235,30 110.974,29 1.860 59,66
Ottakring . 163.598,91 226.065,08 1.471,90 227.536,98 6.122 37,16
Währing . . . 851.837.19 1,000.385,32 9.676,50 1,010.061,82 14.398 70,45
Donaustadt . 68.840,48 82.559,20 1.073,70 83.632,90 3.458 24,18
Floridsdorf . 129.697,94 160.105,63 1.284,80 161.390,43 4.995 32,31
Liesing . . . . 110.525,41 151.082,30 1.489,80 152.572,10 3.653 41,76

Bruck an der Leitha . . 35.335,— 34.066,— 911,20 34.977,20 1.686 20,74
Klosterneuburg . . 55.059,— 53.226,20 2.255,10 55.481,30 2.050 27,06
Korneuburg .... . 65.007,29 78.996,72 832,10 79.828,82 832 94,74
Laa an der Thaya . 20.585,66 43.826,83 1.081,70 44.908,53 891 50,40
Purkersdorf.... 38.608.55 41.233,54 3.170,50 44.404,04 1.750 34,65
Preßbaum .... 17.288.02 16.241,60 — 16.241,60 —
Schwechat .... 54.892,16 57.907,80 1.211,90 59.119,70 2.977 19,85
Stockerau .... . 51.771,38 58.085,91 1.034,60 59.120,51 1.054 56,09

5,613.494,64 6,628.555,19 62.632,53 6,691.187,72

Superintendentur A.B. Burgenland
Bernstein .... 46.141,— 50.492,— 1.107,20 51.599,20 1.894 27,24
Deutsch-Jahrndorf 24.295,50 24.542,50 1.203,60 25.746,10 459 56,09
Deutsch-Kaltenbrunn 23.212,— 27.276,60 1.120,— 28.396,60 927 30,63
Eisenstadt .... 28.725,— 31.780,— 4.224,40 36.004,40 730 49,32
Eltendorf .... 54.556,— 49.320,— 1.065,30 50.385,30 1.988 25,34
Gols......................... . 172.214,74 147.601,72 1.310,40 148.912,12 3.138 47,45
Groß-Petersdorf . . 65.650,20 69.401,— 2.317,— 71.718, I.I02 65,07
Holzschlag .... 13.055,45 14.403,95 1.107,60 15.511,55 458 33,86
Kobersdorf .... 38.296,30 52.256,50 307,50 52.564,— 1.403 37,46
Kukmirn.................... 51.051,52 69.342,35 1.736,10 71.078,45 1.611 44,12
Loipersbach .... 42.320,90 40.367,90 — 40.367,90 1.091 37,-
Lutzmannsburg . . . 33.641,- 33.214,— 923,40 34.137,40 573 59,57
Markt Allhau . . . . 108.164,- 89.807,— 372,20 90.179,20 2.625 34,35
Mörbisch.................... 77.499,— 76.991,90 763,— 77.754,90 1.588 48,96
Neuhaus .................... 41.763,41 38.068,50 1.118,60 39.187,10 1.350 29,02
Nickelsdorf .... . 55.928, 62.765,80 361,60 63.127,40 932 67,73
Oberschützen .... 70.895,50 81.790,— 3.443,90 85.233,90 2.245 37,96
Oberwart .... 54.932,40 61.744,10 850,10 62.594,20 1.100 56,90

Kemeten .... 4.789,40 — —
Pinkafeld .... . 134.425,62 141.621,52 2.014,70 143.636,22 2.408 59,64
Pöttelsdorf .... . 59.470,- 63.430,— 1.219,20 64.649,20 1.339 48,28
Rechnitz.................... 46.802,- 45.901,87 999,80 46.901,67 960 48,85
Rust......................... 36.365,50 36.857,— 1.075,90 37.932,90 680 55,78
Stadt Schlaining . 54.233,- 56.003,— 989,40 56.992,40 1.781 32,-
Stoob ......................... 31.639,50 29.776,— 1.394,40 31.170,40 926 37,73

Oberloisdorf . . 4.997,65 3.768,20 — 3.768,20 —
Sziget......................... 13.077,— 15.459,48 687,90 16.147,38 330 48,93
Unterschützen . . . 19.279,80 19.293,30 851,80 20.145,10 463 43,50
Weppersdorf . . . 15.625,— 25.360,— 999,80 26.359,80 695 37,92
Zurndorf .... 77.010,— 75.307,— 286,80 75.593,80 1.238 61,06

1,500.056,39 1,533.943,19 33.851,60 1,567.794,79
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Superintendentur A.B. Niederösterreich

-Aufbringunq Aufbringung
Vom OKR. ein

behaltene
Insgesamte 
Äufbrinqung

Gemeinde NM UM 
S

Kirchenbeiträge 1960 Seelen je Seele

Amstetten .... . 68.692,68 58.029,70 1.332,80 59.362,50 1.729 34,33
Baden.................... 98.786,30 114.348, 4.068,90 118.416,90 2.803 42,24
Bad Vöslau . . . . 47.000,— 50.300,— 668,— 51.468,— 1.802 28,56
Berndorf .... . 28.275,80 27.961,30 429,20 28.390,50 1.319 21,52
Gloggnitz .... . 27.335,88 31.921,84 288,40 32.210,24 1.050 30,67
Gmünd.................... 40.310,— 44.646,— 1.127,90 45.773,90 1.205 37,98
Krems .................... . 120.131,10 137.428,44 1.960,30 139.388,74 2.609 53,42
Melk-Scheibbs . . . . 37.207,90 39.171,- 1.227,20 40.398,20 1.020 39,60
Mitterbach .... . ' 42.736 — 35.365,— 2.151,30 37.516,30 1.228 30,55
Mödling.................... . 137.347,10 176.987,60 2.161,20 179.148,80 3.442 52,04
Naßwald.................... 17.934,70 14.681,31 188,10 14.869,41 600 24,78
Neunkirchen .... . 52.885,93 53.514,98 1.587,10 55.102,08 1.248 44,15
Perchtoldsdorf . . . 40.612,20 42.876,50 1.591,80 44.468,30 915 48,59
St. Ägyd am Neuwald . 60.060,— 66.390,— 1.463,20 67.853,20 1.355 50,07
St. Pölten .... . 161.857,— 172.920,— 1.617,80 174.537,80 3.068 56,88
Ternitz..................... . 43.961,99 49.988,99 407,50 50.396,49 1.302 38,70
Wiener Neustadt . . 176.668,14 211.209,10 2.712,10 213.921,20 4.904 43,62
Wördern-Tulln . 41.148,50 48.600,— 874,40 49.474,40 1.211 40,85

1,242.951,24 1,376.839,76 25.857,20 1,402.696,96

Superintendentur A.B. Oberösterreich
Attersee .... . . 26.500,— 34.108,— 1.221,70 35.329,70 1.151 36,42

Mondsee . . . . . 6.634,— 6.600,— —.— 6.600,— — —
Bad Goisern . . . . 121.205,— 129.371,— 2.054,90 131.425,90 3.495 37,60
Bad Ischl . . . . . 55.493,40 61.879,60 2.030,30 63.909,99 1.376 46,44
Braunau .... . . 121.000,— 113.900,— 1.451,80 115.351,80 2.871 39,71
Eferding .... . . 51.832,20 58.857,50 2.082,90 60.940,40 1.471 41,42
Gallneukirchen . . . 21.673,— 23.227,— 1.849,80 25.076,80 800 31,34
Gmunden . . . . . 113.704,50 132.783,— 1.760,30 134.543,30 3.357 45,97

Ebensee . . . . . 20.154,— 19.780,80 — 19.780,80 — —
Gosau..................... . . 48.249,— 58.806,50 1.183,70 59.990,20 1.481 40,50
Hallein .... . . 53.627,— 57.299,— 1.795,— 59.094,— 2.053 50,38

Badgastein . . . . 31.406,30 43.406,90 931,— 44.337,90 — —
Zell am See . . . . 28.000,— 60.966,10 — 60.966,10 1.295 47,07
Hallstatt .... . . 23.788,— 24,313,10 976,50 25.289,60 779 32,46
Innsbruck . . . . . 836.452,40 836.563,40 3.950,30 840.513,70 10.838 77,55
Kirchdorf .... . . 25.032,20 27.766,70 827,70 28.588,40 1.194 40,78

Windischgarsten . . 19.877,— 20.109,— — — 20.109,— — —.—
Kufstein .... . . 72.259,— 87.298,20 1.498,10 88.796,30 1.763 50,36
Lenzing-Kammer . . 36.809,34 63.040,87 1.005,90 64.046,77 1.495 42,84
Linz-Innere Stadt . . 456.031,30 473.867,50 6.159,70 480.027,20 5.950 80,67
Linz-Urfahr . . . . 114.056,90 125.151,— 1.049,20 126.200,20 2.320 54,39
Linz-Süd . . . . . 259.523,66 229.369,75 3.179,50 232.549,25 5.422 42,88
Neukematen . . . . . 39.000,— 45.267,63 75,60 45.343,23 1.687 45,84

Bad Hall . . . . . 18.000,— 32.000,— — 32.000,— — — —
Ried im Innkreis . . . 31.817,90 27.161,— 376,40 27.537,40 752 36,61
Rutzenmoos . . . . . 61.544,50 62.586, - 282,10 62.868,10 1.358 46,29
Salzburg .... . . 464.000,— 609.000,- 4.019,60 613.019,60 10.452 58,65
Schärding . . . . . 16.000,— 22.500,— 1.005,50 23.505,50 588 39,97
Scharten .... . . 63.732,80 65.314,— 932,10 66.236,10 1.030 64,30
Schwanenstadt . . . . 39.300,— 43.420,— 863,60 44.283,60 1.130 39,18
Steyr..................... . . 184,634,— 196.455,20 1.140,10 197.595,30 4.448 44,42
Thening .... . . 134.797,33 124.244,- 1.517,50 125.761,50 2.015 62,41
Traun ..................... . . 85.589,- 101.044,75 900,20 101.944,95 3.669 27,78
Vöcklabruck . . . . . 68.488,— 85.535,27 3.507,60 89.042,87 2.087 42,66
Wallern .... . . 45.254,— 46.247,— 913,— 47.160,— 1.340 49,39

Grießkirchen . . . 13,736,— 17.795,— 1.229,60 19.024,60 — —
Wels..................... . . 317.635,74 364.993,30 3.103,90 368.097,20 5.652 65,12

4,126.837,97 4,532.018,07 54.869,10 4,586.887,17
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Euperintendentur A.B. Steiermark

Gemeinde
Aufbringung

1959
Aufbringung 

lWN

Vom OKR ein-
behaltene 

Kirchenbeiträge

Insgesamte 
Aufbringung 

IWO
S

Seelen je Seele
S

Admont..................... . 37.219,— 45.481,10 997,90 46.479,— 1.070 43,43
Bad Aussee .... . 22.262,— 26.140,80 957,80 27.098,30 687 39,44
Stainach-Irdning . 14.604,11 17.519,— 705,60 18.224,60 475 38,36
Bruck an der Mur . . 69.806,— 86.605,— 1.589,30 88.194,30 2.847 30,97
Eisenerz..................... . 36.594,— 31.223,— 706,— 31.929,— 1.108 28,81
Feldbach..................... 14.300,— 18.400,— 1.001,80 19.401,80 431 45,01
Fürstenfeld .... . 47.522,30 46.668,— 2.154,40 48.822,40 1.130 48,51

Rudersdorf . . . 15.100,— 6.000,— — 6.000,— — -------
Gaishorn .... . 20.577,80 26.946,— — 26.946,— 971 27,75
Graz, l. Murufer . . . 581.471,40 620.595,46 6.113,— 626.708,46 10.033 62,46
Graz, l. Murufer-Nord . 228.192,28 246.388,28 3.514,60 249.902,88 3.511 71,17
Graz, r. Murufer . . . 241.661,— 320.400,— 5.697,50 326.097,50 5.104 63,89
Graz-Eggenberg . . . 87.562,50 80.506,21 1.338,20 81.844,41 2.289 35,75
Gröbming .... . 38.433,20 50.700,20 646,10 51.346,30 1.324 38,78
Hartberg ..... 11.463,— 16.783,63 195,30 16.978,93 419 40,52
Judenburg .... . 80.345 — 81.614,— 1.284,40 82.898,40 2.021 41,01
Kapfenberg .... . 96.211,76 110.811,67 952,20 111.763,87 3.286 34,01
Kindberg..................... 26.947,60 26.548,10 366,40 26.914,50 1.213 22,18
Knittelfeld .... 48.900,— 66.973,49 371,90 67.345,39 2.328 28,92
Leibnitz..................... . 63.885,— 61.624,75 750,— 62.374,75 1.040 59,97
Trofaiach .: . . . . 35.982,— 38.751,— 899,20 39.650,20 1.743 22,74
Leoben - . . . . . 169.544,— 175.617,— 1.765,90 177.382,90 5.151 34,43
Mürzzuschlag . . . . 115.616,— 98.119,07 480,90 98.119,07 3.325 29,50
Peggau ..................... . 42.070,— 63.493,86 1.643,10 65.136,96 1.204 54,10
Radkersburg . . . 16.519,— 19.669,15 1.282,40 20.951,55 528 39,68
Ramsau..................... . 51.911,68 55.681,50 1.035,30 56.716,80 1.480 38,32
Rottenmann . . . 29.960,— 35.792,35 634,60 36.435,95 952 38,27
Schladming .... . 76.259,14 91.740,40 1.844,90 93.585,30 3.551 28,45

Aich..................... 8.014,— 7.463,— —.— 7.463,— — --- . ---
Stainz..................... 29.025,60 42.425,10 416,70 42.841,80 640 66,94
Voitsberg .... 40.531,— 45.159,— 1.099,40 45.258,40 1.195 38,70
Wald......................... 23.167,90 25.462,75 2.670,10 28.132,85 621 45,30
Weiz.......................... 36.788,66 42.772,— —,— 42.772,— 925 46,24

2,458.446,93 2,730.074,57 42.643,— 2,772.717,57

36. Zl. 3480 61 vom 8. Mai 1961

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis April 1961 
mit Vergleichsziffern aus 1960

Superintendentur Schi lling
1961 1960

Wien.......................... 3,000.185,09 2,469.872,61
Niederösterreich . . 638.189,64 542.640,06
Burgenland . . . 204.342,32 203.521,94
Steiermark . . . . 960.410,39 937.295,91
Kärnten..................... 580.881,33 467.914,17
Oberösterreich . . . 1',412.464,20 1,152.223,92

6,796.472,97 5,773.468,61

37. Zl. 3505/61 vom 8, Mai 1961

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Baden bei Wien

Die Pfarrstelle Baden, die zum 1. Oktober 1961 neu 
besetzt werden soll, wird hiemit zum zweitenmal aus
geschrieben.

Die Pfarrgemeinde Baden zählt rund 2900 Seelen 
und besitzt sowohl in Baden als auch in der Predigt
station Traiskirchen ein gut ausgestattetes Gottes
haus. Gottesdienste sind zu halten: Sonntäglich in 
Baden, monatlich einmal in Traiskirchen, fallweise in 

der Heilanstalt Alland. Am zweiten Weihnachts- und 
Osterfeiertag ist ein Abendmahlsgottesdienst im 
Altersheim Baden zu halten: Kindergottesdienst ist 
sonntäglich in Baden zu halten: in Traiskirchen hält 
den Kindergottesdienst die Religionslehrerin. Religions
unterricht erteilt der Pfarrer nur in Baden im Aus
maß von acht Wochenstunden. Der übrige Religions
unterricht wird von geprüften Kräften erteilt. Zur 
Entlastung des Pfarrers wird der Besuchsdienst von 
der Gemeindeschwester mit versehen, auch ist für die 
Amtsstunden eine Bürokraft vorhanden.

Als Dienstwohnung stehen dem Pfarrer zur Ver
fügung: Drei Zimmer, zwei Kabinette, Küche, Bad 
und reichlich Nebenräume, außerdem eine geräumige, 
vollständig eingerichtete Pfarrkanzlei. Im Tiefpar- 
terre des Pfarrhauses befindet sich ein kleiner Ge
meindesaal, eine Schreibstube für die Gemeinde
schwester und die Kirchendienerwohnung. Ein kleiner 
Garten steht zur Verfügung.

Baden ist eine über die Grenzen Österreichs be
kannte Kurstadt mit traditionsreicher Kulturpflege. 
Alle Schulen, die auf das Hochschulstudium vorbe
reiten, sind vorhanden. Wien ist binnen 35 Minuten 
auf drei verschiedenen Verkehrslinien jederzeit er
reichbar.

Bewerbungen sind bis 15. Juni 1961 an den Ober
kirchenrat A.B. zu richten, der die Stelle gemäß 
Z 121 (3) a der Kirchenverfassung zu besetzen hat.



Werbungen sind daher nicht an den Oberkirchenrat, 
sondern an das Presbyterium der Pfarrgemeinde 
Rust zu richten.

ll. b. h. Hrselieinungsort Wien / Verlagspostaint 15

21. Zl. 3398 61 vom 9. Mai 1961
Ausschreibung der Pfarrstelle Rust am See — Be
richtigung

Die im Amtsblatt vom 17. April 1961 ausgeschrie
bene Pfairstelle Rust wird nicht durch den Ober
kirchenrat, sondern durch Gemeindewahl besetzt. Be-

Kirchliche Mitteilungen
Die am 16. Feber 1961 erfolgte Berufung des 

Vikars Werner Wehrenfennig zum Pfarrei der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.u.H.B. Innsbruck 
mit dem Amtssitz in Reutte wurde mit Erlaß des 
Oberkirchenrates vom 14. April 1961, Zl. 2902/61, mit 
Wirkung vom 1. Mai 1961 bestätigt.

Die neue Anschrift des Evangelischen Pfarramtes 
A.B. Zell am See lautet: Zell am See, Schmitten- 
straße 35, Tel. 06542/2365.

Die Flüchtlingspfarrerswitwe Elisabeth Kinzen
bach ist am 27. April 1961 im Alter von 93 Jahren 
heimgegangen. (Zl. 3401/61 vom 4.5.1961.)

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: Evangelische Kirche A. u. L. B. in Österreich, Wien I, Schellinggafse 12 — Für 
den Inhalt verantwortlich: O. Gerhard May, Wien 14, Freyenturmgafse 18. — Druck: Buchdruckerei Karl Fleck, Wien 2, 

Äollandstraße 8. — Versendung : Evangelischer Oberkirchenrat A.u.L.B., Wien 1, Schellinggafse 12
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Amtsblatt
für die Evangelische Kirche A. u. H.B. in Oesterreich
Jahrgang 1961 Ausgegeben am 15. Juni 1961 6^Stück

39. Gebührenrechtliche Behandlung der Austrittsmel
dung aus einer Kirche oder Religionsgesellschaft 
und der schriftlichen Verständigung anläßlich des 
Austrittes

40. Verjährung von Kirchenbeiträgen
41. Ordnung des geistlichen Amtes, Abänderung
42. Richtlinien für die Leistungen der Krankenfürsorge 

der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, 
Änderung einiger Bestimmungen

43. Berufung von Mitgliedern des Disziplinarsenates 
für Steiermark

44. Richtlinien für die Leistungen der Krankenfürsorge 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, 
Wiederverlautbarung

45. Kirchenbeitragseingänge vom Jänner, bis Mai 
1961 mit Vergleichsziffern aus 196O

46. Ausschreibung der Pfarrstelle in Mörbisch am See, 
Burgenland

47. Ausschreibung einer Pfarrstelle in der Evangeli
schen Pfarrgemeinde Wien-Gumpendorf mit dem 
Amtssitz in Wien-Hetzendorf

Kirchliche Mitteilung

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

39. Zl. 3839/61 vom 24. Mai 1961

Gebührenrechtliche Behandlung der Austrittsmeldung 
aus einer Kirche oder Religionsgesellschaft und der 
schriftlichen Verständigung anläßlich des Austrittes

Das Bundesministerium für Finanzen hat zum 
obigen Gegenstande mit Erlaß vom 18. Mai 1961. 
Zl. 145512-11/60, folgendes bekanntgegeben:

Meldungen von Privatpersonen über ihren Aus
tritt aus einer Kirche oder Religionsgesellschaft an 
die Bezirksverwaltungsbehörde unterliegen nicht dem 
Eingangsstempel nach Z 14 TP 6 Abs. 1 GebGes. 
1957, da sie nicht die Privatinteressen des Einschrei
ters betreffen.

Ergeht über die Austrittsmeldung aus einer Kirche 
oder Religionsgesellschaft eine amtliche Verständi
gung durch die Bezirksverwaltungsbehörde im Sinne 
des 8 5 der Durchführungsverordnung, RGBl. 
Nr. 13/1869, oder wird die Austrittsanzeige an den 
Vorsteher oder Seelsorger der verlassenen Kirche oder 
Religionsgesellschaft durch die Bezirksverwaltungs
behörde im Sinne des Art. 6 Abf. 1 des Gesetzes 
RGBl. Rr. 49/1868, übermittelt, so sind diese Schrei
ben mangels Vorliegens eines gebührenpflichtigen 
Tatbestandes nicht gebührenpflichtig.

Dieser Erlaß wird sämtlichen Pfarrgemeinden A.B. 
und H.B. mit dem Bemerken zur Kenntnis gebracht, 
auf denselben in Zukunft hinzuweisen, wenn eine 
Bezirksverwaltungsbehörde Gebühren vorschreiben 
sollte.

40. Zl. 3588/61 vom 10. Mai 1961

Verjährung von Kirchenbeiträgen

Bei der im Zivilrechtsweg erfolgten Einklagung 
rückständiger Kirchenbeiträge sind bisher in mehreren 
Fällen, offenbar unter Bedachtnahme auf 8 16 (3) 
der Kirchenbeitragsordnung, Kirchenbeiträge für die 

sechs abgelaufenen Jahre rückwirkend geltend ge
macht worden. In diesen Fällen ist es auch wieder
holt vorgekommen, daß die Kirchenbeitragspflichtigen 
unter Bezugnahme auf die einschlägigen Vorschriften 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches die drei
jährige Verjährung einwendeten und sich die Gerichte 
der unteren Instanzen diesem Standpunkt anschlossen.

Nunmehr ist eine Entscheidung des Obersten Ge
richtshofes vom 15. 3. 1961 zu Zl. 50 b 75/61 in einer 
Kirchenbeitragsangelegenheit einer andern Kirche er
gangen, wonach die rückständigen Kirchenbeiträge der 
dreijährigen Verjährungsfrist des Z 1480 des Allge
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches unterliegen. Hiezu 
hat der Oberste Gerichtshof folgende Rechtsansicht 
vertreten: „Es erscheint trotz der Sonderstellung, die 
die anerkannten Religionsgesellschaften auf öffent
lich-rechtlichem Gebiete einnehmen, gerechtfertigt, die 
von den Angehörigen der Religionsgesellschaften zu 
leistenden Beiträge ebenso wie die Beiträge von 
Vereinsmitgliedern der dreijährigen Verjährungs
frist des 8 1480 ABGB zu unterwerfen. Der Grund
gedanke dieser Gesetzesftelle, den Schuldner davor 
zu schützen, daß der Gläubiger Wiederkehrende Schul
digkeiten anwachsen läßt, die der Schuldner dann 
nicht mehr begleichen kann, trifft jedenfalls auch auf 
Kirchenbeiträge zu. Die für die Anwendung des 
Z 1480 ABGB erforderliche regelmäßige Periodizi
tät fällt nicht dadurch weg, daß der Forderungsbe- 
rechtigte überhaupt oder unter bestimmten Voraus
setzungen auf einzelne Leistungen verzichtet, so wie 
es z. B. an der dreijährigen Verjährbarkeit von 
Vereinsmitgliedsbeiträgen nichts ändert, wenn die 
Mitglieder nach den Satzungen im Falle der Arbeits
oder Einkommenslosigkeit von der Beitragsentrich
tung befreit weiden."

Diese Rechtsansicht, von der der Oberste Gerichts
hof in absehbarer Zeit nicht abweichen wird, veran
laßt den Evangelischen Oberkirchenrat A.u.H.B., alle 
Pfarrgemeinden auf diese Entscheidung aufmerksam 
zu machen und sie insbesondere darauf zu verweisen, 
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daß mit Verjährungseinreden der Kirchenbeitrags
pflichtigen und mit Berücksichtigung dieser Einreden 
durch die Gerichte zu rechnen sein wird, wenn Kir
chenbeitragsrückstände eingeklagt werden, die mehr 
als drei Jahre zurückreichen. Da aber die Verjährung 
im obigen Sinne von den Gerichten nur dann be
rücksichtigt werden kann, wenn sie von Kirchenbei- 
tragspflichtigen geltend gemacht werden, werden die 
Pfarrgemeinden im Einzelfalle zu überprüfen haben, 
ob die Kirchenbeitragsvorschreibungen auf einen Zeit
raum erstreckt werden sollen, die über die letzten drei 
Jahre hinausreichen.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u.H.B. beab
sichtigt nicht, in diesem Zusammenhang die Bestim
mung des Z 16 (3) der Kirchenbeitragsordnung abzu
ändern.

41. Zl. 3837/61 vom 24. Mai 1961

Ordnung des geistlichen Amtes, Abänderung

Mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und 
H.B. hat der Oberkirchenrat A.u.H.B. den im H 89 
(1) der Ordnung des geistlichen Amtes festgesetzten 
Beitrag der Mitglieder der Krankenfürsorge der 
Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich mit 
Wirkung vom 1. Juli 1961 von bisher 3sz»° auf 
nunmehr 4»» ihrer Bruttobezüge abgeändert.

42. Zl. 2630/61 vom 18. Mai 1961

Richtlinien für die Leistungen der Krankenfürsorge 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, 
Änderung einiger Bestimmungen

Der Oberkirchenrat A.u.H.B. hat gemäß Z 82 der 
Ordnung des geistlichen Amtes (Abl. Nr. 51/50) im 
Einvernehmen mit den Shnodalausschüssen A.B. und 
H.B. die Richtlinien für die Leistungen der Kranken
fürsorge für die Evangelische Kirche A.u.H.B. in 
Österreich in der wiederverlautbarten Fassung vom 
10. November 1954 (Abl. Nr. 94/54) und den hiezu 
ergangenen Änderungen und Ergänzungen (Abl. 
Nr. 44/57, 47/58, 36 und 49/59 und 34/61) abge
ändert wie folgt:

Art. I

Zl erhält folgenden Wortlaut:
Die Krankenfürsorge gewährt ihren Mitgliedern 

und deren Familienangehörigen folgende Vergütun
gen:

1. Für ärztliche Behandlung:
80°/° der nachgewiesenen Auslagen, jedoch höchstens 

für 1 Ordination.......... S 25,—
für 1 Besuch .............................. S 35,—
für 1 Fachordination . . . . S 50,—
für 1 Fachbesuch ..... S 70,—

An Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit er
höhen sich obige Sätze um 100°/». Ist die Hinzu
ziehung eines oder mehrerer Ärzte erforderlich (Kon
silium), so sind für jeden einzelnen Arzt die oben 
angeführten Sätze zu vergüten.

2. Wegentschädigung:
a) Wenn im Gemeindegebiet kein Arzt ansässig ist 

oder die Heranziehung eines im Gemeindegebiet nicht 
wohnhaften Facharztes geboten ist, bei ärztlichen 
Besuchen S 3,— für jeden Kilometer der einfachen 
Entfernung des Wohnortes des Arztes von dem 

Wohnort des Erkrankten, jedoch nicht mehr als 601» 
der von dem Arzte in Anrechnung gebrachten Ent
fernungsgebühr.

b) Wenn im Gemeindegebiet kein Arzt ansässig ist 
oder die Notwendigkeit besteht, einen außerhalb des 
Gemeindegebietes wohnhaften Facharzt oder ein 
Krankenhaus oder einen Kurort aufzusuchen, 60°/° 
der nachgewiesenen Fahrtauslagen des billigsten 
Massenbeförderungsmittels. Fehlt ein solches, oder 
wird die Beförderung im eigenen Wagen durchge
führt, wird die Entschädigung nach 2 a berechnet.

c) Bei ärztlich bestätigter Notwendigkeit der Be
nützung eines Krankentransportmittels 100«° des 
nachgewiesenen Betrages.

3. Medikamente:
a) 80»,° des ärztlich verordneten Medikamentes, so- 

ferne die ärztliche Vorschrift nicht länger als ein Hahr 
zurückliegt.

b) Verbandstoffe, Gipsverband, Zinkleimverband, 
Watte, Gaze, Leukoplast usw. 80°/° der nachgewiese
nen Auslagen.

4. Für ärztlich verordnete Therapie (Bäder, Schlamm
packungen, Heißluft, Bestrahlungen, Trinkkuren, Kurz
wellen usw.) 75°/° der nachgewiesenen Auslagen.

5. Für ärztlich verordnete Heilbehelfe 60«° der 
nachgewiesenen Auslagen, jedoch

a) für Augengläser: 100«/° der Gläser, 60°,° der 
Fassung, letztere bis höchstens S 120,—.

b) Bei Bestrahlungsapparaten oder Hörapparaten 
60°/°, höchstens S600,—.

6. Röntgen: 80°°.

7. Injektionen, Injektionskuren und Röntgen
behandlung: 80°/°.

8. Laboratorium: 80°,° (EKG, Harnuntersuchung, 
Blutbild, Blutsenkung usw.).

9. Operationskosten: 80»°, jedoch höchstens S 2500,—.

10. Aufenthaltskosten in Krankenhäusern: 100»/° der 
niedersten Klasse des nächsten öffentlichen Kranken
hauses. Muß infolge der Schwere eines Falles ein 
Einzelbett genommen werden (2. Klasse), kann der 
Oberkirchenrat nach Bestätigung des Arztes nach 
freiem Ermessen eine außerordentliche Beihilfe ge
währen.

11. Entbindungskosten:
a) Bei Entbindungen außerhalb einer Anstalt und 

normalem Verlauf einer Geburt S 900,—, hiezu Ver
gütung nach den Punkten 2, 3 und 7, ferner im Falle 
der Notwendigkeit der Beiziehung eines Arztes 
außerdem für die ärztliche Behandlung Vergütung 
nach den Punkten 1, 2, 3, 7 und 9.

b) Bei Entbindung in einer Anstalt: Vergütung 
nach Punkt 10, wobei die Honorarnote für die Heb
amme, sofern sie getrennt ausgewiesen wird, nach 
Punkt 9 zu vergüten ist.

c) Wenn ein Krankenhaus die Aufenthaltskosten 
für das Kind gesondert berechnet, sind diese ebenfalls 
nach Punkt 10 zu vergüten.

12. Erweiterte Heilbehandlung:
a) Soferne durch den behandelnden Arzt die 

Notwendigkeit einer erweiterten Heilbehandlung zum 
Zwecke der Behebung oder Linderung eines organi
schen Leidens in einem mit den entsprechenden Kur
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Mitteln ausgestatteten Ort bestätigt und diese Be
stätigung vor Antritt der Kur vorgelegt wird, Ver
gütung der Kosten der ärztlichen Behandlung, der 
Heilmittel und Heilbehelfe im Sinne der Punkte 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8.

b) Bei überdurchschnittlicher Höhe von Kosten der 
erweiterten Heilbehandlung kann der Oberkirchenrat 
auf entsprechendes von der Superintendentur befür
wortetes Ansuchen eine außerordentliche Beihilfe ge
währen.

13. Zahnärztliche Behandlung:
1. Für zahnärztliche Beratung 80°/°, höchstens 

S20,—; für Besuch 80°/°, höchstens S 70,—.
2. Für Füllungen: für Ein- und Zweiflächensüllun

gen 80°/° der nachgewiesenen Auslagen, jedoch höch
stens:

a) Amalgam S25,—
b) Porzellan S45,—
c) Silikat S 40,—
d) Kunstharz S 30,—
e) Phosphatz. S25,—
f) für Dreiflächenfüllung 80°/°, der nachgewiesenen 

Auslagen, jedoch höchstens S65,—.
3. Für Einlagen:
a) Plombeneinlagen 60°/°, höchstens S 10,—
b) Wurzeleinlagen 60°/°, höchstens S25,—
4. Für Wurzelbehandlungen:
a) Amputation 80°/°, höchstens S80,—
b) Exstirpation 80°/°, höchstens einkanalig S 85,— 

zweikanalig S 95,— 
dreikanalig S125,—

5. Für Extraktion 80°/°, höchstens
bei Lokalanästhesie S20,—
bei Leitungsanästhesie S 15,—
bei Vereisung S 10,—
zuzüglich Extraktion S 20,—

6. Für Kronen, Neuanfertigung 80°/», höchstens 
S350,—; Abnahme und Wiedereinzementierung 80"/°.

7. a) Prothese 80 °/°, höchstens für die Platte S 250,—, 
Sauger S50,—, pro Klammer S35,—, pro Ersatz- 
zahn S55,—.

b) Reparatur von Zahnersatzstücken, Reparatur ge
sprungener oder gebrochener Platten, Wiederbefesti
gung je Zahn 80°/°, höchstens S70,—.

Ersatz eines Zahnes oder einer Klammer, Erwei
terung um einen Zahn, Anbringung eines Saugers, 
künstliches Zahnfleisch ergänzen, Teilunterfütterung 
80°/°, höchstens S 85,—. Totale Unterfütterung totaler 
Zahnersatzstücke 80°/°, höchstens S 155,—.

8. Für Stiftzähne und Aufbau 80°/°, höchstens 
S 60,—.

9. Zahnsteinentfernung 80°/°, höchstens S 10,—.
10. Wundbehandlung:
a) Bestrahlung 75°/°, höchstens S 10.
b) Stomatitisbehandlung 75°/°, höchstens S80,—. 
c) Zahnfleischbehandlung 75°/°, höchstens S 85,—. 
11. Für Röntgen 80°/°.
12. Für operative Eingriffe 80°/°, höchstens für 

a) Außenincision S65,—
b) Innenincision S65,—

13. Für Nachbehandlung 75°

8 2 erhält folgenden Wortlaut:
Bei besonderer Höhe von Krankheitskosten, die 

durch die Vergütungen der Krankenfürsorge nicht 
ausreichend gedeckt werden, kann der Oberkirchenrat 
auf Antrag nach freiem Ermessen eine außerordent
liche Beihilfe gewähren.

Z 5 erhält folgenden Wortlaut:
Eine Vergütung für lm Ausland angelaufene 

Kosten wird nur dann geleistet, wenn diese infolge 
einer plötzlichen Erkrankung aufgewendet werden 
muhten.

Hievon ist eine vorher bewilligte erweiterte Heil
behandlung (ß 1, P. 12) ausgenommen.

ZS
Für eheliche und diesen gleichgestellte Kinder 

zwischen 4 und 18 Jahren wird zum Zwecke der Kost
aufbesserung eine Beihilfe gewährt, wenn die Kin
der den Ernährungszustand 3 (C-Befund) aufweisen.

Es sind daher im Bedarfsfalle die diesbezüglichen 
Formulare vom Oberkirchenrat anzufordern und vom 
Amts- oder Schulrat oder Gesundheitsamt auszufül
len und zu bestätigen. Diese Anträge sind bis späte
stens 31. Mai beim Oberkirchenrat einzubringen.

Die Höhe der Beihilfe wird alljährlich durch den 
Oberkirchenrat A.u.H.B. festgesetzt.

Der bisherige 8 8 wird 8 9.

Art. II.
Diese Abänderung tritt mit 1. Juli 1961 in Kraft.

43. Zl. 3770 vom 19. Mai 1961_______

Berufung von Mitgliedern des Disziplinarsenates für 
Steiermark

Die Shnodalausschüsse A.B. und H.B. haben in 
ihrer Sitzung vom 18. Mai 1961 gemäß Z 13 (I und 
2) der Disziplinarordnung (Abl. Nr. 110/51) in der 
Fassung der Novelle hiezu (Abl. 36/57) zu Mitglie
dern und Ersatzmännern des Disziplinarsenates für 
Steiermark berufen:

Vorsitzender:
Dr. Paul Turek, Rechtsanwalt, Graz :

Geistliche Beisitzer:
Pfarrer Karl Dinges, Ramsau;
Pfarrer Theodor Beermann, Graz:
Pfarrer Erich Schuster, Admont;
Pfarrer Theodor Hochhauser, Wald;

Ersatzmänner der geistlichen Beisitzer:
Pfarrer Theo Hofmann, Leoben;
Pfarrer Dieter Knall, Stainz;

Weltliche Beisitzer:
Dr. Max Kraus, Zahnarzt, Graz;
Dr. Hans Koppitsch, Landesgerichtsrat, 

Mürzzuschlag;

Ersatzmänner der weltlichen Beisitzer:
Dr. Erich Miskey, Rechtsanwalt, Graz ;
Julius Wallner, Oberschulrat, Graz.
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44. Zl. 3838/61 vom 18. Mai 1961

Richtlinien für die Leistungen der Krankenfürsorge der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich, Wieder
verlautbarung

Im nachstehenden werden die im Amtsblatt 
Nr. 94/54 verlautbarten Richtlinien für die Leistun
gen der Krankenfürsorge der Evangelischen Kirche 
2l.u.H.B. in Österreich unter Berücksichtigung der 
inzwischen erfolgten Änderungen und Ergänzungen 
/Abl. Nr. 44/57, 46/58, 36 und 49/59 und 34/61) 
wiederverlautbart.

8 1
Die Krankenfürsorge gewährt ihren Mitgliedern 

und deren Familienangehörigen folgende Ver
gütungen^

1. Für ärztliche Behandlung:
80v» der nachgewiesenen Auslagen, jedoch höchstens:

für 1 Ordination............................................... S 25,—
für 1 Besuch.................................................... S 35,—
für 1 Fachordination..................................... S 50,—
für 1 Fachbesuch............................................... S 70,—

An Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit er
höhen sich obige Sätze um 100°/». Ist die Hinzu
ziehung eines oder mehrerer Ärzte erforderlich /Kon
silium), so find für jeden einzelnen Arzt die oben 
angeführten Sätze zu vergüten.

2. Wegentschädigung:
a) Wenn im Gemeindegebiet kein Arzt ansässig ist 

oder die Heranziehung eines im Gemeindegebiet nicht 
wohnhaften Facharztes geboten ist, bei ärztlichen 
Besuchen S 3,— für jeden Kilometer der einfachen 
Entfernung des Wohnortes des Arztes von dem 
Wohnort des Erkrankten, jedoch nicht mehr als 60»/° 
der von dem Arzte in Anrechnung gebrachten Ent
fernungsgebühr.

b) Wenn im Gemeindegebiet kein Arzt ansässig ist 
oder die Notwendigkeit besteht, einen außerhalb des 
Gemeindegebietes wohnhaften Facharzt oder ein 
Krankenhaus oder einen Kurort aufzusuchen, 60°/» der 
nachgewiesenen Fahrtauslagen des billigsten Massen
beförderungsmittels.

Fehlt ein solches, oder wird die Beförderung im 
eigenen Wagen durchgeführt, wird die Entschädigung 
nach 2 a berechnet.

c) Bei ärztlich bestätigter Notwendigkeit der Be
nützung eines Krankentransportmittels 100»/« des 
nachgewiesenen Betrages.

3. Medikamente:
a) 80°» des ärztlich verordneten Medikamentes, so- 

ferne die ärztliche Vorschrift nicht länger als ein 
Iahr zurückliegt.

b) Verbandstoffe, Gipsverband, Zinkleimverband, 
Watte, Gaze, Leukoplast usw. 80°» der nachgewiese
nen Auslagen.

4. Für ärztlich verordnete Therapie /Bäder, Schlamm
packungen, Heißluft, Bestrahlungen, Trinkkuren, Kurz
wellen usw.) 75°'» der nachgewiesenen Auslagen.

5. Für ärztlich verordnete Heilbehelfe: 60« » der nach
gewiesenen Auslagen, jedoch

a) für Augengläser: 100»» der Gläser, 60»» der 
Fassung, letztere bis höchstens S 120,—.

b) Bei Bestrahlungsapparaten oder Hörapparaten 
60»», höchstens S 600,—.

6. Röntgen: 80»/».

7. Injektionen, Injektionskuren und Röntgenbehand
lung: 80°/».

8. Laboratorium: 80» /EKG, Harnuntersuchung, 
Blutbild, Blutsenkung usw.).

9. Operationskosten: 80»», jedoch höchstens S 2500,—.

10. Aufenthaltskosten in Krankenhäusern: 100°,» der 
niedersten Klasse des nächsten öffentlichen Kranken
hauses. Muß infolge der Schwere eines Falles ein 
Einzelbett genommen werden (2. Klasse), kann der 
Oberkirchenrat nach Bestätigung des Arztes nach 
freiem Ermessen eine außerordentliche Beihilfe ge
währen.

11. Entbindungskosten:
a) Bei Entbindungen außerhalb einer Anstalt und 

normalem Verlauf einer Geburt S 900,—, hiezu Ver
gütung nach den Punkten 2, 3 und 7, ferner im Falle 
der Notwendigkeit der Beiziehung eines Arztes außer
dem für die ärztliche Behandlung Vergütung nach 
den Punkten 1, 2, 3, 7 und 9.

b) Bei Entbindungen in einer Anstalt: Vergütung 
nach Punkt 10, wobei die Honorarnote für die Heb
amme, sofern sie getrennt ausgewiesen wird, nach 
Punkt 9 zu vergüten ist.

c) Wenn ein Krankenhaus die Aufenthaltskosten 
für das Kind gesondert berechnet, sind diese ebenfalls 
nach Punkt 10 zu vergüten.

12. Erweiterte Heilbehandlung:
a) Soferne durch den behandelnden Arzt die 

Notwendigkeit einer erweiterten Heilbehandlung zum 
Zwecke der Behebung oder Linderung eines organi
schen Leidens in einem mit den entsprechenden Kur
mitteln ausgestatteten Ort bestätigt und diese Bestäti
gung vor Antritt der Kur vorgelegt wird, Vergütung 
der Kosten der ärztlichen Behandlung der Heilmittel 
und Heilbehelfe im Sinns der Punkte 1, 2,3, 4, 6, 7, 8.

b) Bei überdurchschnittlicher Höhe von Kosten der 
erweiterten Heilbehandlung kann der Oberkirchenrat 
auf entsprechendes von der Superintendentur befür
wortetes Ansuchen eine außerordentliche Beihilfe ge
währen.

13. Zahnärztliche Behandlung:
1. für zahnärztliche Beratung: 80» », höchstens S20,—; 

für Besuch 80»», höchstens S70,—;
2. für Füllungen: für 1- und 2-Flächenfüllungen 

80»» der nachgewiesenen Auslagen, jedoch höchstens
a) Amalgam S 25,—
b) Silikat S 40,—
c) Porzellan S45,—
d) Kunstharz S30,—
e) Phosphat;. S 25,—
f) für Dreiflächenfüllung 80°» der nachgewiesenen 

Auslagen, jedoch höchstens S65,—;
3. für Einlagen:
a) Plombeneinlagen 60°», höchstens S 10,—
b) Wurzeleinlagen 60°/», höchstens S 25,—

4. für Wurzelbehandlungen:
a) Amputation 80»,«, höchstens S80,—
b) Exstirpation 80»», höchstens einkanalig S 85,— 

zweikanalig S 95,— 
dreikanalig S125,—
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5. für Extraktion 80»/», höchstens
bei Lokalanästhesie S 20,—
bei Leitungsanästhesie S 15,—
bei Vereisung S IO,—
zuzüglich Extraktion S 20,—

6. für Kronen: Neuanfertigung 80»°, höchstens 
S350,—, Abnahme und Wiedereinzementierung 80»°; 
- 7. a) Prothese 80°/°, höchstens für die Platte S 250,—, 
Sauger S50,—, Pro Klammer S35,—, pro Ersatzzahn 
S55,—;

b) Reparatur von Zahnersatzstücken, Reparatur ge
sprungener oder gebrochener Platten, Wiederbefesti
gung je Zahn 80°/°, höchstens S70,—;

Ersah eines Zahnes oder einer Klammer, Erweite
rung um einen Zahn, Anbringung eines Saugers, 
künstliches Zahnfleisch ergänzen, Teilunterfütterung 
80°,'°, höchstens S 85,—;

totale Unterfütterung totaler Zahnersatzstücke 80°,°, 
höchstens S 155,— ;

8. für Stiftzähne und Aufbau 80°/°, höchstens S 60,— ;

9. Zahnsteinentfernung 80°/°, höchstens S 10,—.

10. Wundbehandlung:
a) Bestrahlung 75°/°, höchstens S 10,—;
b) Stomatitisbehandlung 75°/», höchstens S80,—;
c) Zahnfleischbehandlung 75°/°, höchstens S85,—.

11. Für Röntgen 80°/°.

12. Für operative Eingriffe 80°/°, höchstens für
a) Außenincision S65,—, 
b) Innenincision S65,—.

13. Für Nachbehandlung 75°/°.

82

Bei besonderer Höhe von Krankheitskosten, die 
durch die Vergütungen der Krankenfürsorge nicht 
ausreichend gedeckt werden, kann der Oberkirchenrat 
auf Antrag nach freiem Ermessen eine außerordent
liche Beihilfe gewähren.

83

Der Oberkirchenrat A. u.H.B. ist ermächtigt, 
ordentlichen Mitgliedern der Krankenfürsorge der 
Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, wel
chen anläßlich von Krankheitsfällen unvermeidliche, 
mit ihren wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in Ein
klang zu bringende Auslagen erwachsen, für die nach 
den Richtlinien für die Leistungen der Krankenfür
sorge keine Vergütung geleistet werden kann, über 
Ansuchen nach Anhören des zuständigen Superinten
denten außerordentliche Beihilfen nach freiem Er
messen aus Mitteln der Krankenfürsorge zu ge
währen.

84

(1) Im Falle gleichzeitiger Versicherung eines Mit
gliedes bei einer anderen Krankenversicherungsanstalt 
ist zuerst diese in Anspruch zu nehmen. Der Berech
nung der Vergütung nach Z 1 sind die tatsächlichen 
Auslagen zugrunde zu legen, jedoch darf diese Ver
gütung einschließlich der von der anderen Kranken
versicherungsanstalt gewährten die Gesamtauslagen 
nicht übersteigen. Zu diesem Zwecke sind die Gesamt

auslagen im einzelnen und die auf die Einzelbeträge 
von der anderen Anstalt bereits gewährten Ver
gütungen nachzuweifen.

(2) Sucht ein bei einer anderen Krankenversiche
rungsanstalt versichertes Mitglied in einem Kran
kenhaus eine höhere als die niederste Klasse auf, so 
wird ihm der Unterschiedsbetrag zwischen den Kosten 
der niedersten Klasse des nächstgelegenen Kranken
hauses und den tatsächlichen Auslagen vergütet, wo
bei jedoch das in Zl Z.5 und 6 genannte Höchst
ausmaß nicht überschritten werden darf. Die Be
stimmungen des Abs. 1 finden Anwendung.

85
Eine Vergütung für im Ausland ausgelaufene 

Kosten wird nur dann geleistet, wenn diese infolge 
einer Plötzlichen Erkrankung aufgewendet werden 
mußten.

Hievon ist eine vorher bewilligte erweiterte Heil
behandlung (Z 1, P. 12) ausgenommen.

86
Die Ärztewahl ist frei.

87

Die Vergütungen für ärztliche und zahnärztliche 
Honorarnoten können nur spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Abschluß der Behandlung, die Ver
gütungen für Medikamente, Heilmittel und Heil
behelfe nur spätestens innerhalb eines Jahres nach 
Bezug angesprochen werden. Bei Nichteinhaltung 
der Vorlagefrist ist der Anspruch auf Leistungen 
der Krankenfürsorge verwirkt.

88
Für eheliche und diesen gleichgestellte Kinder 

zwischen 4 und 18 Jahren wird zum Zwecke der 
Kostaufbesserung eine Beihilfe gewährt, wenn die 
Kinder den Ernährungszustand 3 (C-Befund) auf
weisen. Es sind daher im Bedarfsfalle die diesbezüg
lichen Formulare vom Oberkirchenrat anzufordern und 
vom Amts- oder Schularzt oder Gesundheitsamt aus
zufüllen und zu bestätigen. Diese Anträge sind bis 
spätestens 31. Mai beim Oberkirchenrat einzubringen.

Die Höhe der Beihilfe wird alljährlich durch den 
Oberkirchenrat A.u.H.B. festgesetzt.

89

(1) Der Bestattungskostenbeitrag beträgt beim Tode 
eines Mitgliedes oder Familienangehörigen über 
14 Jahren S 1800,—, sonst S 1200,—.

(2) Der Bestattungskostenbeitrag wird ausbezahlt: 
a) beim Tode eines männlichen verheirateten Mit

gliedes an dessen Witwe,
b) beim Tode eines männlichen, verwitweten Mit

gliedes, einer Witwe oder eines Waisengeldbeziehers 
an die Familienangehörigen, welche nachweislich für 
die Kosten der Bestattung aufgekommen sind,

c) beim Tode eines Familienangehörigen eines 
Mitgliedes an das Mitglied.

(3) Hinterläßt ein Mitglied keine Familienange
hörigen, erhalten diejenigen, welche die Bestattungs
kosten nachweislich bezahlt haben, die tatsächlichen 
Auslagen bis zur Höhe des Bestattungskostenbeitra
ges ersetzt.
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Erläffe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

45. Zl. 4167/61 vom 9. Ium 1961

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis Mai 1961 
mit Vergleichsziffern aus 1960

1961 1960
Superintendentur Schi lling

Wien .... . . 3,406.657,78 2,754.017,73
Niederösterreich . . 782.716,77 656.330,48
Burgenland . . 269.974,30 228.639,84
Steiermark . . 1,175.157,19 1,254.954,31
Kärnten . . . . . 692.865,93 565.416,87
Oberösterreich . . . 1,851.066,24 1,486.142,74

8,178.438,21 6,945.501,97

46. Zl. 4125/61 vom 7. Ium 1961______

Ausschreibung der Pfarrstelle in Mörbisch am See, 
Burgenland

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. in Mörbisch am See wird hiemit zur Neu
besetzung ausgeschrieben. Die Gemeinde hat derzeit 
1614 Seelen, umfaßt nur das Gemeindegebiet von 
Mörbisch und ist in keine Schwierigkeitsklasse ein
geteilt. Gottesdienste sind sonntäglich zu halten, und 
zwar an allen Sonn- und Festtagen vormittags 
Haupt- und an den Nachmittagen Kindergottesdienst. 
In der Advent- und Passionszeit sind viermal in der 
Woche Andachten mit kurzer Betrachtung zu halten. 
Der Religionsunterricht ist derzeit in 14 Wochen
stunden nur an der Volksschule in Mörbisch zu er
teilen. Männer-, Frauen- und besonders Iugend- 
arbeit ist dringend erwünscht. Das 1929 neu erbaute 
Pfarrhaus umfaßt fünf Zimmer (von denen eines als 
Kanzleiraum zu dienen hat), Kabinett, Küche (mit 
Gasherd), Badezimmer, Keller und weitere Neben
räumlichkeiten. Wasserleitung und elektrisches Licht 
sind vorhanden. Dem Pfarrer steht ein Hausgarten 
zur Verfügung.

Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Be
werber wollen ihre Gesuche bis spätestens 31.Iuli 
1961 an das Presbyterium in Mörbisch am See 
richten.

47. Zl. 4166/61 vom 9. Juni 1961___

Ausschreibung einer Pfarrstelle in der Evangelischen 
Pfarrgemeinde Wien-Gumpendorf mit dem Amtssitz 
in Wien-Hetzendorf

Auf Grund der mit Genehmigung des Oberkirchen
rates abgeänderten Gemeindeordnung wird für den 
Dienst im Seelsorgesprengel Wien-Hetzendorf, der 
den südlichen Teil des 12. Wiener Gemeindebezirkes 
umfaßt, eine Pfarrstelle ausgeschrieben. Sie wird 
durch Wahl besetzt. Dem Inhaber dieser Pfarrstelle 
obliegt der innere und äußere Aufbau des Hetzen
dorfer Sprengels, der einmal der Selbständigkeit 
zugeführt werden soll. Religionsunterricht ist nur an 
Mittelschulen zu übernehmen. Vorhanden ist ledig
lich ein gemieteter Predigtsaal im Hetzendorfer 
Schloß mit einem daneben liegenden Amtsraum.

Amtssitz des Pfarrers ist Hetzendorf, wo auch die 
Schaffung eines Gemeindezentrums baldmöglichst ins 
Auge zu fassen ist. Vorläufig besteht aber eine 
Wohnmöglichkeit im Pfarrhaus Wien-Gumpendorf 
mit zwei Zimmern, einem Kabinett, Vorzimmer, 
Küche und Bad.

Jüngere Bewerber, die mutig und getrost an die 
Aufbauarbeit in einer Großstadtgemeinde gehen wol
len, mögen ihre Gesuche bis zum 1. August 1961 an 
das Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde 
Wien-Gumpendorf, Wien 6, Gumpendorfer Straße 129, 
richten, das auch gerne jede Auskunft erteilt.

Kirchliche Mitteilung
Die Leitung des Evangelischen Religionsunterrich

tes in Wien hat eine neue Fernsprechnummer erhal
ten. Sie lautet: 42 62 52.
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48. Durchführungsverordnung über die Befähigung 
und Ermächtigung der Religionslehrer

49. Berufung von Mitgliedern des Disziplinarsenates 
für Steiermark — Berichtigung

50. Errichtung einer evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Marchtrenk

51. Ausschreibung der Pfarrstelle Wiedweg in Kärnten
52. Zweite Ausschreibung der Pfarrftelle Rust am 

See, Burgenland
53. Dritte Ausschreibung der Pfarrftelle Arriach

Kirchliche Mitteilungen

Hirtenbrief
anläßlich der Erlassung des „Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche 

in Österreich".

Liebe Glaubensgenoffen!
Am 6. Juli 1961 hat der Nationalrat, am 12. Juli der Bundesrat das „Bundesgesetz über äußere 

Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche in Österreich" einstimmig erlassen. Das Toleranzpatent, das 
die private Religionsübung gewährte, hat Kaiser Joseph II. vor 180 Jahren, das Proteftantenpatent, das 
die Gründung der Evangelischen Kirche ermöglichte, hat Kaiser Franz Joseph vor 100 Jahren aus eigener 
Machtvollkommenheit erlassen. Nun hat zum erstenmal die frei gewählte Volksvertretung die Stellung 
der Evangelischen Kirche im Staate neu geregelt.

Was seit der Revolution von 1848 erstrebt wurde, ist uns zuteil geworden: die volle Freiheit 
und die Gleichberechtigung der Evangelischen Kirche. Das ist ein Anlaß zu Dank und Freude.

Die Fesseln der staatlichen Bestätigung neuer Gemeinden, der gewählten Pfarrer, Super
intendenten, Oberkirchenräte, die Fesseln der Genehmigung der kirchlichen Gesetze und der Einberufung 
der Synode, die Fesseln der staatlichen Kontrolle der kirchlichen Finanzen sind endgültig gefallen. Die 
Kirche kann frei und selbständig nach ihren eigenen Grundsätzen und Erfordernissen ihre Ange
legenheiten ordnen, verwalten und leiten.

Die Gleichberechtigung aller Staatsbürger ohne Rücksicht auf ihre Konfession war längst gesetzlich 
verankert. Aber jetzt ist zum erstenmal die Gleichberechtigung der Evangelischen Kirche 
mit den anderen Kirchen verbürgt. Das bedeutet für eine Minderheitenkirche viel.

Der Staat will in echter Partnerschaft mit der Kirche leben. Er fördert sie. Die staatliche Beihilfe 
ist wiederhergestellt. Die Kirche ist Körperschaft öffentlichen Rechtes und bestimmt selbst, welche ihrer 
Gliederungen und Einrichtungen dieses Vorrecht erhalten. Sie kann bei der Ernennung der Theologie- 
professoren mitberaten. Jugendarbeit, Militär-, Gefängnis-, Anstaltsseelsorge sind zugesichert. Staatliche 
Gesetze, welche die Kirche betreffen, werden, wie dieses Gesetz, mit der Kirche verhandelt.

- Dieses Gesetz wurde viele Jahre beraten. Auch die Generalsynode hat zugestimmt. Wir haben es 
in erster Linie dem Anterrichtsminister Dr. Heinrich Drimmel zu verdanken. Daneben danken wir dem 
Altbundeskanzler Raab, dem Bundeskanzler Dr. Gorbach, dem Rat und der Förderung der evangelischen 
Regierungsmitglieder Vizekanzler Dr. Pittermann und Justizminister Dr. Broda, insbesondere aber auch 
dem Verständnis aller Parteien.

Damit sind die großen Gesetzeswerke unserer Kirche zu einem Abschluß gekommen. 1949 regelten die 
neue Kirchenverfassung und die darauf folgenden Kirchengesetze die innere Ordnung der Kirche. Nun hat 
das Protestantengesetz das Verhältnis zwischen Staat und Kirche neu und gut geordnet. Aber Gesetze 
verbürgen nicht das eigentliche Leben der Gemeinden, sondern die Kraft des Evangeliums, die in den 
Gemeinden lebt, entscheidet ihre Zukunft.

„Bis hieher hat der Herr geholfen." Gott schenke uns Seinen heiligen Geist, daß wir die errungene 
Freiheit recht gebrauchen und unsere Gemeinden im Glauben treu und in der Liebe stark werden.

Wir aber wollen in echter Partnerschaft am äußeren und inneren Aufbau unserer Heimat Österreich 
in der Verantwortung des an Gott gebundenen Gewissens mitwirken. Wir bitten Gott „Mit dem besten 
deiner Segen segne unser Vaterland"! Bischof O. May
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

48. Zl. 1528/61 vom 26. Juni 1961

Durchführungsverordnung über die Befähigung und 
Ermächtigung der Religionslehrer

Im Sinne des 8 4 (2) des Bundesgesetzes betref
fend den Religionsunterricht in der Schule vom 
13.7.1949, BGBl. Nr. 190, und der Novelle vom 
10.7.1957, BGBl. Nr. 185, sowie in Ausführung 
der Bestimmungen der ZK 211—216 der Berfassung 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich 
vom 26.1.1949, ABl. Nr. 57/1949, erläßt der Evan
gelische Oberkirchenrat N. u.H.B. nachstehende

Durchführungsverordnung

über die Befähigung und Ermächtigung der Reli- 
gionslehrer:

8 1 (1) Theologen, die die 1. theologische Prüfung 
(Examen pro csncüciLturä) ablegen, erlangen durch 
das vom Evangelischen Oberkirchenrat A. u.H.B. 
ausgestellte Kandidatenzeugnis die volle Befähigung 
für die Erteilung des Religionsunterrichtes an Volks
und Hauptschulen. Sie können im Religionsunterricht 
an mittleren Lehranstalten aushilfsweise verwendet 
werden.

(2) Die volle Befähigung für die Erteilung des 
Religionsunterrichtes an mittleren Lehranstalten wird 
durch die Amtsprüfung (Lxsmen pro ministerio) er
worben.

8 2 (1) Wer eine vom Evangelischen Oberkirchenrat 
A.u.H.B. genehmigte Lehranstalt zur Ausbildung 
von Religionslehrern absolviert und eine der Prü
fung vor der Superintendentur entsprechende Fach
prüfung abgelegt hat, ist zur aushilfsweisen Erteilung 
des Religionsunterrichtes an Volks- und Hauptschulen 
befähigt.

(2) Die volle Befähigung für die Erteilung des 
Religionsunterrichtes an Volksschulen wird durch die 
Ablegung der Lehrbefähigungsprüfung für Volks
schulen vor der zuständigen landeskirchlichen Kom
mission erlangt, zu der frühestens nach zweijährigem 
Dienst im Religionsunterricht angetreten werden kann.

(3) Bei mindestens halber Lehrverpflichtung sind 
diese Lehrpersonen nach dreijähriger Dienstleistung 
im Religionsunterricht verpflichtet, die Prüfung nach 
§2 (2) abzulegen.

(4) Religionslehrer, die eine hauptamtliche Ver
wendung im Religionsunterricht mit voller Lehrver
pflichtung anstreben, sind verpflichtet, nach zwei
jähriger Dienstleistung im Religionsunterricht sich der 
Prüfung nach Z2 (2) zu unterziehen. Nach Ablegung 
dieser Prüfung erlangen diese Lehrpersonen das 
Recht, sich um eine Vertragslehrerstelle als Reli
gionslehrer an Volksschulen zu bewerben.

(5) Die Arkunde nach Z 8 über die Befähigung und 
Ermächtigung enthält bei diesen Lehrpersonen außer 
dem Vermerk über die Befähigung und Ermächtigung 
für den Religionsunterricht an Volksschulen die Be
stimmung, daß sie auch für die aushilfsweise Er
teilung des Religionsunterrichtes an Hauptschulen 
ermächtigt sind.

83 (1) Absolventen einer Lehrer- oder Lehrerin
nenbildungsanstalt sind zur aushilfsweisen Erteilung 
des Religionsunterrichtes an Volks- und Hauptschulen 
mit zeitlicher Begrenzung berechtigt, wenn sie eine 
gute Note im Reifezeugnis und ihre regelmäßige 
Teilnahme am Religionsunterricht während ihrer 
Schulzeit nachweisen.

(2) Diese Berechtigung erlischt spätestens nach fünf
jährigem Dienst im Religionsunterricht. Diese Absol
venten müssen sich nach diesem Zeitpunkte im Rahmen 
ihrer Lehrbefähigungsprüfung für den öffentlichen 
Schuldienst auch einer Lehrbefähigungsprüfung für 
die aushilfsweise Verwendung im Religionsunter
richt an Volks- und Hauptschulen vor der staatlichen 
Prüfungskommission unterziehen oder die Prüfung 
vor der zuständigen Superintendentur ablegen. Diese 
Prüfungen können auch nach zweijährigem Dienst im 
Religionsunterricht abgelegt werden. Für die Prü
fung im Rahmen der staatlichen Lehrbefähigungsprü
fung gelten die Bestimmungen der Prüfung vor der 
Superintendentur. Für diese Lehrpersonen gelten 
sinngemäß die Bestimmungen des §2 (3), (4) und 
(5), wenn sie eine hauptamtliche Verwendung im 
Religionsunterricht als Religionslehrer an Volks
schulen anstreben. Sie können ein Jahr nach der 
Prüfung vor der Superintendentur die Lehrbefähi- 
gungsprüfung für Volksschulen ablegen.

8 4 (1) Laienhelfer erwerben durch die Prüfung 
vor der Superintendentur die Befähigung zur aus
hilfsweisen Verwendung im Religionsunterricht an 
Volks- und Hauptschulen.

(2) Zum Dienst im Religionsunterricht werden nur 
solche Personen zugelassen, die die Ablegung einer 
Reifeprüfung an einer mittleren Lehranstalt nach
weisen können. Ausnahmen hiezu bedürfen der Zu
stimmung der kirchlichen Behörden und des Bundes
ministeriums für Unterricht.

(3) Nach vierjähriger Dienstleistung im Religions
unterricht können diese Religionslehrer zur Lehr
befähigungsprüfung für Volksschulen zugelassen wer
den. Bei mindestens halber Lehrbefähigung sind sie 
zur Ablegung dieser Prüfung verpflichtet.

(4) Religionslehrer nach §4 (1), die eine haupt
amtliche Verwendung im Religionsunterricht mit 
voller Lehrbefähigung anstreben, haben die Lehr
befähigungsprüfung für Volksschulen nach drei
jährigem Dienst im Religionsunterricht abzulegen. 
Nach Ablegung dieser Prüfung erlangen sie das 
Recht, sich um eine Vertragslehrerstelle als Reli
gionslehrer an Volksschulen zu bewerben. In jedem 
Fall ist der Nachweis der Reifeprüfung an einer 
mittleren Lehranstalt erforderlich.

(5) Die Urkunde für diese Lehrpersonen ist gemäß 
Z 2 (5) auszustellen.

8 5 (1) Religionslehrer mit der Prüfung nach 82(2) 
können nach dreijähriger besonders zufriedenstellen
der Dienstleistung zur Lehrbefähigungsprüfung für 
Hauptschulen vor der zuständigen landeskirchlichen 
Kommission zugelassen werden.

(2) Diese Lehrpersonen erlangen nach Ablegung 
dieser Prüfung die Befähigung für den Religions
unterricht an Haupt- und Sonderschulen. Sie können
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sich um die besoldungsrechtliche Einstufung als 
Hauptschullehrer bewerben.

(3) Die Urkunde dieser Religionslehrer enthält die 
Bestimmung, daß sie für den Religionsunterricht an 
Hauptschulen befähigt und ermächtigt sind.

(4) Durch eine Zusatzprüfung über Zeitgeschichte, 
Betriebs- und Arbeitspsychologie sowie Soziologie 
erlangen diese Lehrpersonen die Befähigung für den 
Religionsunterricht an Berufs- und Fachschulen, die 
keinen Mittelschulcharakter haben.

86 (1) Die Religionslehrer an Volks- und Haupt-, 
Fach-, Berufs- und Mittelschulen werden der Schul
behörde gemäß §90 (6) der Kirchenverfassung vom 
zuständigen Superintendenten im Einvernehmen mit 
den betreffenden Pfarrgemeinden vorgeschlagen.

(2) Der Religionsunterricht an Schulen, an denen 
keine systemisierten Stellen bestehen, wird vom zu
ständigen Pfarramt durch die von ihm dafür er
mächtigten Lehrpersonen besorgt.

(3) In Wien tragen die Sorge für den Religions
unterricht an den Pflichtschulen der Inspektor für den 
Religionsunterricht im Einvernehmen mit dem Re- 
ligionsunterrichtsvorftand, an Mittelschulen im Ein
vernehmen der Superintendenturen A.B. und H.B. 
der Superintendent A.B.

87 Die kirchliche Betrauung der hauptamtlichen 
Religionslehrer für Volks- und Hauptschulen mit 
ihrem Amt geschieht durch den zuständigen Orts- 
Pfarrer, der Religionslehrer an mittleren Lehranstal
ten durch den zuständigen Superintendenten, womög
lich im Rahmen eines Gottesdienstes vor der Ge
meinde.

88 Die Arkunde über die kirchliche Anstellungs
fähigkeit für alle Religionslehrer stellt gemäß 8 212 
der Kirchenverfassung der Evangelische Oberkirchen
rat A.u.H.B. aus.

89 (1) Die kirchlichen Behörden schlagen Laien- 
Religionslehrer nur dann der Schulbehörde vor, wenn 
die Betreffenden folgenden Revers unterzeichnet 
haben:

„Dom Evangelischen Oberkirchenrat A.u.H.B. 
zur Erteilung des Religionsunterrichtes ermächtigt, 
verpflichte ich mich, den Religionsunterricht gemäß 
der Heiligen Schrift und den Bekenntnissen der 
Kirche A.B. und der Kirche H.B. zu erteilen, die 
kirchlichen Ordnungen zu achten und am Leben mei
ner Gemeinde verantwortlich teilzunehmen.

Ich werde mich an die von der Kirche aufge
stellten Lehrpläne halten und die zugelassenen 
Lehrbücher verwenden. Die von der Kirche gebote
nen Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung 
werde ich benützen.

Ich anerkenne die kirchliche Disziplinarordnung 
und nehme zur Kenntnis, daß die Kirche die mir 
erteilte Ermächtigung zurückziehen kann, wenn mein 
dienstliches und außerdienstliches Verhalten den 
hiemit eingegangenen Verpflichtungen widerspricht."

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. hat 
gemäß Z 212 (1) der Kirchenverfassung das Recht, auf 
Grund eines Disziplinarverfahrens Religionslehrer, 
die gegen die eingegangenen Verpflichtungen ver
stoßen, die Befähigung zur Erteilung des Religions
unterrichtes zu entziehen.

Übergangsbestimmungen

810 (1) Alle Lehrpersonen, die als Absolventen 
einer Lehrer- oder Lehrerinnenbildungsanstalt sich der 
staatlichen Lehrbefähigungsprüfung aus Religion vor 
dem Iahre 1945 unterzogen, sowie jene Lehrpersonen, 
die die Prüfung vor der Superintendentur nach 8 148 
der alten Kirchenverfassung abgelegt haben, behalten 
das Recht zur aushilfsweisen Erteilung des Reli
gionsunterrichtes an Volks- und Hauptschulen.

(2) Religionslehrer, die vor dem Inkrafttreten die
ser Verordnung auf Grund ihrer Prüfung vor der 
Superintendentur Religionsunterricht im Ausmaß 
von mindestens einer halben Lehrverpflichtung er
teilen, sind verpflichtet, sich einem Kolloquium vor 
der zuständigen landeskirchlichen Kommission zu 
unterziehen. Termin und Umfang des Kolloquiums 
bestimmt in jedem einzelnen Fall die Kommission im 
Einvernehmen mit der zuständigen Superintendentur.

(3) Religionslehrer, die vor dem Inkrafttreten die
ser Verordnung auf Grund ihrer Prüfung vor der 
Superintendentur mit voller Lehrverpflichtung bisher 
tätig waren, sind verpflichtet, sich der Prüfung nach 
82 (2) vor der zuständigen landeskirchlichen Kom
mission zu unterziehen. Termin und Umfang der 
Prüfung bestimmt in jedem einzelnen Fall die Kom
mission im Einvernehmen mit der zuständigen Super
intendentur.

(4) Diese Lehrpersonen erlangen nach Ablegung der 
Prüfung nach 82 (2) das Recht, sich um eine Ver
tragslehrerftelle an Volksschulen zu bewerben.

(5) Legen diese Lehrpersonen die Lehrbefähigungs
prüfung für Hauptschulen ab, so erlangen sie das 
Recht, sich um die besoldungsrechtliche Einstufung als 
Hauptschullehrer zu bewerben.

8 11 Lehrpersonen, die gemäß dem Erlaß des Evan
gelischen Oberkirchenrates A.u.H.B. vom 22.11.1949, 
Zl. 7852/49, die Lehrbefähigungsprüfung für den Re
ligionsunterricht an Volks- und Hauptschulen abgelegt 
haben und zum Zweck der besoldungsrechtlichen Ein
stufung als Hauptschullehrer zur Lehrbefähigungs
prüfung für Hauptschulen antreten, können von der 
zuständigen landeskirchlichen Kommission Erleich
terungen bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung 
eingeräumt werden. Aber den Umfang dieser Er
leichterungen entscheidet die betreffende landeskirch
liche Kommission im Einvernehmen mit dem Reli
gionspädagogischen Ausschuß der Generalsynode.

812 Mit dem Tage der Verlautbarung dieser 
Verordnung tritt die Durchführungsverordnung über 
die Befähigung und Ermächtigung der Religions
lehrer vom 23. 11. 1949, ABl. Nr. 97/1949, außer 
Kraft.

49. Zl. 4551/61 vom 27.Iuni 1961

Berufung von Mitgliedern des Disziplinarsenates für 
Steiermark — Berichtigung

In der Veröffentlichung über die Mitglieder und 
Ersatzmänner des Disziplinarsenates für Steiermark 
ABl. Nr. 43/1961 soll es bei dem weltlichen Beisitzer 
Dr. Hans Koppitsch, Landesgerichtsrat, Mürzzuschlag, 
richtig heißen:

Dr. Friedrich Koppitsch, Landesgerichts
rat, Graz.
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

Sv. Zl. 4493/61 vom 28. Juni 1961

Errichtung einer evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Marchtrenk

Der Oberkirchenrat A.B. hat mit Erlaß vom 28.6. 
1961, Zl. 4493/61, die Errichtung einer evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Marchtrenk gemäß Z51 der 
Kirchenverfassung genehmigt.

Der Sprengel dieser Pfarrgemeinde umfaßt:
1. Die zur Ortsgemeinde Marchtrenk gehörigen 

Ortschaften Au an der Traun, Kappern westlich der 
zur Lipplmühle führenden Straße, Marchtrenk west
lich der Bärengasse, Mitterperwend, Niederperwend. 
Oberneufahrn, Schafwiesen I, Unterhart und das 
„Wiesleitnergut" in der Ortschaft Unterneufahrn.

2. Sämtliche Ortschaften der Ortsgemeinde Weiß
kirchen an der Traun.

Gleichzeitig wurde auch die Errichtung einer Pfarr
stelle in dieser Gemeinde genehmigt.

5t. Zl. 4533/61 vom 3. Juli 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Wiedweg in Kärnten

Die mit I.November 1961 frei werdende Pfarr
stelle Wiedweg wird hiemit ausgeschrieben. Die Be
setzung erfolgt Lurch den Oberkirchenrat.

Wiedweg liegt im oberen Gurktal am Kreuzungs
punkt der Autobuslinie Klagenfurt—Feldkirchen-Tur- 
racher Höhe und Spittal an der Drau—Millstätter 
See — Bad Kleinkirchheim—Turracher Höhe. Die 
Gemeinde zählt 867 Seelen und hat sowohl in Wied
weg wie in Bad Kleinkirchheim eine Kirche. Gottes
dienste sind zu halten in Wiedweg und in Bad 
Kleinkirchheim, fallweise auch in Ebene Reichenau. 
Religionsunterricht ist an vier Schulen zu erteilen.

Die Dienstwohnung im Pfarrhaus in Wiedweg be
steht aus vier Zimmern, großer Wohnküche und Bad. 
Garage und kleiner Garten sind vorhanden. 2n der 
Tochtergemeinde Bad Kleinkirchheim steht dem Pfar
rer ein Absteigraum zur Beifügung.

Bewerbungen sind bis 31. August 1961 an den 
Oberkirchenrat A.B. zu richten. Zu Auskünften ist 
auch das Pfarramt Wiedweg (Pfarrer Georg Harth) 
gern bereit.

des Winters fallweise Hausgottesdienste erwünscht. 
Religionsunterricht ist an der Volks- und Haupt
schule in Rust und zur Zeit eine Wochenstunde in 
St. Margareten zu erteilen. Die 16 Kilometer ent
fernte Landeshauptstadt Eisenstadt mit Bundesreal
gymnasium, dreijähriger Haushaltungsschule und 
Handelsakademie besitzt günstige Autobusverbin
dungen.

Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl, Be
werbungen sind bis spätestens 31. August 1961 an 
das Presbyterium der evangelischen Pfarrgemeinde 
in Rust am See zu richten.

53. Zl. 4719/61 vom 6. Juli 1961

Dritte Ausschreibung der Pfarrstelle Arriach

Die Pfarrftelle Arriach wird hiemit neuerlich aus
geschrieben. Sie wird nunmehr durch den Ober
kirchenrat besetzt.

Gottesdienste sind in Arriach an jedem Sonn- 
und Feiertag, in der Predigtstativn Innerteuchen 
an jedem ersten Sonntag im Monat, nachmittags, 
zu halten.

Wöchentliche Bibelstunden sind im Pfarrort und 
abwechselnd in den Außenbezirken während der 
Wintermonate erwünscht. Religionsunterricht ist an 
den Volksschulen Arriach und Innerteuchen im Aus
maße von 14 Wochenstunden, während der Winter
monate auch an der Fortbildungsschule Arriach im 
Ausmaß von zwei Wochenstunden zu halten. Eine 
geprüfte Religionsunterrichtshilfe steht zur Mithilfe 
zur Verfügung.

Die Gemeinde Arriach ist zu 80 Prozent evan
gelisch und hat keine Diaspora. Nach Villach (19 
Kilometer), wo sich alle höheren Schulen befinden, 
besteht regelmäßige Autobusverbindung.

Dem Pfarrer steht das schön gelegene Pfarrhaus, 
zum Teil renoviert, mit vier Zimmern, drei Kabi
netten, Badezimmer, Wohnküche und Nebenräumen 
zur Verfügung, außerdem hat er das Benützungsrecht 
von zwei Gärten mit Obstbäumen. Die kirchlichen 
Gebäude sind in gutem Zustand.

Bewerbungen sind bis 1. September 1961 an den 
Oberkirchenrat A. B. zu richten.

52. Zl. 4867/61 vom 7. Juli 1961

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Rust am See, 
Burgenland

Die Pfairstelle Rust am See wird hiemit zum 
zweitenmal ausgeschrieben. Sie ist in keine Schwierig
keitsstufe eingereiht. Die Gemeinde zählt 680 Seelen 
und besitzt neben der Kirche ein Pfarrhaus, in wel
chem die Dienstwohnung des Pfarrers, bestehend aus 
zwei Zimmern, zwei Kabinetten, Badezimmer, Bor- 
zimmer und Vorratsraum, untergebracht ist. Dem 
Pfarrer steht ein Garten zur Verfügung.

Die zum Pfarrsprengel gehörenden Orte St. Mar
gareten und Oggau, zirka vier bis sechs Kilometer 
entfernt, sind mit dem Autobus leicht zu erreichen.

Gottesdienste und Kindergottesdienste sind in Rust 
am See zu halten, in St. Margareten sind während

Kirchliche Mitteilungen
Senior Johann Baron in Graz wurde wegen 

Erreichung der Altersgrenze mit Wirkung vom I.Juli 
1961 in den Ruhestand versetzt. Rach der Vikars
zeit in Budapest und in der Batschka und der Tätig
keit als Feldkurat im ersten Weltkrieg wirkte er von 
1920 bis 1945 als Pfarrer in Marburg an der Drau, 
seit 1925 auch als Senior der deutschen evangelischen 
Gemeinden in Slowenien. Rach dem zweiten Welt
krieg wurde er zunächst im Seelsorgedienst an den 
Flüchtlingen im oberen Ennstal verwendet, war dann 
in Bad Ischl und Bad Hall und ist seit 1953 dem 
Evangelischen Pfarramt Graz-rechtes Murufer zu
geteilt.

Der Oberkirchenrat hat ihm für seinen Dienst Dank 
und Anerkennung ausgesprochen. (Erlaß Zl. 4546/61 
vom 23.6.1961.)
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Vikar Walter Werderitsch wurde gemäß H 121 
(1) a der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Loipersbach bestellt 
und in diesem Amt mit Wirkung vom 1. Juli 1961 be
stätigt. (Erlaß Zl. 4252/61 vom 15.6.1961.)

Pfarrer Oskar Sakrausky wurde gemäß ß 121 
(1) b der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Trebesing bestellt und 
in diesem Amte mit Wirkung vom 1. September 1961 
bestätigt. (Erlaß Zl. 3142/61 vom 9.6.1961.)

Pfarrer Günther Barthel in Mörbisch wurde ge
mäß tz 121 (1) a der Kirchenverfassung zum Pfarrer 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Eisenerz be
stellt und in diesem Amt mit Wirkung vom 10. 2uli 
1961 bestätigt. (Erlaß Zl. 4263/61 vom 15.6.1961.)

Die Amtsprüfung haben bestanden: Waller Wer
deritsch am 27.4.1961 (Zl. 3396/61):
Alfred Föhse am 22.6.1961 (Zl. 4587/61) und
Dr. Friedrich Stritar am 22.6.1961 (Zl. 4588/61).

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen 
— Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschästsstück ist unzu
lässig — Zn Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen — 
Fristen beobachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

54. Zl. 5370 61 vom 28. Juli 1961

BundesgesetzMM vom 6. Juli 1961 über äußere 
Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche, BGBl. 
Nr. 182/1961

Der Nationalrat hat beschlossen:

8 1.
(1) Verfassungsbestimmung. Die Evangelische Kir

che Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses 
in Österreich sowie die in dieser zusammengeschlossene 
Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in 
Österreich und die Evangelische Kirche Helvetischen 
Bekenntnisses in Österreich — im folgenden sämtliche 
„Evangelische Kirche" genannt — sind gesetzlich aner
kannte Kirchen im Sinne des Artikels 15 des Staats- 
grundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, 
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger.

(2) Die Evangelische Kirche hat daher insbesondere 
folgende verfassungsgesetzlich gewährleistete Stellung:

I.
Die Evangelische Kirche genießt die Stellung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts.

II.
Die Evangelische Kirche ordnet und verwaltet ihre 

inneren Angelegenheiten selbständig. Sie ist in Be
kenntnis und Lehre und in deren Verkündigung sowie 
in der Seelsorge frei und unabhängig und hat das 
Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsaus
übung.

Insbesondere ist sie berechtigt, selbständig für alle 
oder für einzelne ihrer Angehörigen allgemein oder 
im Einzelfall verbindliche Anordnungen zu treffen, 
die innere Angelegenheiten zum Gegenstand haben.

IN.

Alle Akte der Gesetzgebung und Vollziehung, die 
die Evangelische Kirche betreffen, haben den Grund
satz der Gleichheit vor dem Gesetz im Verhältnis zur 
rechtlichen und tatsächlichen Stellung der anderen 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesell
schaften zu beachten.

IV.

Der Besitz und der Genuß ihrer für Kultus-, Unter- 
richts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstal
ten, Stiftungen und Fonds ist der Evangelischen 
Kirche gewährleistet.

V.

Die Evangelische Kirche ist berechtigt, zur Deckung 
des kirchlichen Personal- und Sachaufwandes von 
ihren Angehörigen Beiträge einzuheben und über die 
Erträgnisse aus diesen Beiträgen im Rahmen der 
Ordnung und Verwaltung der inneren Angelegen
heiten frei zu verfügen.

Die Gemeinden der Evangelischen Kirche sind über
dies berechtigt, zur Deckung ihrer örtlichen Bedürf
nisse Zuschläge (Gemeindeumlagen) einzuheben.

8 2. Oekumenischer Verkehr

Der Evangelischen Kirche ist die Freiheit gewähr
leistet, mit Kirchen und Religionsgesellschaften des 
In- und Auslandes zusammenzuarbeiten, mit ihnen 
Gemeinschaften zu bilden, sowie oekumenischen Orga
nisationen, wie insbesondere dem Oekumenischen Rat 
der Kirchen, dem Lutherischen Weltbund und dem 
Reformierten Weltbund, anzugehören.



8 3. Rechtspersönlichkeit der Gemeinden

(1) Die Gemeinden aller Stufen der Evangelischen 
Kirche genießen die Stellung von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, insoweit sie bereits im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehen.

(2) Das Bundesministerium für Unterricht hat die 
im Abs. 1 genannten Gemeinden nach Anhören der 
Evangelischen Kirchenleitung 7) binnen drei Mona
ten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durch 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt zu bezeichnen.

8 4. Begründung der Rechtsperson

<l) Künftig errichtete Gemeinden und nach kirch
lichem Recht mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete 
Einrichtungen der Evangelischen Kirche erlangen auch 
für den staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit des 
öffentlichen Rechts mit dem Lage des Einlangens 
der von der Evangelischen Kirchenleitung (Z 7) aus
gefertigten Anzeige beim Bundesministerium für 
Unterricht, welches das Einlangen schriftlich zu be
stätigen hat. Aus dieser Anzeige müssen die Bezeich
nung und der Wirkungsbereich der Rechtsperson 
ersichtlich sein. In dieser Anzeige sind auch die Per
sonen anzuführen, welche die Gemeinden oder Ein
richtungen nach außen vertreten.

(2) Änderungen in der Person des Vertretungs- 
berechtigten sind ebenfalls dem Bundesministerium 
für Unterricht schriftlich anzuzeigen.

(3) Die Evangelische Kirchenleitung jZ 7) hat jedem, 
der ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft macht, 
die Personen, welche die Gemeinden oder Einrich
tungen nach außen vertreten, bekanntzugeben.

8 5. Umwandlung, Bereinigung oder 
Auflösung der Rechtsperson

Die Umwandlung, die Bereinigung oder die Auf
lösung der mit Rechtspersönlichkeit des öffentlichen 
Rechts ausgestatteten Gemeinden und Einrichtungen 
der Evangelischen Kirche erlangen, unbeschadet der 
vermögensrechtlichen Wirkung einer solchen Maß
nahme, auch für den staatlichen Bereich Rechtswirk
samkeit mit dem Tage des Einlangens der von der 
Evangelischen Kirchenleitung (8 7) ausgefertigten An
zeige beim Bundesministerium für Unterricht, welches 
das Einlangen schriftlich zu bestätigen hat. Aus dieser 
Anzeige muß der Inhalt der getroffenen Maßnahme 
hervorgehen.

8 6. Kundmachung der Rechts
persönlichkeit

Das Bundesministerium für Unterricht hat im 
Bundesgesetzblatt jeweils kundzumachen, welchen Ge
meinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche 
Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts zukommt.

8 7. Evangelische Kirchenleitung

(l) Die Berfassung der Evangelischen Kirche legt 
fest, welches kirchliche Organ mit der Leitung der 
äußeren Angelegenheiten dieser Kirche betraut ist.

(2) Das nach Abs. I bestimmte kirchliche Organ hat 
dies jeweils ohne Verzug dem Bundesministerium 
für Unterricht schriftlich mitzuteilen. Es wird für den 
staatlichen Bereich als Evangelische Kirchenleitung 
im Sinne der staatlichen Rechtsvorschriften angesehen.

8 8. Zusammensetzung der 
Evangelischen Kirchenleitung

Die Evangelische Kirchenleitung hat dem Bundes
ministerium für Unterricht jeweils ohne Verzug die 
Bestellung ihrer Mitglieder schriftlich mitzuteilen.

8 9. Schutz kirchlicher Amtsträger

Die Amtsträger der Evangelischen Kirche genießen 
bei Erfüllung geistlicher Aufgaben nach Maßgabe 
der einschlägigen bundesgesetzlichen Vorschriften den 
Schutz des Staates.

8 10. Schutz geistlicher  Amtskleider und 
Insignien

Der unbefugte Gebrauch sowie die öffentliche Her
abwürdigung von Amtskleidern und Insignien der 
Evangelischen Kirche ist, sofern die Tat nicht nach 
einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe be
droht ist, nach denselben Rechtsvorschriften strafbar 
wie der Mißbrauch sowie die öffentliche Herabwürdi
gung der militärischen Uniformen.

8 11- Schutz kirchlicher 
Amtsverschwiegenheit

(l) Geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche 
dürfen als Zeugen, unbeschadet der sonst hiefür gel
tenden Vorschriften, nicht in Ansehung dessen ver
nommen werden, was ihnen in der Beichte oder sonst 
unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit 
anvertraut wurde.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch für 
die Vernehmung der dort bezeichneten Amtsträger 
als Auskunftspersonen oder Parteien im zivilgericht
lichen Verfahren.

8 12. Mitteilungspflicht der Straf
behörden und Schuh des Ansehens des 

geistlichen Standes

(1) Die Strafgerichte haben die Evangelische Kir- 
chenleitung von der Einleitung und der rechtskräftigen 
Beendigung eines gerichtlichen Strafverfahrens gegen 
geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche, von 
der Verhängung der Verwahrungs- und Unter
suchungshaft über einen solchen Amtsträger und von 
dessen Enthaftung ohne unnötigen Aufschub zu ver
ständigen. Die Strafgerichte haben ferner der Evan
gelischen Kirchenleitung eine Ausfertigung der rechts
kräftigen Anklageschrift gegen einen geistlichen Amts
träger der Evangelischen Kirche zuzustellen, wenn der 
Amtsträger zustimmt-, sie haben schließlich auch eine 
Ausfertigung der Urteile erster und höherer Instanz 
der Evangelischen Kirchenleitung zuzustellen.

(2) Die Staatsanwaltschaften haben die Evange
lische Kirchenleitung von der Einleitung gerichtlicher 
Borerhebungen und von der Zurücklegung einer 
Strafanzeige gegen geistliche Amtsträger der Evan
gelischen Kirche ohne unnötigen Aufschub zu verstän
digen.

(3) Die Verwaltungsstrafbehörden einschließlich der 
Finanzstrafbehörden haben die Evangelische Kirchen
leitung von der Festnehmung eines geistlichen Amts
trägers der Evangelischen Kirche, von der Verhän
gung der Verwahrungs- und Untersuchungshaft über 
einen solchen Amtsträger und von dessen Enthaftung 
ohne unnötigen Aufschub zu verständigen; sie haben 
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ferner der Evangelischen Kirchenleitung eine Aus
fertigung von Bescheiden erster und höherer Instanz 
zuzustellen, soweit sie auf eine Freiheitsstrafe oder 
eine Geldstrafe von über 1000 S lauten.

(4) In dem in den Abs. I und 2 vorgesehenen 
Umfang sind unter einem auch das Bundesmini
sterium für Unterricht und der Landeshauptmann 
des Bundeslandes, in dem der betreffende geistliche 
Amtsträger der Evangelischen Kirche sein Amt ver
sieht, zu verständigen.

(b) In jedem gegen geistliche Amtsträger der 
Evangelischen Kirche von staatlichen Behörden durch
geführten Strafverfahren sind die dem Ansehen der 
Kirche und des Kultus gebührenden Rücksichten zu 
üben.

8 13. Behördliche Rechtshilfe

Alle Organe des Bundes, der Länder und Gemein
den einschließlich der durch die Gesetzgebung des 
Bundes oder der Länder geschaffenen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts haben im Rahmen ihres durch 
Bundesgesetz festgesetzten gesetzmäßigen Wirkungs
bereiches der Evangelischen Kirche auf Verlangen der 
Kirchenleitung Rechts- und Amtshilfe insofern zu 
leisten, als dies zur Vollziehung der der Evange
lischen Kirche bundesgesetzlich übertragenen Aufgaben 
und zum Schuhe von Kulthandlungen erforderlich ist.

8 14. Kirchliches Begutachtungsrecht

(I) Die Evangelische Kirchenleitung ist berechtigt, 
den Organen der Gesetzgebung sowie den Behörden 
des Bundes und der Länder kirchliche Gutachten, 
Vorschläge und Berichte über Angelegenheiten, wel
che die Kirchen und Religionsgesellschaften im allge
meinen oder den Wirkungsbereich der Evangelischen 
Kirche im besonderen berühren, zu erstatten.

(2) Die Behörden des Bundes haben Gesetzent
würfe, die äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen 
Kirche berühren, vor ihrer Vorlage und Verord
nungen dieser Art vor ihrer Erlassung der Evange
lischen Kirchenleitung unter Gewährung einer ange
messenen Frist zur Stellungnahme zu übermitteln.

8 15. Evangelisch-theologische 
Fakultät

(l) Der Bund hat der Evangelischen Kirche für die 
wissenschaftliche Ausbildung des geistlichen Nach
wuchses sowie zum Zwecke der rheologischen For
schung und Lehre den Bestand der Evangelisch
theologischen Fakultät an der Universität Wien mit 
mindestens sechs ordentlichen Lehrkanzeln, darunter 
je einer für die systematische Theologie des Augs
burgischen und des Helvetischen Bekenntnisses, zu 
erhalten. Hiebei ist dem mehrheitlich Lutherischen 
Eharakter der Evangelischen Kirche Rechnung zu 
tragen.

(2) Die Mitglieder des Lehrkörpers der Evange
lisch-theologischen Fakultät, nämlich ordentliche und 
außerordentliche Universitätsprofessoren, emeritierte 
Universitätsprofessoren, Honorarprofessoren, Univer- 
sitätsdozenten und Lehrbeauftragte müssen der Evan
gelischen Kirche angehören.

(3) Gastprofessoren, Gastdozenten und Gastvortra
gende sowie das wissenschaftliche Personal und das 
nichtwissenschaftliche Personal können anderen Kirchen 

oder Religionsgesellschaften, insbesondere Mitglied
kirchen des Oekumenischen Rats der Kirchen, ange
hören.

(4) Bei der Neubesetzung einer Lehrkanzel hat das 
Professorenkollegium der Evangelisch-theologischen 
Fakultät, bevor es seinen Antrag an das Bundes
ministerium für Unterricht stellt, mit der Evangelischen 
Kirchenleitung in Fühlungnahme über die in Aussicht 
genommenen Personen zu treten.

8 16. Religionsunterricht und 
Jugenderziehung

(I) Der Evangelischen Kirche ist nach Maßgabe der 
einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften die Er
teilung des Religionsunterrichtes an evangelische 
Schüler der öffentlichen und mit dem Öffentlichkeits
recht ausgestatteten privaten Schulen gewährleistet.

(2) Der Evangelischen Kirche ist nach Maßgabe der 
einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften die Er
richtung und Erhaltung privater Schulen gewähr
leistet.

(3) Die Evangelische Kirche ist berechtigt, Kinder 
und Jugendliche auch außerhalb der Schule ent
sprechend der kirchlichen Glaubenslehre zu erziehen. 
Hiezu kann sie die evangelische Jugend sammeln und 
organisatorisch zusammenfassen.

8 17. Evangelische Militärseelsorge

(1) Der Bund hat der Evangelischen Kirche die 
Ausübung der Seelsorge an den evangelischen An
gehörigen des Bundesheeres (Evangelische Militär
seelsorge) zu gewährleisten. Er hat den für die 
Evangelische Militärseelsorge erforderlichen Personal- 
und Sachaufwand in ausreichendem Maße bereitzu
stellen.

i2) Die Evangelische Militärseelsorge untersteht in 
geistlichen Belangen der Evangelischen Kirchenleitung, 
in allen anderen Angelegenheiten den zuständigen 
militärischen Kommandostellen.

(3) Als Evangelische Militärseelsorger sind nur 
geistliche Amtsträger zu bestellen, die von der Evan
gelischen Kirchenleitung hiezu schriftlich ermächtigt 
sind. Entzieht die Evangelische Kirchenleitung diese 
Ermächtigung, ist der betreffende geistliche Amts
träger unverzüglich seiner Funktion als Militärseel
sorger zu entheben.

(4) Die näheren Vorschriften über die Evangelische 
Militärseelsorge sind im Wehrrecht zu erlassen.

8 18. Evangelische Krankenseelsorge 

(1) Der Evangelischen Kirche ist die Ausübung der 
Seelsorge an Personen evangelischen Glaubensbe
kenntnisses, die in öffentlichen Krankenanstalten, Ver- 
sorgungs- und ähnlichen Anstalten untergebracht sind, 
durch die von ihr beauftragten und ausgewiesenen 
Amtsträger jederzeit gewährleistet.

(2) Soweit an Anstalten der im Abs. 1 bezeichneten 
Art eine anstaltseigene Krankenseelsorge eingerichtet 
wird, können als evangelische Krankenseelsorger nur 
geistliche Amtsträger bestellt werden, die von der 
Evangelischen Kirchenleitung hiezu schriftlich ermäch
tigt sind. Entzieht die Evangelische Kirchenleitung 
diese Ermächtigung, endet die Funktion des betreffen
den geistlichen Amtsträgers als Krankenseelsorger.
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(3) Soweit an Anstalten der im Abs. 1 bezeichneten 
Art keine eigene Krankenseelsorge eingerichtet ist, ist 
dem von der Evangelischen Kirche beauftragten und 
ausgewiesenen Amtsträger der freie Zutritt zu den 
Anstaltsinsassen evangelischen Glaubensbekenntnisses 
zur freien Ausübung der Krankenseelsorge zu ermög
lichen. Die Anstaltsordnungen haben vorzusehen, daß 
die Aufnahme evangelischer Anstaltsinsassen in regel
mäßigen Zeitabständen dem nachfragenden Amts
träger der Evangelischen Kirche zur Kenntnis gelangt. 
Bei Gefahr im Verzug ist der Krankenseelsorger 
unverzüglich zu verständigen.

(4) Die Krankenseelsorger haben bei Ausübung ihrer 
Funktion die Vorschriften der Anstaltsordnungen zu 
beachten und in den Angelegenheiten, die nicht geist
liche Belange betreffen, die Anordnungen der zu
ständigen Anstaltsorgane zu befolgen.

(5) Unzukömmlichkeiten bei der Ausübung der 
Krankenseelsorge sind der Evangelischen Kirchenlei
tung mitzuteilen und, soweit sie durch ein Verhalten 
des Evangelischen Krankenseelsorgers verursacht sind, 
von dieser abzustellen.

Z 19. Evangelische Gefangenenseelsorge

(1) Der Bund hat der Evangelischen Kirche die 
Ausübung der Seelsorge an Personen evangelischen 
Glaubensbekenntnisses, die sich in gerichtlicher oder 
verwaltungsbehördlicher Haft befinden, zu gewähr
leisten.

(2) Soweit eine eigene evangelische Gefangenen
seelsorge eingerichtet wird, können als Gefangenen
seelsorger nur geistliche Amtsträger bestellt werden, 
die von der Evangelischen Kirchenleitung hiezu 
schriftlich ermächtigt sind. Gefangenenseelsorger, denen 
die Evangelische Kirchenleitung diese Ermächtigung 
schriftlich entzieht, sind unverzüglich ihres Amtes als 
Gefangenenseelsorger zu entheben.

8 20. Wiederkehrende Zuschüsse 
aus Mitteln des Bundes

(I) Im Hinblick auf den Wegfall der Leistungen, 
die der Evangelischen Kirche aus dem kaiserlichen 
Patent vom 8. April 1861, RGBl. Nr. 41, zustanden, 
hat der Bund der Evangelischen Kirche beginnend 
mit dem Jahre 1961 alljährlich folgende Leistungen 
zu erbringen:

a) einen Betrag von 3,250.000 S,
b) den Gegenwert der jeweiligen Bezüge von 81 

Kirchenbediensteten unter Zugrundelegung eines 
Durchschnittsbezuges', als solcher wird der je
weilige Gehalt eines Bundesbeamten der Ver
wendungsgruppe L, Dienstklasse IV. 4. Gehalts
stufe zuzüglich Sonderzahlungen und Teuerungs
zuschlägen angenommen.

(2) Die Zahlung ist jeweils in vier gleichen Teil
beträgen bis längstens 31. Mai, 31. Juli, 30. Sep
tember und 30. November eines jeden Jahres zu 
Handen der Evangelischen Kirchenleitung zu leisten.

(3) Die Zahlung der nach Abs. 2 für das Jahr 
1961 bereits fälligen Teilbeträge ist innerhalb eines 
Monates nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
zu leisten.

(4) Der Gesamtbetrag nach Abs. 1 wird von der 
Evangelischen Kirche aufgeteilt.

8 21. Kirchliche Sammlungen

Die Evangelische Kirche ist berechtigt, auch außer
halb ihrer Gebäude und Liegenschaften unmittelbar 
vor und nach kirchlichen Veranstaltungen oder jeder 
zeit durch persönliche Aufforderung an ihre Kirchen
angehörigen Sach- und Geldspenden für kirchliche 
Zwecke zu sammeln.

8 22. Wahrnehmung staatlicher Kompe- 
tenz in äußeren Angelegenheiten der 

Evangelischen Kirche

(1) In den Angelegenheiten des Kultus, die die 
Evangelische Kirche betreffen, ist, soweit sie nicht in 
den Wirkungsbereich einer anderen Behörde fallen, 
das Bundesministerium für Unterricht zuständig. So
weit in diesen Angelegenheiten andere Bundesmini
sterien zuständig sind, ist das Bundesministerium für 
Unterricht zu hören.

(2) Das Referat für die Angelegenheiten der Evan
gelischen Kirche im Bundesministerium für Unter
richt ist mit Angehörigen dieser Kirche zu besetzen.

8 23. Aufhebung der Rechtsvorschriften

Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 
treten Rechtsvorschriften, die sich auf äußere Rechts
verhältnisse der Evangelischen Kirche beziehen, inso
fern außer Kraft, als ihr Gegenstand nunmehr durch 
dieses Bundesgesetz geregelt wird. Insbesondere tre
ten außer Kraft:

a) das kaiserliche Patent vom 8. April 1861, RGBl. 
Nr. 41, womit Angelegenheiten der Evangelischen 
Kirche Augsburgischen und Helvetischen Be
kenntnisses, insbesondere die staatlichen Bezie
hungen derselben, geregelt werden;

b) das Gesetz über die Rechtsstellung des evan
gelischen Oberkirchenrates in Wien, GBl. f. d.L. 
S. Nr. 562/1939.

8 24. Vollzugsklausel

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
das Bundesministerium für Unterricht sowie die sonst 
nach dem Gegenstand zuständigen Bundesministerien 
je nach Wirkungsbereich betraut.

55. Zl. 5341,61 vom 26. Juli 1961

Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertragsbedienstete 
und Beamte) der Evangelischen Kirche A. u. H. D. 
in Österreich — Abänderung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und 
H. B. im Sinne des H 205 (2) Zl. 13 der Verfassung 
der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich, 
beschlossen von der 3. Generalsynode am 26.1.1949, 
in dem von der 5. Generalsynode am 30. 11. 1956 
abgeänderten Wortlaut nachstehende Verfügung mit 
einstweiliger Geltung:

Die Dienstordnung der Dienstnehmer jVertrags- 
bedienstete und Beamte) der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. in Österreich in der Fassung Amtsblatt 
Nr. 37,1957 wird abgeändert wie folgt:
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Art. I

8 17 ist neu gefasst und lautet'

(1) Nach Ablauf der Probezeit (8 6) kann das 
Dienstverhältnis vom Dienstgeber nur schriftlich und 
mit Angabe des Grundes durch Kündigung gelöst 
werden.

(2) Ein Grund, der den Dienstgeber zur Kündigung 
berechtigt, liegt insbesonders vor

a) wenn der Dienstnehmer seine Dienstpflicht gröb
lich verletzt, sofern nicht die Entlassung in Frage 
kommt-,

b) wenn der Dienstnehmer sich für eine Verwendung 
als geistig oder körperlich ungeeignet erweist-,

c) wenn der Dienstnehmer den im allgemeinen 
erzielbaren angemessenen Arbeitserfolg trotz Ermah
nungen nicht erreicht, sofern nicht die Entlassung in 
Frage kommt-,

d) wenn der Dienstnehmer handlungsunfähig wird-,
e) wenn der Dienstposten aus dienstlichen Gründen 

aufgelassen wird.

(3) Hinsichtlich der Kündigungsbeschränkungen bei 
weiblichen Dienstnehmern vor und nach ihrer Nieder
kunft gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

(4) Die Kündigung kann vom Dienstgeber nur zum 
Ende eines jeden Kalendervierteljahres ausgesprochen 
werden.

Der Dienstnehmer kann das Dienstverhältnis mit 
dem letzten Tage eines Kalendermonats unter Ein
haltung einer einmonatigen Kündigungszeit lösen.

(5) Die Kündigungszeit betrügt 6 Wochen. Sie er
höht sich

nach Vollendung des 2. Dienstjahres auf 2 Monate, 
nach Vollendung des 5. Dienstjahres auf 3 Monate, 
nach Vollendung des 15. Dienstjahres auf 4 Monate, 
nach Vollendung des 20. Dienstjahres auf 5 Monate.

(6) Die Kündigungszeit beginnt mit dem auf die 
Kündigung folgenden Tag. Während der Kündi
gungszeit sind dem Dienstnehmer auf sein Verlangen 
wöchentlich acht Arbeitsstunden zum Ausstichen eines 
neuen Dienstpostens ohne Schmälerung seiner Be
züge freizugeben.

(7) Die Berechnung der Dienstzeit für die Feststel
lung der Kündigungszeit erfolgt nach 8 7.

(8) Nach einer Dienstzeit von 25 Jahren ist das 
Dienstverhältnis eines Vertragsbediensteten unkünd
bar, es sei denn, datz der Vertragsbedienstete bereits 
Anspruch auf eine Rente aus der Pensionsversiche
rung erworben hat oder die Kündigungsgründe nach 
Abs. (2) b, d und e vorliegen. Die Zulässigkeit der 
fristlosen Entlassung aus einem der Gründe des 8 16 
dieser Dienstordnung bleibt bestehen.

8 19 wird durch einen 7. Absatz ergänzt, er lautet:

( 7) Hat die Dienstbehinderung ein Jahr gedauert, 
so gilt das Dienstverhältnis jedenfalls mit Ablauf 
dieser Frist als beendet, ohne daß es einer Kündigung 
bedarf. Bei der Berechnung der Dauer der Dienst- 
verhinderung ist die Bestimmung des Abs. 2 sinn
gemäß anzuwenden.

8 39 die Abs. I und 3 werden abgeändert; sie 
haben zu lauten:

(l) Vertragsbedienstete erhalten von dem auf ihr 
Ausscheiden aus dem Dienst folgenden Monat ein 
Zusatzruhegehalt zu der ihnen aus der Pensionsver
sicherung anfallenden oder bereits angefallenen und 
laufenden Rente, wenn sie folgende Voraussetzungen 
erfüllen:

1. Die Dienstzeit muß mindestens 25 volle Jahre 
betragen.

2. Das Dienstverhältnis mutz infolge Kündigung 
durch den Dienstgeber nach 8 17 (2) Zl. b oder durch 
Kündigung des Dienstnehmers aufgelöst fein.

3. Ihr ordentlicher- Wohnsitz mutz im Inland liegen.
(3 ) Witwen, die ihren ordentlichen Wohnsitz im 

Inland haben, erhalten, wenn der verstorbene Gatte 
im Zeitpunkt feines Todes bereits eine Dienstzeit von 
vollen 25 Jahren erworben hatte und wenn ihnen 
eine Witwenrente aus der Pensionsversicherung an
fällt, eine Zusatzrente.

Art. Ii

Diese Verfügung tritt mit der Verlautbarung im 
Amtsblatt in Kraft. Auf Grund eines Dienstver
trages oder eines ordnungsgemäßen Beschlusses eines 
Dienstgebers (Z 7) erworbenen Rechte von Personen, 
die bei Inkrafttreten dieser Dienstordnung bereits 
Angestellte, Beamte oder Ruheständler find, werden 
durch diese Verfügung nicht berührt.

56. Zl. 5538/61 vom 7. August 1961

Bundesabgabenordnung — Kirchenbeitragsvorschrei
bungen und andere Bestimmungen

Im 54. Stück des Bundesgesetzblattes ist das 
Bundesgesetz vom 28. Juni 1961, BGBl. Nr. 194, 
mit der Bundesabgabenordnung erschienen. Für die 
Kirchenbeitragsvorschreibungen und Einstufung der 
Kirchenbeitragspflichtigen enthält die Bundesab
gabenordnung in den 8ß 117 und 118 wichtige Be
stimmungen, deren Wortlaut im nachstehenden wie 
folgt bekanntgegeben wird.

„Personenstands- und Betriebsaufnahme

8 117. (1) Zur Erfassung von Personen und Un
ternehmen, die bundesrechtlich geregelten Abgaben 
unterliegen, hat mindestens alle drei Jahre eine 
Personenstands- und Betriebsaufnahme stattzufinden.

(2) Die Durchführung der Personenstands- und 
Betriebsaufnahme obliegt den Gemeindebehörden. 
Sie werden dabei als Hilfsstellen der Finanzämter 
tätig und haben in dieser Hinsicht die gleichen Be
fugnisse wie die Finanzämter.

(3) Die Gemeindebehörden sind berechtigt, mit der 
Personenstands- und Betriebsaufnahme besondere 
Erhebungen zu verbinden, dir gemeindlichen Zwecken 
dienen. Für solche Erhebungen gilt Abs. 2, zweiter 
Satz, nicht.

8 118. (1) Die Liegenschaftseigentümer, die Nut
zungsberechtigten und deren Vertreter haben bei der 
Durchführung der Personenstands- und Betriebsauf
nahme Hilfe zu leisten. Sie haben insbesondere die 
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Personen anzugeben, die auf dem Grundstück eine 
Wohnung, eine Betriebsstätte oder sonstige Betriebs- 
räume haben.

(2) Die Haushaltsvorstände haben über sich und 
über die zu ihrem Haushalt gehörigen Personen die 
in den amtlichen Bordrucken (Haushaltslisten) ver
langten Angaben über abgabenrechtlich maßgebende 
Umstände (insbesondere über Namen, Familienstand, 
Wohnsitz, Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung, Be- 
triebsstätten) zu machen. Ferner ist in die Haushalts
listen eine Frage nach dem Religionsbekenntnis auf
zunehmen. Über die in den Haushaltslisten gemachten 
Angaben betreffend Rainen, Familienstand, Religions
bekenntnis, Wohnsitz und Erwerbstätigkeit hat die 
Gemeindebehörde den gesetzlich anerkannten Religions
gesellschaften auf Verlangen Auskunft zu erteilen.

(3) Wohnungsinhaber sind zur Bekanntgabe der 
Vor- und Zunamen der in der Wohnung wohnhaften 
Personen verpflichtet, die nicht zu ihrem Haushalt 
gehören.

(4) Die Inhaber von Betriebsräumen haben über 
den Betrieb, der in diesen Räumen ausgeübt wird, 
insbesondere über Art und Umfang des Betriebes, 
die in den amtlichen Vordrucken verlangten Angaben 
zu machen."

Mit dieser Bestimmung ist klargestellt, daß die 
Gemeindebehörden verpflichtet sind, den gesetzlich an
erkannten Religionsgesellschaften auf ihr Verlangen 
Auskunft aus den Haushaltslisten in dem im Z 118 
Bundesabgabenordnung angeführten Umfang zu er
teilen. Sollten sich bei dieser Auskunfterteilung in 
Hinkunft Schwierigkeiten ergeben, so ist auf diese 
gesetzliche Bestimmung auf jeden Fall hinzuweisen.

Ferner enthält die Bundesabgabenordnung im Z 34 
bis einschließlich H 47 wichtige Bestimmungen über 
die Voraussetzungen für Begünstigungen auf ab
gabenrechtlichem Gebiete bei Betätigung für ge
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke.

Der Oberkirchenrat A.u.H.B. empfiehlt den Pfarr
gemeinden, das Stück 54 des Bundesgesetzblattes, 
ausgegeben am 4. August 1961, mit dem genauen 
Text der Bundesabgabenordnung zu beschaffen.

Bundesgesetzblätter sind in allen größeren Buch
handlungen zu erwerben oder können direkt bei der 
Verkaufstelle der Österreichischen Staatsdruckerei- 
Wiener Zeitung in Wien I, Wollzeile 27 a, bestellt 
werden.

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. B. in Wien

57. Zl. 5255/61 vom 28. Juli 1961

Seelenstandsbericht, Berichtigung

Das Pfarramt Weißbriach teilt mit Schreiben vom 
17. Juli 1961 mit, daß es im Seelenstandsbericht für 
das Jahr 1960 für die Gemeinde Weißbriach richtig 
lauten muß: Ein Eintritt (nicht zwei).

58. Zl. 5464 61 vom 2. August 1961

Beschlußfähigkeit kirchlicher Versammlungen

Aus gegebenem Anlaß wird die Bestimmung des 
§ 32 der Kirchenverfassung in Erinnerung gebracht, 

wonach zur Beschlußfähigkeit jeder Versammlung 
eines kirchlichen Vertretungskörpers die ordnungsge
mäße mündliche oder schriftliche Einladung aller und 
die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der dem 
Vertretungskörper Angehörigen erforderlich ist.

Es entspricht daher nicht der Kirchenverfassung, 
wenn bei einzelnen Pfarrgemeinden nach Feststellung 
der Beschlußunfähigkeit einer Versammlung ihres 
kirchlichen Vertretungskörpers und nach Ablauf einer 
gewissen Zuwartezeit beschlossen wird, daß die Ver
sammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der dem 
Vertretungskörper Angehörigen ihre Fortsetzung zu 
finden habe. Dieser Vorgang ist bei sonstiger Nichtig
keit der gefaßten Beschlüsse zu unterlassen. Ist daher 
eine Versammlung aus den dargestellten Gründen 
beschlußunfähig, so ist diese unter Bedachtnahme auf 
Z 32 der Kirchenverfassung neuerlich ordnungsgemäß 
einzuberufen.

59. Zl. 5556/61 voml. August 1961 

Kichenbeitragseingänge vom Jänner bis Juni 1961 
mit Vergleichsziffern aus 1960

1961 1962
Superintendentur Schilling

Wien . . . 
Niederösterreich 
Burgenland 
Steiermark . 
Kärnten . . 
Oberösterreich

. 4,593.773,12 
891.241,45

. 356.854,77

. 1,425.876,51 
. 854.587,61
. 2,246.228,48
10,358.361,94

3,752.432,91
769.682,56
322.423,92

1,416.264,81
712.297,39

1,877.624,14
8,828.505,73

60. Zl. 5557/61 vom 8. August 1961

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis Juli 1961 
mit Vergleichsziffern aus 1960

12,141.773,02 10,571.451,84

1961 1960
Superintendentur Schi lling

Wien .... . . 5,330.234,79 4,353.449,73
Niederösterreich . . 970.566,56 847.338,45
Burgenland . . 407.045,77 380.367,52
Steiermark . . . . 1,601.517,81 1,650.835,26
Kärnten . . . . . 1,056.043,34 994.524,81
Oberösterreich . . . 2,776.564,75 2,344.936,07

61. Zl. 5542/61 vom 8. August 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Bad Ischl

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Bad Ischl wird hiemit ausgeschrieben. Sie ist in 
die Schwierigkeitsstufe 4 eingereiht und wird durch 
Wahl besetzt. Dienstwohnung, bestehend aus sechs 
Zimmern, Küche, Bad und Nebenräumen, ist vor
handen. Garten und Dienstauto stehen zur Verfügung. 
Privatrealgymnasium am Ort, ebenso Höhere Bun- 
deslehranstalt für Frauenberufe, mit Expositur in 
Ried bei St. Wolfgang.



Zur Pfarrgemeinde gehören die Predigtstellen 
St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl.

Den Religionsunterricht an Volks- und Haupt
schulen hält eine Religionslehrerin, welche auch in 
der Jugendarbeit mittätig ist. Eine Gemeindeschwester 
betreut zum Teil die Krankenhäuser, die Kranken 
der Gemeinde und beteiligt sich an den Hausbesuchen. 
Der Pfarrer hat den Religionsunterricht am Real
gymnasium und an den Frauenberufsschulen zu 
halten.

Bewerbungen sind bis 15. September 1961 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Bad Ischl, Bahnhofstraße 5, zu richten.

62. Zl. 5599/61 vom 10. August 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Marchtrenk bei Wels, 
Oberösterreich

Die mit Wirkung vom I. Iuli 1961 neuerrichtete 
Pfarrstelle der Gemeinde Marchtrenk wird hiemit 
ausgeschrieben. Marchtrenk liegt an der Bundes- 
straße 1 zwischen Wels und Linz und zählt derzeit 
rund 1100 Seelen. Die Pfarrstelle ist in keine 
Schwierigkeitsklasse eingestuft. Im Ort befinden sich 
Knaben- und Mädchen-Volksschule sowie eine nur 
^.-Zug führende Hauptschule, an denen der Religions
unterricht zu erteilen ist. Für den Volksschulunterricht 
steht eine Gemeindeschwester zur Verfügung. Gottes
dienste sind jeden Sonntag in Marchtrenk zu halten.

Die Gemeinde besitzt ein modernes Gemeinde
zentrum, bestehend aus Pfarrhauskapelle und Pfarr
haus, in dem sich die Pfarrerswohnung <3 Zimmer, 
2 Kabinette, Küche, Bad) befindet. Auch ein Pfarr
garten besteht.

Bewerbungen sind bis 15. September 1961 an das 
Presbyterium Marchtrenk zu lichten. Die Besetzung 
erfolgt durch Wahl.

63. Zl. 5490/61 vom 4. August 1961

Hallein—Gastein, Umpfarrung

Mit Entscheidung des Superintendentialausschusses 
der Evangelischen Diözese A.B. für Oberösterreich, 
Salzburg und Tirol vom 19. Iuni 1961, Zl. 2160/61, 
wurde gemäß Z 49 der Kirchenverfassung die im Ge
richtsbezirk gelegene Ortsgemeinde Lend im Pinzgau 
aus dem Sprengel der Pfarrgemeinde Hallein aus- 
gepfarrt und in den Sprengel der Pfarrgemeinde 
Gastein eingepfarrt.

Kirchliche Mitteilungen
Der Bundesminister für Unterricht hat mit Erlaß 

vom 5. Juni 1961, Zl. 57.643-10 61 der Lehrerbil
dungsanstalt Oberschützen der Evangelischen Mutter- 
gemeinde A. B. Oberschützen, Burgenland, für den 
1., 2. und 3. Jahrgang für das Schuljahr 1960/61 
das Öffentlichkeitsrecht verliehen. (Zl. 5395/61 vom 
28. Juli 1961.)

Vikar Heinz Klettke wurde gemäß Z 121 (1) a 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Hartberg bestellt und in diesem 
Amte mit Wirkung vom 1. März 1961 bestätigt. 
(Zl. 893 '61 vom 4. Feber 1961.)

Pfarrer Georg Harth in Wiedweg tritt nach 
Erreichung des 68. Lebensjahres mit 1. November 
1961 in den Ruhestand.

Nach mehreren Jahren landwirtschaftlicher Tätig
keit wandte er sich dem theologischen Studium zu und 
wurde am 20. Mai 1928 ordiniert, war dann Vikar 
in Oberschützen, Wien-Landstraße und Klosterneuburg 
und wurde im Jahre 1931 zum Pfarrer der neuen 
Gemeinde Wördern-Tulln gewählt, der er bis zum 
Jahre 1947 diente. Dann übernahm er die Pfarr
stelle der neugegründeten Gemeinde Wiedweg. In den 
letzten Jahren galt sein besonderes Interesse und 
seine Liebe der Erhaltung und Förderung christlicher 
Sitte im Rahmen der Dorfgemeinschaft. Der Ober
kirchenrat hat ihm für feinen Dienst den Dank aus
gesprochen. (Zl. 4532,61 vom 8. Iuli 1961.)

Pfarrer Günther Geißelbrecht wurde gemäß 
K 121 (1) b der Kirchenverfassung zum Pfarrer der 
evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Zell am See 
bestellt und in diesem Amt mit Wirkung vom 1. Au
gust 1961 bestätigt. (Zl. 5303 61 vom 27. Juli 1961.)

Vikar Erich Wagner wurde gemäß H 121 (I) b 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Bleiberg bestellt und in diesem 
Amt mit Wirkung vom 1. September 1961 bestätigt. 
(Zl. 5192/61 vom 31. Juli 1961.)

Der Herr über Leben und Tod hat feinen Diener 
am Wort, Pfarrer HannS Kissling in Horn am 
14. Juli 1961 aus diesem Leben abberufen.

In Wien am 21. Feber 1895 geboren und in lei
tender Stellung in der Privatwirtschaft tätig, hat er 
erst nach dem zweiten Weltkrieg das Studium der 
Theologie begonnen und nach Absolvierung des Lehr
vikariates der Pfarrgemeinde Krems im Seelsorge
sprengel Horn in beispielgebender Treue gedient.
(Zl. 5151, 61 vom 20. Juli 1961.)

Das Evangelische Pfarramt A.B. Dornbach bei 
Gmünd in Kärnten gibt die neue Telephon-Nummer 
bekannt: 047 64 392. (Zl. 5184 61 vom 28. Iuli 1961.)
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Kirchliche Mitteilungen

Wir ersuchen alle Glaubensgenoffen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenoffen dem Pfarramt mitzuteilen.

Erlaß des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

64. Zl. 6384^61 vom 21, September 1961

Rechnungsabschluß 1960 der Landeskirche A.u.H.B.

Rachstehend wird der geprüfte Rechnungsabschluß 
1960 der Landeskirche A.u.H.B. verlautbart:

Ausgaben

Krankenkostenvergütungen. 524.600,76
außerordentliche Beihilfen . , . . . 5.280,—
Beihilfen für Kinder mit L-Befund . 15.200,—
Bestattungskosten........... 7.800,—
Drucksorten, Kanzleibedarf..... 210,80
Buchungsgebühren...... 264,48
Postgebühren................ —,50
Kassenendstand . .................................... 312.613,26

Baufonds 

Einnahmen

Gesamtumsatz . . . 865.969,80

Theologenheim

Kassenanfangsstand.... 14,97
Forderung an Gemeinden mit 1.1.1960 279.847,46
Mitgliedsbeiträge .................................... 178,—
Zinsen 1960 .............................................. 60,30

Gesamtumsatz . . . 280.100,73

Ausgaben

Schuld an Landeskirchenkasse mit
1. 1. 1960 ............................................. 13.026,74

Buchungsgebühr .  ......................... 2,10
.Abertrag des Debitorenkontos

Forderung an Gemeinden mit 
31.12.1960 ..................................... 254.303,46

Kassenendstand ......................................... 12.768,43
Gesamtumsatz . . . 280.100,73

Krankenfürsorge

Einnahmen

Kassenanfangsstand ............................... 234.758,70
Mitgliedsbeiträge .................................... 621.312,10
Zinsen 1960 . ,................................... 9.757,70
Rückerstattung von Krankenkostenver- 

gütung.............................................. 141,30
Gesamtumsatz . . . 865.969,80

Einnahmen

Mietzinseinnahmen . ..........................
Spenden:

Private Spenden . . . 3.173,—
Zuschüsse:

der Kirche A.B. für eine
Waschmaschine . . 4.000,—

der Kirche A.B. . . . 138.055,13
der Kirche H.B. ... ^2.500^--

Kollekteneinnahmen..............................
Gehaltsrückerstattung ..........................
Rückerstattung von Fernsprechgebühren 
Schlüsselkaution...................................
Wirtschaftsvorschuß-Rückverrechnung . 
Studentinnenheim:

Mietzinseinnahmen ..........................
Gesamtumsatz . . .

Ausgaben

Gehälter, einschl. Dienstgeberbeiträge 
(einschl. Dozent Dr. Dantine) . . .

Miete:
Haus 4, für Kellerraum im Haus 6
Studentinnenheim an Haus 6 . , 

Kosten für Frühstück der Studenten .

20.093,15

147.728,13
29.768,52

796 —
53,50

560,—
38.715,93

3.600,—
241.315,23

116.161,73

563,95
778,87
675,08
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Gesamtumsatz . . . 241.315,23

Liegenschaftssteuern:
Grundsteuer:

Haus 4 . . 258,72
Haus 6 . . 1.150,16 1.408,88

Beitrag nach dem Wohn-
hauswiederaufbaufonds 510, - 1.918,88

Instandhaltungskosten:
Haus 4 . .......................... 10.256,11
Haus 6 ............................... 1.707,80 11.963,91

Sonstige Liegenschafts-Auslagen (Be-
triebskosten):
Haus 4 . .......................... 3.179,55
Haus 6 . .......................... 2.862,40 6.041,95

Beheizung Haus 4 . . . 22.062,32
Beleuchtung:

Haus 4 ............................... 8.638,99
Haus 6 ............................... 624,90 9.263,89

Postgebühren ..... 672,15
Fernsprechgebühren . . . 2.243,10
Kanzleispesen.................... 556,28
Wirtschaftsauslagen . . . 3.245,01
Schlüsselkaution .... 560,—
Neuanschaffungen Haus 4 4.094,30
Buchungsgebühren . . . 5,70
Kollekten-Buchungsgebühren 39,92
Sonstige Auslagen:

Haus 4.............................. 253,35
Haus 6 ............................... 5,37 258,72

Wirtschaftsvorschuß . . . 38.715,93
Bücher.................................... 1.593,25
Studentinnenheim:

Einrichtung ..... 16.107,76
Instandhaltungskosten 3.583,—
Betriebskosten .... 169,53
Verschiedenes .... 40,— 19.900,29

Militärseelsorge

Einnahmen

Kassenanfangsstand . .......................... 11.444,13
Zuweisung:

der Kirche A.B. . . . 23.750,-
der Kirche H.B. . . . 1.250, - 25.000,— Beitrag der Soldaten für die Ver-

pflegskosten anläßlich Soldatenrüst
zeiten und sonstige Rückerstattun
gen betreffend Soldatenrüstzeiten . 2.457,40

Durchlaufer............................................. 619,56
Gesamtumsatz . . . 39.521,09

Ausgaben

Wohnungsbeschaffung, Dienstgeberbei
träge für Militärdekan................ 668,40

Mietzins an Militärkaplan Julius
Hanak, Salzburg, ab Nov. 1959 . . 7.300,

Kasernenstunden .................................... 4.100,—
6"» Dienstgeberbeitrag zum Kinder

beihilfefonds von den Kasernen
stunden ............................................. 244,50

Reisekosten............................................. 2.962,80
Übersiedlungskosten an Militärkaplan

Julius Hanak................................... 2.133,30
Soldatenrüstzeiten ............................... 14.134,--
Portoauslagen........................................ 155,70
Buchungsgebühr................................... 7,62
Anschaffung von zwei Tonbändern für

Salzburg ...................................................... 422,—
Zoll für Schriften aus Deutschland . . 84,—
Diverse Verteilschriften .......................... 230,27
Stecker für Magnetophon ..... 9,
Reparatur von Magnetophon und

Tonbandgerät................................... 461,-
Durchlaufer............................................. 619,56
Kassenendstand........................................ 5.988,94

Gesamtumsatz . . . 39.521,09

Diakonischer Dienst
Kollekten

Einnahmen
Einnahmen

Kassenanfangsstand .............................. 34.314, -
Zuschüsse:

der Kirche A.B. . . . 47.500,—
der Kirche H.B. . . . 2.500,— 50.000,—

Rückverrechneter Vorschuß ..... 8.000,—
Gesamtumsatz . . 92.314,—

Ausgaben

Ausbezahlter Vorschuß .......................... 8.000,--
Spenden an diakonische Helfer . . . 30.900,—
Reisekosten, Taggelder und Verpflegs- 

kosten................................. 3.797.80
Buchungsgebühr . ............................... 62,70
Freizeit Gallneukirchen........... 1.100,--
Post- und Stempelgebühren .... 323,80
Druckkosten................................ 100,—
Taschenbücher ......................................... 120,—
Jahrbücher................................ 144,—
Verschiedenes . .................................... 139,-
Kassenendstand ......................................... 47.626,70

Gesamtumsatz . . . 92.314,—

Kassenanfangsstand.... 208.267,98
Eingang an Kollekten. 391.332,35

Gesamtumsatz . . . 599.600,33

Ausgaben

Kollektenablieferung . ,. 565.520,92
Kassenendstand . .................................... 34.079,41

Gesamtumsatz . . . 599.600,33

Religionsunterricht an Berufsschulen

Einnahmen
Kassenanfangsstand . .......................... 32.220,
Zuschüsse für 1960:

von der Kirche A.B. . . 38.000,—
von der Kirche H.B. . . 2.000,— 40.000,—

Gesamtumsatz . . . 72.220,—

Ausgaben

Stundenvergütungen ....... 25.512,84
Kassenendstand . .................................... 46.707st6

Gesamtumsatz . . . 72.220,—



57

Filmstelle

Einnahmen
Kassenanfangsstand:

Konto Filmstelle, Allg. . 39.198,67
für Matthias-Filmgesell

schaft bestimmt . . . 2.040,90
Kollektenerträgnis von Gemeinden . . 
Zuwendungen:

vom Bundesministerium 
für Unterricht, bundes- 
staatl. Hauptstelle für 
Lichtbild u. Bildungs
film .......................... 18.000,—

von der Kirche A.B. . . 23.750,—
von der Kirche H.B. . . 1.250,— 

Spenden für Filmverleih . . . . . 
Rückverrechnete Vorschüsse. . . . . 
Bezugsgebühr für „Filmdienst" . . 
von Filmgesellschaften: Kostenersatz für

Aussendung von Filmkritiken . . .
Vorführungserträgnisse.........................
Rückerstattungen:

von Benzinkosten..............................
von Autoschaden..............................
von Auslagen für die Filmjourna

listen ...............................................
von Personalkosten durch die Lan

deskirche ....................................
von Buchungs- und Mahngebühren.

Durchlaufer:
(Beträge, welche für Abrechnung 

Frau Dr. Prochaska bestimmt sind, 
darunter S 141,75 Rückzahlung für 
1959)..............................................

(von Wien für Matthias-Filmgesell
schaft Stuttgart)..........................

Gesamtumsatz .

Ausgaben
Ausbezahlte Borschüsse.........................
Reisekosten für Filmvorführungen . . 
Reiseauslagen Dr. Prochaska . . . . 
Durchlaufer (an Frau Dr. Prochaska

zur Abrechnung)..............................
Film:

Transportkosten . . . 1.992,85
Werbematerial .... 234,41
Borführungsgerät-Repa

ratur und Ersatz. . . 1.596,30
Saalmiete .......................... 9.838,75
Druckkosten „Filmdienst" 11.720,—
Filmjournalisten . . . 208,40
Film-Reparatur . . . 240,—
diverse Neuanschaffungen 1.093,—

43.000,—
2.780,—

46.168,24
8.674,10

1.550,—
11.813,25

861,—
742,60

449,60

7.365,03
3,90

5.336,19

1.474,33
214.128,44

46.168,24
10.740,—
3.515,42

5.044,44

Film: „Die Arbeit der Stillen im 
Lande" ..............................................

Verwaltungsabgaben und Grundum
lagen ..............................................

Auto:
Versicherungen .... 9.898,50
Benzin, Sl..................... 11.687,31
Autosteuerstempel . . . 732,—
Autoreinigung .... 540,—
Autoreparatur, Service . 12.822,40
Neuanschaffungen . . . 863,94
polizeiliche Auto-Uber

Prüfung.......................... 50,—
Autoreifen..................... 658,—

41.239,57
42.670,63

Unfallversicherung Dr. Prochaska . . 
Personalkosten:

354,10

35.275,07

Gehalt F. Gross .... 
Sozialvers.-Beitrag . . 
6°/° Dienstgeberbeitrag z.

Kinderbeihilfefonds

30.849,84
2.827,43

1.597,80
Kanzleibedarf:

Buchungsgebühr . . 73,80
Postgebühren .... 3.666,53
Fernsprechgebühren . . 4.138,20
Kanzleibedarf .... 1.370,98
Vervielfältigungen . . 207,—
Adremakosten .... 72,95
Zeitungen......................... 982,30

Karitatives, Repräsentation ....
Mitgliedsbeiträge ..............................
Durchlaufer (an Matthias-Filmgesell

schaft abgeführt)..........................
Verschiedenes........................................
Kassenendstand:

Konto Filmstelle . . . 30.999,63 
Durchlaufer:

(für Abrechnung Frau
Dr. Prochaska) . . . 150,—

(für Matthias-Filmge
sellschaft bestimmt) . 56,85

10.511,76
367,95

1.357,—

3.458,38
478,99

31.206,48
Gesamtumsatz . . . 214.128,44

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A.B. in Wien

65. Zl. 6383/61 vom 21. September 1961

Rechnungsabschluß 1960 der Kirche A.B. und ihrer 
Sondervermögen

Nachstehend wird der geprüfte Rechnungsabschluß 
1960 der Kirche A.B. und ihrer Sondervermögen 
verlautbart:

Einnahmen

Kassenanfangsstand mit 1.1.1960 . . 
und zwar Saldo:

Wohnungsbeschaffungs
Beihilfen .... 120.005,65

Zuschuß an Werke und
Stiftungen,Hauskauf
Frauenschule . . . 4.151,15

Kreditoren Prämien
1959 ......................... 684.609,13

Landeskirchenk, (einschl.
Pensionsbeiträge) . 4,534.916,12

5,343,682,05

26.923,71

141,75

1.333,—

37.252,15

5,343.682,05
Debitorenkonto: Forderung mit

1.1.1960 an: 
Baufonds.................... 13.026,74
Kirchengemeinden . . 
Kirchengemeinden

41.031,20

hinsichtlich Kirchen
beiträge ....

hinsichtlich Bauan
370.751,91

waltskosten . . . 
Geistliche hinsichtlich

2b.568,85

Gehaltsvorschüsse 175.674 —
Gehaltezwischenkonto . 
Frauenarbeit betreffs

904.024,24

Hauskauf Frauen
schule .................... 300.000,— 1,826.076,94
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Kirchenbeiträge, Restnachtrag 1958 . 27.000,—
Kirchenbeiträge 1960 ............................... 18,895.626,21
Zuschuß des Religionsunterrichts-Kon

tos für Gehaltszahlungen .... 2,795.433,54
Kostenersatz des H.B.-Oberkirchenrates 

für 1959, und zwar..................... 15.048,23
für Landeskirchenkasse 

Rest..................... 10.008,38
für Gehalt Jugend- 

Pfarrer ................ 1.830,54
für Gehalt Inspektor

des Theologenheims 3.209,31
15.048,23

Staatszuschuß für 1960 .................... 5,000.000,-
Wohnungsbeschaffungsbeiträge . . . 226.202,45
Pensionsbeiträge ................................... 485.910,—
Gehaltsrückerstattungen:

von aktiven Geistlichen 279.303,36
von Witwen .... 168,60
von Kurseelsorge . . 700,— 280.171,96

Flüchtlingsarbeit:
Kollektenergebnis . . 59.986,92
Gehaltsrückerstattung

von aktiven Flücht
lingsgeistlichen . . 5.221,84 65.208,76

Zuschüsse an Werke und Stiftungen:
Spenden für Hauskauf

soziale Frauenschule 414.797,—
Zinsen......................... 904,30
Durchlaufer .... 119,50

415.820,80
5»o Anteil der Kirche

H.B. für Frauenar
beit, soziale Frauen
schule für Stipendien 500,—

Frauenschule:
für Heimleiterin . . 1.250,—
für Betrieb . . . 1.000,—

Für Jugendarbeit . . 9.325,— 427.895,80
5°,° Anteil der Kirche H.B. für 

Theologenheim.......................... 2.500,—
Sonstige Zuschüsse:

5°,° Anteil der Kirche
H.B. für:
Filmstelle .... 1.250,—
Evang. Akademie . 1.000,—
Diakonischer Dienst. 2 500,—
Religionsunterricht

an Berufsschulen . 2.000,—
Militärseelsorge . 1.250,—
Evang. Studenten

gemeinde . . . 750,—
Gustav-Entz-Gedächt- 

nisstiftung . . . 1.750,—
Lehrerbildungsanstalt

Oberschützen . . 2.500,—
Innere Mission . . 10.000,— 23.000,—

Kirchenkanzlei: 
Gehaltsrückerstattung......................2.210,40

Reisekosten-Rückerstattung: 
Autoauslagen............................... 867,10

Kanzleierfordernis-Rückerstattung:
Kanzleibedarf . . . 1.225,25
Fernsprechgebühren . 89,40
Postgebühren . . . 589,01
Buchungsgebühren . . —,90 1.904,56

Mietzins und Reinigungsgeld 
von den Untermietern 27.190,02
sonstige Miete . . . 1.200,—

Verkauf von Vermögenswerten und 
Mobilien.........................................

Kirchliche Druckwerke:
Amtsblatt .... 13.900,41
Kirchenverfassung . . 1.400,—
Melodienbuch . . . 35,—
Gesangbuch .... 13.443,83
Jahresberichtsformu

lare......................... 1.222,50
Kirchengeschichte

Kolder.................... 86,52
Kirchenbuchauszüge 27,—
Singweisen .... 2,93
Abendmahlsordnung . 30,—
Drucksorten .... 1.618,05
Choralbuch .... 495,—

Kirchliche Liegenschaften:
Freyenthurmgasse 18,

Mietzins .... 2.580,—
Rückerstattung von Be-

triebskosten . . . 4.379,76
Sonstige wirksame Einnahmen:

Inkassogebühr f. Lebensversicherung 
Zinsen vom Kapitalsvermögen . . . 
Übertrag des Kreditorenkontos mit 

31.12.1960:
Prämien 1960 für Kirchengemeinden

Gesamtumsatz . . .

Ausgaben

Kreditorenkonto mit 1.1.1960:
Prämien 1959 für Kirchengemeinden 

Kirchenbeitragsanteile ..........................
Kirchenbeitrags-Einhebegebühren:

1960 .............................. 3,934.668,68
Prämien:

Nachtrag 1959 . . 2.366,50
Prämien 1960 . . . 753.576,39

Zuschüsse an Gemeinden . . . . . 
Staatszuschuh: 5°/«iger Anteil an Ober

kirchenrat H.B..................................
Jahresbeitrag zum Budget des Luthe

rischen Weltbundes.....................
Wohnungsbeschaffungsbeiträge aus

bezahlt ..............................................
Gehälter an Geistliche, und zwar:

Gehälter u. Pensionen 16,296.305,26
Dienstwohnungszinse . 14.035,43
Kurseelsorge .... 34.040,—
Vertretungskosten . . 24.546,50
Übersiedlungskosten . 5.983.—

Funktionsgebühr an Geistliche . . .
Flüchtlingsarbeit:

Gehälter u. Pensionen 1,063.272,77
Auslagen für Pfarrer

Nagy und Pfarrer
Szepfalusi .... 40.790,43

von Kollekte Flücht
lingsarbeit f. Ferien
aktion f. Flüchtlings
kinder .................... 5.000,—

für Schwester Kelemen 1.420,40
Buchungsgebühren . . 47,63

28.390,02

2.680,—

32.261,24

6.959,76

20,16
115.528,63

753.576,39
36,358.154,20

684.609,13 
1,800.000,-

4,690.611,57
3.972,-

250.000,-

23.400,—

120.000,-

16,374.910,19
308.002.50

1,110.531,23
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Zuschüsse an Werke und Stiftungen: Kirchenkanzlei:
an Frauenarbeit . . 154.173,99 Gehälter u. Pensionen 730.961,38
an Frauenarbeit

Hauskauf, soziale
Frauenschule:

Grundsteuer
usw. . . 2.573,92

Darlehenrück-
. zahlungs- 

rate und 
Zinsen . 36.296,88

Instand-
haltungs-
kosten:

Dachausbau 265.085,69 
Spendenrück

zahlung . 57.708,30
Versiche

rungen . 1.465,60
Anschaffun

gen . . 17.941,45 
Gaswerke f.

Umleitung 3.623,74
Bankspesen 19,72
Verschiede

nes . . 355,70
Durchlaufer 119,50
anFrauenarbeit, soziale

Frauenschule:
für Stipendien . .
für Heimleiterin . .
für Betrieb . . . 

an Jugendarbeit . .
Gehalt für Jugend- 

pfarrer ....
an Theologenheim . .

Gehalt Inspektor des 
Theologenheims .

385.190,50

10.000,-
25.000,-
20.000,—

186.500,-

39.107,83
69.276,77

75.278,36

819.972,32

144.555,13

Dienstgeberbeitrag zur
Sozialversicherung . 32.380,84

Wohnbauförderungs
beitrag für Beamte 571,20

6°/° Dienstgeberbeitrag
zum Kinderbeihilfe
fonds .................... 34.150,82

Hilfslöhne .... 2.867,62
Funktionsgebühr an Beamte ....
Vertretungskosten ....................................
Trennungsentschädigung ..... 
Reisekosten:

Autoauslagen . . . 16.227,—
eigene Reisekosten . . 20.386,55
fremde Reisekosten. . 19.036,35

Kanzleierfordernis:
Beheizung .... 12.277,62
Beleuchtung .... 3.293,70
Kanzleibedarf . . . 42.990,74
Fernsprechgebühren . 14.616,70
Postgebühren . . . 16.667,07
Buchungsgebühren. . 6.436,46

Mietzins und Reinigungsgeld
für das Amt ... 33.822,42
für die Untermieter . 27.190,02

Instandhaltungskosten .........................
Neuanschaffungen ..............................
Kirchliche Druckwerke:

Amtsblatt .... 14.440,—
Gesangbuch .... 4.028,60
Bücher, Zeitungen . . 2.419,30
Zustellungsgebühren

betr.Kirchengeschichte

800.931,86
5.560,-

250,—
11.710,-

55.649,90

96.282,29

61.012,44
27.417,75
27.368,88

Sonstige Zuschüsse an: 
Motorisierungsfonds . 
Filmstelle.................
Evang. Akademie . .

10.000,-
25.000,-
20.000,-

Kolder . " . . . 
Drucksorten .... 
Informationsdienst 
Gesangbuch, neu . .

-.70 
3.002,- 
1.622,90 
1.283,— 26.801,50

Diakonischer Dienst. . 
Religionsunterricht an

Berufsschulen . .
Militärseelsorge . . 
Evangelische Studen

tengemeinde . . .
Gustav-Entz-Gedächt- 

nis-Stiftung . . .
Volksmission-Laien- 

arbeit................
Lehrerbildungsanstalt

Oberschützen . . . 
Innere Mission . . . 
Evangelische Schule am

Karlsplatz .... 
Bischofskonto . . . 
Amt und Gemeinde . 
Rüstzeiten.....................
Beitrag zur Bell-Ge-

dächtnis-Stiftung

50.000,-

40.000,—
25.000,-

15.000,-

35.000,-

50.000,-

50.000,-
200.000,-

10.000,—
50.000-
15.967,14
30.000,-

1.835,— 627.802,14

Kirchliche Liegenschaften:
Freyenthurmgasse 18:

Grundsteuer . . .
Betriebskosten . .
Instandhaltungs

kosten ................
Gosau:

Schätzungsgebühr
Gablitz:

Grundsteuer . . .
Linz:

Schätzungsgebühr
Bad Goisern:

Schätzungsgebühr
Wien XIII, Eigentums

wohnung: 
Instandhaltungs

kosten ............

1.275,96
15.806,36

7.278,39

550,—

53,80

675,45

700,-

146,— 26.485,96
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Sonstige wirksame Ausgaben:
Ergänzung zur Aus

zahlung der Prü
fungstaxen . . . .

Grabpflege Homma . 
für Reorganisation des

Rechnungswesens .
Beitrag an Gesellschaft 

für die Geschichte des 
Protestantismus in 
Österreich . . . .

Dienstauslagen . . .
Honorar an Dr. Kanz

ler betr. Jahresaus- 
gleich, Vorschreibung 
für Geistliche . . . 

für kirchengeschichtliche
Tagung in Hamburg

Ankauf einer alten 
Dalmatiner Bibel 
f. d. Diözesanmuseum 
in Fresach . . . .

Einhebegebühr 
f. Mahnklage 
(Kirchenbeitr.) 7,—

Katastergebühr 
für Innsbruck 
Gänsbacherg. 9,80

Wohltätigkeitsvereine. 
Tilgung eines Vorschusses 
Ankauf einer Wohnung

230,—
200,—

5.209,—

500,—
3.064,—

1.079,80

1.000,—

5.000,—

16,80
40,—

3.705,70

Religionsunterrichts-Inspektorat 
Versicherungsprämien . . .
Übertrag des Debitorenkontos mit 

31. 12. 1960:
Forderungen:

an Kirchengemeinden 
hinsichtlich Kir
chenbeiträge . .

an Kirchengemeinden 
hinsichtlich Bau
anwaltskosten

an Geistliche . . .
an Geistliche hinsicht

lich Gehaltsvor
schüsse . . . .

an Frauenarbeit hin
sichtlich Hauskauf 
Frauenschule . .

betr. Gehaltezwi- 
schenkonto. . .

675.725,16

32.438,27
44.831,20

152.310,40

300.000,—

1,011.223,22 2,216.528,25
Kassenendstand mit 31. 12. 1960:

Saldo:
Wohnungsbeschaf

fungsbeiträge . . 226.208,10
Zuschuß an Werke 

und Stiftungen, 
Hauskauf soziale
Frauenschule . . 34.781,45

Kreditoren-Prämien
1960 .................... 753.576,39

Landeskirchenkasse . 5,005.679,50 6,020.245,44
36,358.154,20Gesamtumsatz .

Gehaltegrundstock A.B.

Einnahmen

Kassenanfangsstand ............................... 1,293.176,20
Debitorenkonto: Forderung an Karl

Fleck.................................................. 5.506,28
Zinsen vom Kapitalvermögen 1960 . 70.883,54
Erlös von verlosten 10 Stück 4°/oige

Alpen-Elektrowerk-Anleihe . . . 10.000,—
Mitgliedsbeiträge .................................... 27.843,40

Gesamtumsatz . . . 1,407.409,42

Ausgaben

Bankspesen .............................................. 250,40
Kassenendstand .................................... 1,407.159,02

Gesamtumsatz . 1,407.409,42

Religionsunterricht

Einnahmen

Kassenanfangsstand ............................... 50.000,—
Religionsunterrichtsgelder ..... 3,193.173,50
Rückerstattung

von Religionsunterrichtsstunden- 
vergütung.................................... 400,—

von Stempelgebühren .................... 24,--
Haftpflichtversicherungs-Rückerstattung

vom Oberkirchenrat H.B. für die
Jahre 1958—1960 .............................. 599,20

Gesamtumsatz . . . 3,244.196,702.357,52 ' > >
89,50 Ausgaben

1.051,40 Zuschuß an Landeskirchenkasse A.B.
für Gehaltszahlungen.................... 2,795.433,54

Religionsunterrichtsstundenvergütung . 287.982,31
Sonderzahlungen an Geistliche . . . 49.140,—
Rückzahlung bezw. Weiterleitung von

Religionsunterrichtsgeldern . . . 105.193,15
Buchungs-, Stempel-, Postgebühren 

und Drucksorten.............................. 1.462,50
Haftpflichtversicherung .......................... 4.985,20

Gesamtumsatz . . . 3,244.196,70

Motorisierungsfonds

Einnahmen

Kassenanfangsstand ............................... 94.370,—
Darlehensforderung an Geistliche und

Gemeinden mit 1. 1. 1960 .... 281.252,50
vom Lutherischen Rationalkomitee . . 310.704,05
von der Landeskirchenkasse A.B. . . 10.000,—
vom Konto Sonderzahlung Bayern . 50.000,—
Zinsen 1960 vom Kapitalsvermögen . 2.364,50

Gesamtumsatz . . . 748.691,05

Ausgaben

Zuweisungen........................................ 50.000,—
Bankspesen und Postgebühren . . . 431,05
Übertrag vom Debitorenkonto:

Forderungen an Geistliche und Ge
meinden mit 31. 12. 1960 .... 346.260,—

Kassenendstand........................................ 352.000,—
Gesamtumsatz . . . 748.691,05
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Flüchtlingsarbeit 
(Lutherischer Weltbund)

Einnahmen

Kassenanfangsstand ............................... 3.310,—
Gesamtumsatz . . . 3.310,—

Ausgaben

an Pfarramt Simmering für Baracken
kirche Lager Haid.......................... 1.000,--

Stipendium für Robin Edward (indi
scher Student)............................... 500,—

an Wiener Stadtmission.................... 1.310, -
an Tochtergemeinde Lainz ..... 500,—

Gesamtumsatz . . . 3.310,—

Synode

Einnahmen

Kassenanfangsstand ............................... 11.556,85
Gesamtumsatz . . . 11.556,85

Ausgaben

Reisekosten und Taggelder .... 7.495,70
Vervielfältigungskosten .................... 48,86
Buchungsgebühr...................... 3,34
Kassenendstand ......................................... 4.008,95

Gesamtumsatz . . . 11.556,85

Pfaff-Stiftung

Einnahmen

Kassenanfangsstand.............................. 9.618,66
Mietzinseinnahmen.............................. 5.058,55

Gesamtumsatz . . . 14.677,21

Ausgaben

Grundsteuer . .................................... 477,20
Beitrag nach dem Wohnhauswieder

aufbaugesetz .................................... 338,50
Betriebskosten ......................................... 1.006,60
Reinigungsgeld .................................... 432,40
Buchungsgebühr.................................... 6,94
Stipendium .............................................. 500,—
Verschiedenes......................................... 5,36
Kassenendstand ......................................... 11.910,21

Gesamtumsatz . . 14.677,21

Amt und Gemeinde

Einnahmen

Bezugsgebühren.................................... 7.492,—
Zuschuß der Kirche A.B....................... 15^67,^4

Gesamtumsatz . . . 23.459,14

Ausgaben

Druckkosten ......................................... 21.675,-
Post- und Telefongebühren .... 1.522,24
Kanzleibedarf.............. 147.30
Buchungsgebühr......... 54,60
Fahrtauslagen ......................................... 60,—

Gesamtumsatz . . . 23.459,14

Staatliche Kinderbeihilfe

Einnahmen

Kassenanfangsstand  ......................... 1.181,30
Lohnsteuer .............................................. 1,594.470,83
6"» Dienstgeberbeitrag zum Kinder

beihilfenfonds ............................... 777.527,06
Gesamtumsatz . . . 2,373.179,19

Ausgaben

Ausbezahlte staatliche Kinderbeihilfen 667.955,—
an Finanzamt abgefühlt ..... 1,676.424,19
Steuerausgleiche 1959 ......................... 28.800,—

Gesamtumsatz . . . 2,373.179,19

Kirchlicher Ausschuß 
für Volksmission und Laienarbeit

Einnahmen

Kassenanfangsstand.............................. 87.753,14
Zuschüsse: 

der Kirche A.B............................... 50.000,—
des Lutherischen Weltbundes (über

Lutherisches Rationalkomitee) . . 52.000,—
vom Lutherischen Weltbund für Woh

nung Direktor Drexler.................... 52.000,—
Zinsen vom Girokonto .......................... I.l 10,86
rückverrechnete Vorschüsse ..... 33.000, -

Gesamtumsatz . . . 275.864,—

Ausgaben

Reisekosten und Diäten anl. Sitzungen 5.250,35
Gehalt Direktor Julius

Drexler......................... 36.140,—
Sozialversicherungs

beitrag ................ 3.851,80
6>u> Dienstgeberbeitrag 

zum Kinderbeihilfe
fonds .................... 2.168,40 42.160,20

an Lutherischen Weltbund Wien, für
Auslagen Büro Direktor Drexler . 40.500,—

an Lutherischen Weltbund Wien, Miete
für Dir. Drexler für XII./60, I. und 
ll./61 ................................................... 5.100,—

an Pfarrgemeinde Neubau, Zuweisung 
des Lutherischen Weltbundes für
Wohnung Direktor Drexler .... 52.000,—

Vorschüsse................... 33.000,—
Buchungsgebühr......... —,38
Kassenendstand ......................................... 97.853,07

Gesamtumsatz . . . 275.864,—

Rüstzeiten

Einnahmen

Zuschuß der Kirche A.B. für 1960 . . 30.000,—
Gesamtumsatz . . . 30.000,—

Ausgaben

Zuweisungen....................................... 6.000,—
Kassenendstand....................................... 24.000,—

Gesamtumsatz . . 30.000,—



Der Sprengel dieser Pfarrgemeinde umfaßt das 
Gebiet des Gerichtsbezirkes Mattighofen in Ober
österreich.

Gleichzeitig wurde auch die Errichtung einer Pfarr- 
stelle Mattighofen genehmigt, die erstmalig durch 
den Oberkirchenrat zu besetzen ist.

I'. I>. li. 81 üclieinung-url XX ieu / X'erlags>>llstaml XX ieu 1

68. Zl. 6075/61 vom 6. September 1961

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis August 1S61 
mit Vergleichsziffern aus 1960

66. Zl.5634/61 vom kl. August 1961

Meldung der Religionsunterrichtsstunden

Die geistlichen Amtsträger der Kirche A.B. werden 
ersucht, das Ausmaß der von ihnen für das neue 
Schuljahr übernommenen Religionsstunden, nach 
Volks-, Haupt-, Mittel- und Berufsschulen getrennt, 
bis spätestens 1. Oktober 1961 dem Ober
kirchenrat A. B. unmittelbar zu melden. 
Die Superintendentur ist durch einen Durchschlag zu 
verständigen. Die direkte Meldung an den Ober
kirchenrat ist erforderlich, weil die Erfahrung der 
letzten Jahre leider gezeigt hat, daß Sammelberichte 
der einzelnen Superintendenturen durch das Aus
bleiben einzelner Meldungen wiederholt nur mit be
dauerlicher Verspätung möglich waren.

67. Zl. 5489/61 vom 24. August 1961

Errichtung einer Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Mattighofen

Der Oberkirchenrat A. B. hat mit Erlaß vom 
24. August 1961, Zl. 5489/61, die Errichtung einer 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Mattighofen ge
mäß Z 51 der Kirchenverfassung genehmigt.

Superintendentur 
Wien . , . 
Niederösterreich 
Burgenland 
Steiermark . 
Kärnten . , 
Oberösterreich

1961 1960
Schilling

5,751.514,67 4,733.186,69
1,047.596,79

488.009,07
1,848.101,21
1,206.772,10
3.121.492,28

13,463.486,12

902.151,63
463.132,17

1.715.550,39
1.073.350,08
2.751.221,97

11,638.592,93

Kirchliche Mitteilungen
Die Anschrift der Evangelischen Pfarrgemeinde 

A.B. Pörtschach am Wörther See lautet: Pörtschach 
am Wörther See, Kirchplatz 8: Tel. 04272/527. Die 
Predigtstelle Moosburg behält weiterhin die Tele
fonnummer: 04272/480. (Zl. 5661/61 vom 14.8.1961.1

Pfarrer Zoltan Szüts wurde gemäß H 121 (3) a 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Baden bestellt und in 
diesem Amt mit Wirkung vom 1. November 1961 
bestätigt. (Zl. 5297/61 vom 16.8.1961.)
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den Inhalt verantwortlich : O. Gerhard May, Wien 14, Freyenturmgasse 18. — Druck: Buchdruckerei Karl Fleck, Wien 2, 

.Hollandstraße 8. — Versendung : Evangelischer Oberkirchenrat A. u. L. B., Wien 1, Schellinggafse 12
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Empfohlene Kollekte

Kirchliche Mitteilungen

Zl. 6970/61 vom 10. Oktober 1961

Tag der Vereinten Nationen — Gottesdienst
Die Liga der Vereinten Nationen bittet, daß in den Gottesdiensten am 22. Oktober 1961 der 

Vereinten Nationen gedacht werden möge. Die drohende Weltlage, der Tod des Generalsekretärs Dag 
Hammarskjöld hat allen Menschen die Notwendigkeit einer umfassenden Völkergemeinschaft zur Erhaltung 
des Friedens, einer gerechten Völkerordnung und der Bekämpfung von Notständen aufs neue eingeprägt.

In diesem Jahr wird auch von Seiten der Vereinten Nationen eine „Weltkampagne gegen Hunger 
und Not" eröffnet. Die Tatsache, daß zwei Drittel der Menschheit nicht satt zu essen haben und daß 
jährlich Millionen von Menschen an Unterernährung oder Hunger zugrunde gehen, ist ein erschütternder 
Appell an die Gewissen und Herzen der Christen, die mehr als das tägliche Brot haben.

Wir erinnern bei dieser Gelegenheit erneut an die seit Feber 1960 laufende Aktion unserer Evan
gelischen Frauenarbeit „Brot für Hungernde". 4000 Gemeindeglieder und Sammlungen einzelner Gemeinden 
haben bisher S 730.000,— für besondere Notstände in Indien, Algerien und Jordanien aufgebracht. 
Noch immer stehen einzelne Gemeinden abseits. Wir weisen auf den gleichzeitig ergehenden Appell der 
Frauenarbeit hin.

So möge man in der Predigt oder in den Abkündigungen des 22. Oktober und insbesondere im 
Gebet der Vereinten Nationen, des Friedens in der Welt, der Not der Hungernden und unserer Ver
pflichtung gedenken.

Erlaß des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien
69. Zl. 6767/61 vom 4. Oktober 1961

Berichtigung
In der Überschrift zu Amtsblatt Nr. 54/1961 soll 

es richtig heißen:
Bundesgesetz vom 6.7.1961 über äußere Rechtsver
hältnisse der Evang. Kirche, BGBl. Nr. 182/1961. 

gesetz vom 6.7.1961 BGBl. Nr. 182 (Z20) wurden 
auch die wiederkehrenden Zuschüsse aus den Mitteln 
des Bundes gesetzlich geregelt, insbesondere, daß die 
Zahlungen zuhanden der evangelischen Kirchenlei
tung (des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H.B.) 
zu leisten sind. Es wird daher verfügt, daß, be
ginnend mit dem Jahre 1961 die jährlich wieder
kehrenden Leistungen des Bundes und ihre Ver
wendung über das Vermögen der Landeskirche 
A. u.H.B. zu verbuchen und in den betreffenden 
Rechnungsabschlüssen auszuweisen sind.

70. Zl. 6691/61 vom 4. Oktober 1961

Rechnungsabschlüsse der Landeskirche A. u. H.D.
In den Rechnungsabschlüssen 1959 und 1960 wurden 

die vorschußweisen Zahlungen des Bundes aus dem 
Titel des Staatszuschusses über das Vermögen der 
Kirche A.B. geführt und verbucht. Dies entsprach 
während dieser beiden Jahre der noch offen ge
bliebenen gesetzlichen Regelung. Durch das BundeS-

71. Zl. 6064/61 vom 5. Oktober 1961

Evangelisches Kirchengesangbuch — Zulassung zum 
Unterrichtsgebrauch im Religionsunterricht

Das Bundesministerium für Anterricht hat mit 
Erlaß vom 5. September 1961, Zl. 73.637-18/61 das 
neue evangelische Kirchengesangbuch zum Unterrichts- 
gebrauch im evangelischen Religionsunterricht all
gemein zugelassen.
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72. Zl. 6738 61 vom 5. Oktober 1961

Durchführung von Kinderlähmungsschuhimpfungen 
durch Tropfengabe des Impfstoffes.

Über Ersuchen des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung wird nachstehender Aufruf verlautbart:

„Auf Grund des Bundesgesetzes vom 28. November 
1960, BGBl. Nr. 244, über öffentliche Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Kinderlähmung wird in Österreich 
am 20. November 1961 mit der Durchführung von 
Poliomyelitis-Schutzimpfungen mit oraler Lebend
vakzine (Tropfengabe des Impfstoffes auf Sirup oder 
Zucker) auf freiwilliger Basis begonnen werden.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung ist 
daran interessiert, daß womöglich alle Personen im 
Alter vom 3. Lebensmonat bis zum 21. Lebensjahr 
dieser Impfung zugeführt werden, und zwar auch 
dann, wenn diese Personen bereits eine Schutzimpfung 
nach Salk (Einspritzung des Impfstoffes) erhalten 
haben. Es ist im Interesse jedes einzelnen gelegen, 
sich an der Impfung zu beteiligen und dadurch Schutz 
vor Erkrankung, Lähmung und Tod infolge Kinder
lähmung zu erlangen. Es wird an das Verantwor
tungsbewußtsein der Erziehungsberechtigten appelliert, 
den Minderjährigen die Impfbeteiligung zu ermög
lichen. Die Impfung der Personen bis zum 21. Lebens
jahr ist kostenlos."

Die Pfarrgemeinden werden ersucht, in geeigneter 
Weise ihre Gemeindeglieder auf die Wichtigkeit dieser 
Maßnahmen hinzuweisen.

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. B. in Wien

73. Zl. 6659 61 vom 4. Oktober 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Mattighofen.
Die Pfarrstelle der Gemeinde A.B. Mattighofen 

wird hiermit erstmalig ausgeschrieben. Sie wird durch 
Wahl besetzt.

Die Gemeinde umfaßt den gesamten Gerichtsbezirk 
Mattighofen und hat eine Seelenzahl von 1084. 
Gottesdienste sind im Wechsel 14tägig in Mattighofen 
und Munderfing, monatlich einmal in Lengau, Feld
kirchen, Pfaffstätt und Schneegattern zu halten. 

Religionsunterricht ist im Ausmaß von derzeit 10 
Wochenstunden an I Hauptschule und 4 Volks
schulen zerstreut im Gemeindegebiet zu versehen. Eine 
Gemeindehelferin steht für zwölf Religionsstunden, 
zwei Kindergottesdienststationen, die Jugendarbeit 
und den Kanzleidienst zur Verfügung. Für die 
Außenorte ist ein eigener Dienstwagen notwendig.

Als Pfarrwohnung stehen gemietete Räume im 
Ausmaß von drei Zimmern und Küche, Bad und 
Garage zur Verfügung. Die Errichtung des Pfarr
hauses ist für 1962 geplant. Die Kirche steht im 
Rohbau.

Anfragen und Bewerbungen sind an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Mattighofen, Marktplatz 8 a, bis längstens 15. No
vember 1961 zu richten.

74. Zl. 6844,61 vom 6. Oktober 1961

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis Septem
ber 1961 mit Vergleichsziffern aus 1960

1961 1960
Superintendentur Schi lling

Wien . . . . . . 6,180.160,94 5,075.121,81
Niederösterreich . . 1,144.453,76 1,028.083,50
Burgenland . . 662.217,07 606.611,42
Steiermark . . . . 2,013.958,14 1,879.871,30
Kärnten . . . . . 1,332.057,09 1,221.604,98
Oberösterreich . . . 3,505.389,14 3.070.491,70

14,838.236,14 12,881.784,71

Empfohlene Kollekte
Am 31. Oktober (Reformationsfest): 

Gustav-Adolf-Verein.

Kirchliche Mitteilungen
Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 

am Wort, Pfarrer Georg Harth, in Wiedweg 
am 29. September 1961 aus diesem Leben abberufen.

In Alexanderdorf in der Bukowina am 24. 5.1893 
geboren, war er nach Abschluß seiner theologischen 
Studien Vikar in Oberschützen, Wien-Landstraße und 
Klosterneuburg und wurde im Jahre 1931 zum 
Pfarrer der Gemeinde Wördern-Tulln gewählt, der 
er bis zum Jahre 1947 diente. Dann übernahm 
er die Pfarrstelle der neu gegründeten Gemeinde 
Wiedweg. Der Evangelische Oberkirchenrat hat ihm 
anläßlich der Ruhestandsversetzung mit Wirkung vom 
1. November 1961 für seinen treuen Dienst den Dank 
ausgesprochen. (Zl. 6658 61 vom 5. Oktober 1961.)

Das Evangelische Pfarramt A.B. in Pöttelsdors 
hat nunmehr Telephon-Anschluß und ist unter der 
Nummer 02626, 45 501 zu erreichen. (Zl. 6571/61 vom 
28. September 1961.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Kirchliche Mitteilungen

Wir ersuchen alle Glaubensgenoffen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien
78. Zl. 7561/61 vom 25. Oktober 1961

Festsetzung der Kirchenbeitragsstaffel
Gemäß § 7 der Kirchenbeitragsordnung in der 

Fassung ABl. Nr. 20/1957 wird vom Evangelischen 
Oberkirchenrat A.u.H.B. im Einvernehmen mit den 
Shnodalausschüssen A.B. und H.B. nach Anhörung 
der Superintendentialausschüsse im Verordnungswege 
der auf Grund der Beitragsgrundlagen zu bezahlende 
Kirchenbeitrag wie folgt festgesetzt:

l.
1. Bei Einkommen nach 8 3 Abs. 1 lit. a und b

beträgt
der Jahreskirchenbeitrag

bei einem steuerpflichtigen Staffel A fürEinkommensteuer-Staffel B für 
LohnsteuerJahreseinkommen

bis pflichtige pflichtige
S

6.000,- 4,— 4,-
6.300,- - 8,— 4.-
6.9o0,-- 16,— 8, -
7.500,— 20,— 16,—
8.100,— 28,— 20,—
8.700,— 32,— 28,—
9.300, 36,— 32-
9.900,— 40,— 36,-

10.500,— 48,— 40 —
11.100,— 52,— 48.
11.700,— 56,— 52,-
12.300,— 60,— 56,-

der Jahreskirchenbeitrag
bei einem steuerpflichtigen staffel A für Staffel B für

Jahreseinkommen Einkommensteuer Lohnsteuer.
bis pflichtige pflichtige

S S S

12.900, 64,— 60,
13.500, 72 — 64,
14.100,- 80,— 72,
14.700,— 92,— 80,
15.300 — 104,— 92,
15.900,- 120,— 104,-
16.500,— 136,— 120, -
17.100,— 152,— 136,
17.700,- 168,— 152,
18.300, 184,— 168.
18.900, 200,— 184,—
19.500, 216,— 200,—
20.100, 232,— 216,
20.700, 248,— 232,
21.300,- 264,— 248.
21.900,— 280,— 264,—
22.500,- 296,— 280,
23.100,— 312,— 296,-
23.700,- 328,— 312,—
24.300,- 344,— 328.
24.900, 360,— 344,
25.500,— 376,— 360,—
26.100,— 392,— 376,
26.700, 408,— 392,
27.300,- 424,— 408,
27.900,— 440,— 424,
28.500, 456,— 440 —
29.100, 472,— 456,
29.700.— 488,— 472,-
30.300, 504,— 488,—
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der Jahreskirchenbeitrag
bei einem steuerpflichtigen 

Jahreseinkommen 
bis

Staffel A für 
Einkommensteuer

pflichtige

Staffel B für 
Lohnsteuer

pflichtige
S S S

30.900,— 520,— 504,—
31.500,— 536,— 520,—
32.100,— 552,— 536,—
32.700,— 568,— 552,—
33.300,— 584,— 568,—
33.900,— 600,— 584,—
34.500,— 616,— 600,—
35.100,— 632,— 616,—
35.700,— 648,— 632,—
36.300,— 664,— 648,—
36.900,— 680,— 664,—
37.500,— 696,— 680,-
38.100,— 712,— 696,—
38.700,— 728,— 712,—
39.300,- 744,— 728,—
39.900,— 760,— 744,—
40.500,— 780,- 760,—
41.100,— 800,— 780 —
41.700,— 820,— 800 —
42.300,— 840,— 820,—
42.900,— 860,— 840,—
43.500,— 880,— 860,—
44.100,— 900,- 880,—
44.700,— 920,— 900,—
45.300,— 940,— 920,—
45.900,— 960,— 940,—
46.500,— 980,— 960,—
47.700,— 1,000,- 980,—
48.900,- 1.020,— 1.000,-
50.100,— 1.040,— 1.020,-
51.300,— 1.060,— 1.040,—
52.500,— 1.080,— 1.060,—
53.700,— 1.100,— 1.080,—
54.900,— 1.120,— 1.100 —
56.100,— 1.140,— 1.120,—
57.300,— 1.160,— 1.140 —
58.500,— . 1.180,— 1.160 —
59.700,— 1.200,— 1.180,—
60.900,— 1.220,— 1.200,—
62.100,— 1.240,— 1.220,—
63.300,— 1.260,— 1.240,—
64.500,— 1.300,— 1.260,—
65.700,— 1.340,— 1.300,—
66.900,— 1.380,— 1.340,—
68.100,— 1.420,— 1.380,—
69.300,— 1.460 — 1.420,—
70.500,— 1.500,— 1.460,—
71.700,— 1.540- 1.500,-
72.900,— 1.580,— 1.540,—
74.100,- 1.620,— 1.580,-
75.300,— 1.660,— 1.620,—
76.500,- 1.7M,— 1.660,—
77.700,- 1.740,— 1.700,—
78.900,— 1.780,— 1.740,-
80.100,— 1.820,— 1.780,—
81.300,- 1.860,— 1.820,—
82.500,— 1.900,— 1.860,—
83.700,- 1.960,— 1.900,—
84.900,- 2.000,— 1.960,—
86.100,— 2,5°/° 2.000,—
87.300,— 2,5°/° 2,5°/°

In Wiederverlautbarung des Beschlusses vom
3. 6. 1960, ABl. Nr. 15/61:

2. Bei Einkommen nach Z 3 Abs. 1 lit. c beträgt 
der Jahreskirchenbeitrag 3,5 Promille des neuen Ein

heitswertes der Liegenschaften des Beitragspflich
tigen.

II.
Die Festsetzung zu P. 1 gilt nur für Angehörige 

jener Pfarrgemeinden, die dem Kirchenregiment A.B. 
unterstehen, und tritt am 1. Jänner 1962 in Kraft.

Die Festsetzung zu P. 2 ist am 1. Jänner 1961 für- 
sämtliche Pfarrgemeinden sowohl der Kirche A.B. 
als auch der Kirche H.B. in Kraft getreten.

76. Zl. 7636/61 vom 3. November 1961

Evangelische Kirchenbeitragsordnung — Festsetzung 
und Einhebung des Kirchenbeitrages

Anter Bezugnahme auf den gleichzeitig im Ver- 
ordnungswege festgesetzten Kirchenbeitrag bei Ein
kommen nach Z 3 Abs. 1 lit. a und b der Kirchenbei
tragsordnung in der Fassung ABl. 20/1957 und der 
Wiederverlautbarung des Beschlusses vom 3.6.1960, 
ABl. 15/1961, sowie unter Bedachtnahme auf den 
Erlaß des Evangelischen Oberkirchenrates A.u.H.B. 
vom 8.3.1960, ABl. Nr. 18/60, wird den Pfarr
gemeinden, die dem Kirchenregiment A.B. unter
stehen, empfohlen, auf der Rückseite der Erlagscheine 
nachstehenden Auszug aus der Kirchenbeitragsord
nung anzubringen. Durch diesen Borgang werden die 
Kirchenbeitragspflichtigen aus die wesentlichen Be
stimmungen der Kirchenbeitragsordnung aufmerksam 
gemacht und gleichzeitig die in Z 10 (1) der Kirchen
beitragsordnung vorgesehene Rechtsmittelbelehrung 
erteilt.

Auszug aus der Kirchenbeitragsordnung
8 2 Beitragspflichtig sind die Volljährigen An

gehörigen der evangelischen Pfarrgemeinden ohne 
Rücksicht auf ihre Staatszugehörigkeit und ihr Ge
schlecht. Angehörige der evangelischen Pfarrgemein
den vom vollendeten 18. Lebensjahr an sind beitrags
pflichtig, wenn sie über ein eigenes Einkommen ver
fügen.

Wird die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche 
A.B. oder H.B. in Österreich durch Austritt auf
gehoben, so endet die Beitragspflicht drei Monate 
nach dem auf den Austritt folgenden Monatsersten

8 3 Die Beitragsgrundlage für den Kirchenbeitrag 
bildet:

a) Bei Beitragspflichtigen, die zur Einkommen
steuer veranlagt werden, das der Bemessung der 
Einkommensteuer zugrunde zu legende Einkommen 
des dem Beitragsjahr vorausgegangenen Jahres, 
vermindert um die bezahlte Einkommensteuer.

b) Bei Beitragspflichtigen, welche die Einkommen
steuer im Abzugswege (Lohnsteuerverfahren) entrich
ten, das im Beitragsjahr dem Lohnsteuerabzug zu
grunde gelegte Einkommen, vermindert um die Lohn
steuer und die Sozialversicherungsbeiträge.

8 4 Evangelische Ehegatten, die beide derselben 
Gemeinde angehören und nicht dauernd getrennt leben, 
werden zusammen veranlagt. Beziehen beide Ehe
gatten Einkünfte, so sind sie getrennt nach ihrem Ein
kommen zur BeitragSleistung heranzuziehen. Die Ehe
gatten haften als Gesamtschuldner.

In glaubensverschiedener, jedoch nicht in gemischt 
evangelischer Ehe (A.B. und H.B.) lebende Ange
hörige der Evangelischen Kirche haben die Hälfte 
jenes Kirchenbeitrags zu entrichten, der zu leisten 
wäre, wenn beide Ehegatten der Evangelischen Kirche 
angehören würden.

8 6 Bei Vorhandensein unversorgter Kinder bis 
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zu 21 Jahren ist der Kirchenbeitrag um eine Stufe 
der jeweils geltenden Kirchenbeitragsstaffel für jedes 
dieser Kinder herabzusetzen. Über Antrag des Bei
tragspflichtigen kann bei Kindern bis zum vollendeten 
24. Lebensjahr die Herabsetzung im gleichen Ausmaß 
erfolgen.

8 9 Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, die 
zur Ermittlung der Beitragsgrundlage erforderlichen 
Aufklärungen zu geben und diese nötigenfalls zu be
legen. Wird die geforderte Aufklärung nicht binnen 
3V Tagen erteilt oder bestehen begründete Zweifel 
an der Richtigkeit der vom Beitragspflichtigen in 
seiner Erklärung gemachten Angaben, so hat die 
Einstufung durch die Pfarrgemeinde unter Berück
sichtigung des Aufwandes und der Lebensweise des 
Beitragspflichtigen nach freiem Ermessen zu erfolgen.

8 10 Den Beitragspflichtigen ist die Höhe des 
Kirchenbeitrages mit der Aufforderung zur Zahlung 
innerhalb von 30 Tagen vorzuschreiben.

8 13 Binnen 30 Tagen nach Zustellung der Auf
forderung gemäß 810 kann der Beitragspflichtige 
deren Überprüfung bei der Pfarrgemeinde beantra
gen. Eine Überprüfung findet nur statt, wenn der 
Antragsteller die notwendigen Einkommens- und 
Vermögensunterlagen beibringt. Dem Antrag auf 
Überprüfung kommt bezüglich der Entrichtung des 
vorgeschriebenen Kirchenbeitrages keine aufschiebende 
Wirkung zu.

8 17 Kirchenbeiträge, die nicht fristgerecht bezahlt 
werden, sind einzumahnen. Nach fruchtlos verstriche
ner Mahnfrist von mindestens 30 Tagen kann der 
rückständige Kirchenbeitrag gerichtlich eingeklagt wer
den.

77. Zl. 7167/61 vom 25. Oktober 1961

Kirchenbeitragsordnung — Änderung

Mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und 
H.B. erläßt der Evangelische Oberkirchenrat A. u. 
H.B. im Sinne des 8 205 Abs. 2 Z. 13 der Ver
fassung der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Öster
reich vom 26. 1. 1949 (ABl. Nr. 57/49) in der von 
der 5. Generalsynode am 30. 11. 1956 beschlossenen 
Fassung (ABl. Nr. 11/1957) nachstehende Verfügung 
mit einstweiliger Geltung:

Art. I.
Die Kirchenbeitragsordnung in der Fassung ABl. 

Nr. 20/1957 wird abgeändert wie folgt:
8 2 Abs. 1 wird durch einen weiteren Satz ergänzt, 

er lautet:
„Angehörige der Evangelischen Pfarrgemeinden 

vom vollendeten 18. Lebensjahr an sind beitrags
pflichtig, wenn sie über ein eigenes Einkommen ver
fügen."

84 Abs. 1 ist neu gefaßt und lautet:
„Evangelische Ehegatten, die beide derselben Ge

meinde angehören und nicht dauernd getrennt leben, 
werden zusammen veranlagt. Beziehen beide Ehe
gatten Einkünfte, so sind sie getrennt nach ihrem eige
nen Einkommen zur Beitragsleistung heranzuziehen. 
Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner."

8 4 Abs. 2 entfällt.
8 4 Abs. 3 erhält die Bezeichnung Abs. 2.
8 4 Abs. 4 erhält die Bezeichnung Abs. 3.
86 (2) ist neu gefaßt und lautet:
„Bei Vorhandensein unversorgter Kinder bis zu 

21 Jahren ist der Kirchenbeitrag um eine Stufe der 
jeweils geltenden Kirchenbeitragsstaffel für jedes 

dieser Kinder herabzusetzen. Über Antrag der Bei
tragspflichtigen kann bei Kindern bis zum vollendeten 
24. Lebensjahr die Herabsetzung im gleichen Ausmaß 
erfolgen."

Art. II.

Diese Verfügung tritt mit I. 1. 1962 in Kraft.

78. Zl. 6741/61 vom 25. Oktober 1961

Evangelische Kirchenverfassung: Änderung des 8137 
(1) Z.4 und 8186 (2)

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Shnodalausschüsse A.B. und 
H.B. im Sinne des 8205 (2) Z. 13 der Verfassung 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich vom 
26. 1. 1949 in dem von der 5. Generalsynode am 
30. 11. 1956 abgeänderten Wortlaut (ABl. Nr. 11/57) 
nachstehende Verfügung mit einstweiliger Geltung:

8 137 Abs. 1 Z. 4 wird abgeändert und lautet wie 
folgt:

„Weltliche Abgeordnete, die das Presbyterium 
jeder Pfarrgemeinde aus der Reihe feiner Mitglieder 
in der Anzahl der systemisierten Pfarrstellen wählt."

8186 Abs. 2 wird abgeändert und lautet wie folgt:
„Er wird von der Synode A.B. auf die Funk- 

tionsdauer der Synode gewählt und führt sein Amt 
bis zur Neuwahl durch die nächste Synode fort. 
Wiederwahl ist zulässig."

Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.

79. Zl. 7760/61 vom 9. November 1961

Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertragsbedienstete 
und Beamte) der Evangelischen Kirche A. u. H.D. in 
Österreich — Abänderung des 840 (1)

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und 
H.B. im Sinne des 8 205 (2) Z. 13 der Verfassung 
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, be
schlossen von der 3. Generalsynode am 26.1.1949 in 
dem von der 5. Generalsynode am 30.11.1956 ab
geänderten Wortlaut, nachstehende Verfügung mit 
einstweiliger Geltung:

Die Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertragsbe
dienstete und Beamte) der Evangelischen Kirche A. u. 
H.B. in Österreich in der Fassung ABl. Nr. 37/1957 
und Nr. 55/1961 wird abgeändert Wie folgt:

8 40 Abf. 1 Satz 1 wird abgeändert und lautet wie 
folgt:

Als Zusatzruhegehalt zur laufenden Sozialrente 
wird die Ergänzung auf 80»» des Gehaltes (ohne 
Familien- und Kinderzulagen und Kindererziehungs
beihilfen) des Empfängers gewährt. Diesem Gehalte 
ist die dem Empfänger zuletzt zuerkannte Gehaltsstufe 
nach dem jeweils geltenden Grundgehalt zugrunde zu 
legen.

80. Zl. 7788/61 vom 9. November 1961

Evangelisches Kirchengesangbuch — Zulassung zum 
Unterrichtsgebrauch

Auf Grund des Beschlusses der Generalsynode vom 
5. März 1959 hat der Oberkirchenrat A.u.H.B. das 
Evangelische Kirchengesangbuch für die Evangelische 
Kirche A.u.H.B. in Österreich, erschienen im Verlag 
des Evangelischen Preßverbandes in Österreich, zum 
Unterrichtsgebrauch in allen Schulen zugelassen.



88

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

81. Zl. 6765/61 vom 16. Oktober 1961

Errichtung einer Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Wien-Lainz

Der Oberkirchenrat A. B. hat mit Erlaß vom 
16. Oktober 1961, Zl. 6765/61, die Errichtung einer 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Lainz ge
mäß Z 51 der Kirchenverfassung genehmigt. Der 
Sprengel dieser Pfarrgemeinde deckt sich mit dem 
Sprengel der bisherigen Tochtergemeinde Wien- 
Lainz und wird durch folgende Grenzziehung be
stimmt:

Bon der Kreuzung (Einmündung) der Maxingstraße 
in die Elisabethallee beim Hietzinger Friedhof, der 
Elisabethallee nach Osten folgend (ungerade Haus
nummern) zum Sarajewoplatz, nun nach Süden durch 
die „Kleingärten Maxing" zum Hause Klimtgasse 
Ar. 14 über den Steg der Verbindungsbahn und in 
der Hetzendorfer Straße nach Westen (ab Nr. 152 
bzw. 165) zur Atzgersdorfer Straße (gerade Num
mern). Atzgersdorfer Straße südwärts zum Rosen
hügel, Wasserbehälter einschließlich, entlang der Ein
friedung der Nervenheilanstalt Rosenhügel-Leiten- 
waldgasse, Wien-Film ausschließend, zum ehemaligen 
Linienamt Speisinger Straße (Nr. 104 bzw. 115).

Sarajewoplatz bis Linienamt entspricht der Bezirks
grenze. Nun durch die Linienamtsgasse (ungerade 
Nummern) nach Nordwesten zum Lainzbach, dann 
nach Westen dem Bach folgend bis zum Hermestor 
(Lainzer Tiergarten). Der Tiergartenmauer nach 
Norden folgend zum Kaffeehaus „Tiergarten" Ende 
der Slatingasse. Durch die Slatingasse nach Osten 
(ungerade Nummern) in die Ghelengasse (gerade 
Nummern ab 14, ungerade Nummern ganz) und 
weiter nach Osten über die Einsiedeleigasse (bei 
Nr. 24 bzw. 45) durch die Madjeragasse (gerade 
Nummern) zum Gipfel des Girzenberges (Girzen- 
berggasse ab Nr. 9 bzw. 10). Vom Girzenberg nach 
Ostsüdost der Luftlinie folgend zum Rotenberg 
(Wasserscheide) und weiter zur Kreuzung Tolstoi
gasse—Nothartgasse (Nothartgasse bis 31 bzw. 32: 
Tolstoigasse ungerade Nummern, gerade ab Nothart
gasse noch unverbaut). Durch die Tolstoigasse zur 
Verbindungsbahn (Spohrstraße bis Nr. 17) und über 
die Bahn durch die Titlgasse (ungerade Nummern) 
zur Lainzer Straße bei Nr. 119/120. Nun Lurch die 
Alois-Krauß-Promenade und weiter nach Osten über 
den Malfattisteig auf den Küniglberg in die Elisabeth

allee, dieser folgend zum Ausgangspunkt. Alle ge
nannten Hausnummern gehören zur Pfarrgemeinde.

Gleichzeitig wurde auch die Errichtung einer Pfarr- 
stelle Wien-Lainz genehmigt. Die Besetzung dieser 
Pfairstelle hat erstmalig durch Gemeindewahl zu 
erfolgen.

82. Zl. 7692/61 vom 6. November 1961

Kollektenplan für das Kirchenjahr 1961/62

10. 12. 1961, 2. Advent: Theologenheim
6. 1. 1962, Epiphanias: Äußere Mission

11. 2. 1962, Letzter Sonntag nach Epiphanias: 
Martin-Luther-Bund

22. 4. 1962, Ostersonntag: Flüchtlingsseelsorge 
Konfirmationstag: Zugendarbeit

13. 5. 1962, Muttertag: Frauenarbeit
20. 5. 1962, Kantate: Kirchenmusik
10. 6. 1962, Pfingstsonntag: Baufonds
26. 8. 1962, 10. Sonntag nach Trin.: Preßverband
23. 9. 1962, Ökumene und Bibelarbeit
7.10. 1962, Erntedankfest: Innere Mission

31.10 . 1962, Reformationsfest: Gustav-Adolf-Verein

Für die Gemeinden der Kirche A.B. gelten fol
gende Kollekten als Pflichtkollekten:

Theologenheim
Jugendarbeit
Flüchtlingsseelsorge
Ökumene und Bibelarbeit.

Die Kollekte für den Gustav-Adolf-Verein ist an 
die Gustav-Adolf-Zweigvereine abzuliefern. Alle an
deren Kollekten sind ohne weitere Aufforderung inner
halb von acht Tagen an die Kasse des Evangelischen 
Oberkirchenrates, Postsparkassenkonto Nr. 54.061, ab
zuführen. Dabei ist auf dem Erlagschein jedesmal 
anzugeben, um welche Kollekte es sich handelt.

Allfällige Diözesankollekten werden durch die 
Superintendentialausschüsse bestimmt.

83. Zl. 7703/61 vom 6. November 1961

Predigttexte für das Kirchenjahr 1961/62

Die in den Gliedkirchen der Vereinigten evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland für das Kirchen
jahr 1961/62 vorgesehenen Predigttexte werden auch für den Gebrauch in der Evangelischen Kirche A.B. 
in Österreich empfohlen und hiemit verlautbart:

1. Sonntag im Advent 3. Dezember Röm. 13,11 14
Bußtag 8. Dezember Röm. 2,1—12 .
2. Sonntag im Advent 10. Dezember Röm. 15,4-13

oder I.Tim. 6,11b—16
3. Sonntag im Advent 17. Dezember 1. Kor. 4,1—5
4. Sonntag im Advent 24. Dezember Phil. 4, 4—7 (8—9)
1. Christtag 25. Dezember Titus 3, 4—8ä
2. Christtag 26. Dezember Hebr. 1,1—6
Sonntag nach Weihnachten 31. Dezember Gal. 4, 1—7
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Altjahresabend 31. Dezember Jes. 9, 1-6
oder Röm. 8,31b—39

Neujahrstag 1. Jänner Gal. 3, 23 -29
oder Jak.4,13—17

Epiphanias 6. Jänner Jes. 60.1—6
l. Sonntag nach Epiphanias 7. Iänner Röm. 12,1—6
2. Sonntag nach Epiphanias 14. Jänner Röm. 12,6—16b
3. Sonntag nach Epiphanias 21. Jänner Röm. 12,16c—21
4. Sonntag nach Epiphanias 28. Jänner Röm. 13, 8—10
5. Sonntag nach Epiphanias 4. Feber Kol. 3, 12—17
Letzter Sonntag nach Epiphanias 11. Feber 2. Petr. 1, 16—21
Septuagesimä 18. Feber I.Kor.9, 24—27
Sexagesimä 25. Feber 2. Kor. 12,1—10
Estomihi 4. März I.Kvr. 13,1—13
Jnvokavit 11. März 2. Kor. 6, 1—10
Reminiszere 18. März 1.Thess.4, 1—7
Okuli 25. März Eph. 5, 1—9
Lätare 1. April Gal. 4, 23—31 u. 5, la

oder Röm. 5,1—11
Judika 8. April Hebr.9, 11—15

oder Hebr. 4, 14—16
Palmarum 15. April Phil. 2, (1—4) 5—11
Gründonnerstag 19. April I.Kor. 11,23—29
Karfreitag 20. April Ies.52,13.15b u. 53,1—12
Ostersonntag 22. April 1. Kor. 5, 7—8

oder I.Kor. 15, 50—58
Ostermontag 23. April Apg. 10,34a. 36—43
Quasimodogeniti 29. April l.Joh. 5,1—5
Miserikordias Domini 6. Mai l.Petr. 2,21b—25
Jubilate 13. Mai I. Petr. 2,11—17(18—20)

oder 1. Kor. 15,1—10
Kantate 20. Mai Jak. 1,17—21

oder I.Kor. 15,12—20
Rogate 27. Mai Jak. 1, 22—27

oder I.Titn. 2,1—8 
oder 1. Kor. 15, 50—58

Christi Himmelfahrt 31. Mai Apg. 1,1—11
Exaudi 
Pfingstsonntag

3. Juni l.Petr. 4, 7 -11
10. Juni Apg. 2,1—14a. 22—23. 32—33.36

Pfingstmontag 11. Juni Apg. 10,34—36. 42—48a
Trinitatis 17. Juni Röm. l l, 33—36

1. Sonntag nach Trin. 24. Juni Jes. 40, 1—8
2. Sonntag nach Trin. I.Juli l.Joh. 3,13—18
3. Sonntag nach Trin. 8. Juli 1.Petr.5, 5b—11
4. Sonntag nach Trin. 15. Juli Röm. 8, 18—23
5. Sonntag nach Trin. 22. Juli 1.Petr.3, 8—15a(15b—17)
6. Sonntag nach Trin. 29. Juli Röm. 6,3—11
7. Sonntag nach Trin. 5. August Röm. 6,19—23
8. Sonntag nach Trin. 12. August Röm. 8, 12—17
9. Sonntag nach Trin. 19. August l.Kor. 10,1—13

10. Sonntag nach Trin. 26. August I.Kor. 12, 4—11
oder Röm. 9,1—5.10,1—4

11. Sonntag nach Trin. 2. September I.Kor. 15,1-11
oder 1. Kor. 1, 26—31

12. Sonntag nach Trin. 9. September 2. Kor. 3, 3—9
13. Sonntag nach Trin. 16. September Gal. 3, 15—22

oder I.Jvh. 4, 7—16
14. Sonntag nach Trin. 23. September Gal. 5,16—25
15. Sonntag nach Trin. 30. September Gal. 5, 25-6, 10
Erntedanktag 7. Oktober 2. Kor. 9,6—l5
16. Sonntag nach Trin. 7. Oktober Eph. 3,14—21
17. Sonntag nach Trin. 14. Oktober Eph. 4,1—6
18. Sonntag nach Trin. 21. Oktober I.Kor. l, 4—9
19. Sonntag nach Trin. 28. Oktober Eph. 4, 22—32
Reformationsfest 31. Oktober Offb. 14,6—7
20. Sonntag nach Trin. 4. November Eph. 5, 15-21
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 11. November I.THess. 4,13—18

oder Phil. 3, 7 14
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 18. November 2. Thess. l,3—10
Letzter Sonntag des Kirchenjahres 25. November 2. Petr. 3, (3—7) 8—14
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84. Zl. 7727/61 vom 7. November 1961

Vierte Ausschreibung der Pfarrstelle Arriach

Die Pfarrstelle Arriach wird hiemit neuerlich aus
geschrieben. Sie wird durch den Oberkirchenrat besetzt.

Gottesdienste sind in Arriach an jedem Sonn- und 
Feiertag, in der Predigtstation Innerteuchen an jedem 
ersten Sonntag im Monat, nachmittags, zu halten.

Wöchentliche Bibelstunden sind im Pfarrort und 
abwechselnd in den Außenbezirken während der 
Wintermonate erwünscht.

Religionsunterricht ist an den Volksschulen Arriach 
und Innerteuchen im Ausmaße von 14 Wochen
stunden, während der Wintermonate auch an der 
Fortbildungsschule Arriach im Ausmaß von zwei 
Wochenstunden zu halten. Eine geprüfte Religions- 
unterrichtshilfe steht zur Mithilfe zur Verfügung.

Die Gemeinde Arriach ist zu 8V<> evangelisch und 
hat keine Diaspora. Rach Villach (19 Kilometer), wo 
alle höheren Schulen befinden, besteht regelmäßige 
Autobusverbindung.

Dem Pfarrer steht das schön gelegene Pfarrhaus, 
zum Teil renoviert, mit vier Zimmern, drei Kabi
netten, Badezimmer, Wohnküche und Rebenräumen 
zur Verfügung, außerdem hat er das Benützungs
recht von zwei Gärten mit Obstbäumen. Die kirch
lichen Gebäude sind in gutem Zustand.

Bewerbungen sind bis 31. Dezember 1961 an den 
Oberkirchenrat A.B. zu richten.

85. Zl. 7726/61 vom 7. November 1961

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle Wiedweg in 
Kärnten

Die Pfarrstelle Wiedweg wird hiemit neuerlich 
ausgeschrieben. Die Besetzung erfolgt durch den 
Oberkirchenrat.

Wiedweg liegt im oberen Gurktal am Kreuzungs
punkt der Autobuslinie Klagenfurt—Feldkirchen- 
Turracher Höhe und Spittal an der Drau—Millstätter 
See—Bad Kleinkirchheim—Turracher Höhe. Die Ge
meinde zählt 867 Seelen und hat sowohl in Wiedweg 
wie in Bad Kleinkirchheim eine Kirche.

Gottesdienste sind zu halten in Wiedweg und in 
Bad Kleinkirchheim, fallweise auch in Ebene Reichen
au. Religionsunterricht ist an vier Schulen zu erteilen.

Die Dienstwohnung im Pfarrhaus in Wiedweg be
steht aus vier Zimmern, großer Wohnküche und Bad. 
Garage und kleiner Garten sind vorhanden. In der 
Tochtergemeinde Bad Kleinkirchheim steht dem Pfar
rer ein Absteigraum zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis 31. Dezember 1961 an den 
Oberkirchenrat A.B. zu richten. Zu Auskünften ist 
auch Pfarramtsverweser, Pfarrer Ernst Guttner, 
gern bereit.

86. Zl. 7725/61 vom 7. November 196l

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle in Mörbisch am 
See, Burgenland

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. in Mörbisch am See wird hiemit neuerlich 
ausgeschrieben.

Die Gemeinde hat derzeit 1614 Seelen, umfaßt 
nur das Gemeindegebiet von Mörbisch und ist 
in keine Schwierigkeitsklasse eingeteilt. Gottes
dienste sind sonntäglich zu halten, und zwar an 
allen Sonn- und Festtagen vormittags Haupt- 

und an den Nachmittagen Kindergottesdienst. In 
der Advent- und Passionszeit sind viermal in der 
Woche Andachten mit kurzer Betrachtung zu halten. 
Der Religionsunterricht ist derzeit in 14 Wochen
stunden nur an der Volksschule in Mörbisch zu er
teilen. Männer-, Frauen- und besonders Jugend
arbeit ist dringend erwünscht. Das 1929 erbaute 
Pfarrhaus umfaßt fünf Zimmer (von denen eines 
als Kanzleiraum zu dienen hat), Kabinett, Küche 
(mit Gasherd), Badezimmer, Keller und weitere 
Nebenräumlichkeiten. Wasserleitung und elektrisches 
sind vorhanden. Dem Pfarrer steht ein Hausgarten 
zur Verfügung.

Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Be
werber wollen ihre Gesuche bis spätestens 31. De
zember 1961 an das Presbyterium in Mörbisch am 
See richten.

87. Zl. 7705/61 vom 7. November 1961

Vergütungen für den Religionsunterricht an Mittel
schulen

Alle geistlichen Amtsträger der Kirche A.B., die 
an Mittelschulen unterrichten, werden dringend er
sucht, die ihnen im Dezember von den Schulbehörden 
angewiesenen Vergütungen (auch die Sonderzahlung) 
sofort, spätestens bis 18. Dezember, dem 
Oberkirchenrat A.B. zu melden, weil sonst mit Rück
sicht auf die Feiertage keine Gewähr für eine recht
zeitige Auszahlung der Gehälter besteht.

88. Zl. 7729/61 vom 7. November 1961

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis Oktober 
1961 mit Vergleichsziffern aus 1960

Superintendentur

Wien . . . .

Schilling
1961

. . 6,647.820,19
1960

5,445.273.35
Niederösterreich . . 1,236.507,61 . 1,098.209,28
Burgenland . . . . 929.150,22 712.555,82
Steiermark . . . . 2,226.227,93 2,040.379,42
Kärnten . . . . . 1,512.258,35 1,381.855,68
Oberöfterreich . . . 3,840.521,03 3,411.054,96

16,392.485,33 14,089.328,51

Kirchliche Mitteilungen

Vikar Dieter Steininger wurde gemäß Z 121 
<1) b der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Marchtrenk bestellt 
und in diesem Amt mit Wirkung vom 1. November 
1961 bestätigt. (Zl. 7232/61 vom 20.10.1961.)

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 
28. September 1961, Zl. 47663, dem Senior des Evan
gelischen Unterländer Seniorates, Pfarrer Hubert 
Taferner das Goldene Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik Österreich verliehen. (Er
laß vom 27.10.1961, Zl. 7475/61.)

Pfarrer Josef Suchanek wurde gemäß 8 121 
(3) a der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Steyr mit dem Sitz 
in Münichholz bestellt und in diesem Amte mit Wir
kung vom I. November 1961 bestätigt. (Zl. 7509/61 
vom 30.10.1961.)
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Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 
21. 10. 1962, Zl. 47890, dem Senior Pfarrer Friedrich 
Geistlinger in Gols das Goldene Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. 
(Erlaß vom 3.11.1961, Zl. 7567/61.)

Der mit dem Jahre 1956 mit der Seelsorge an 
den ungarischen Flüchtlingen in den Bundesländern 

Steiermark und Kärnten beauftragte Pfarrer Josef 
Nagy, selbst aus Angarn gebürtig, ist aus dem 
Dienst der Evangelischen Kirche A.B. ausgeschieden 
und hat einen Ruf an eine ungarische Flüchtlings
gemeinde in Nordrhein-Westfalen angenommen. Der 
Oberkirchenrat A.B. hat ihm für seinen Dienst in 
Österreich den Dank ausgesprochen. (Erlaß vom 7.7. 
1961, Zl. 7728/61.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen 

Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück ist unzu
lässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen — 
Fristen beobachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)
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Kirchliche Mitteilungen

Wir ersuchen alle Glaubensgenoffen, ihnen bekannt werdende Zu- und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenoffen dem Pfarramt mitzuteilen.

Erlasse des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien
89. Zl. 7910/61 vom 24. November 1961

Haushaltsplan der Landeskirche A. u. H.B. für das 
Jahr 1962

Im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß und 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und 
H.B. wird nachstehend der Haushaltsplan der Lan
deskirche A.u.H.B. für das Jahr 1962 verlautbart:

Einnahmen:

Staatszuschuß........................................ 6,700.000,—
Zuschüsse für gemeinsame Werke und

Arbeitszweige:
1.Jugendwerk:

a) von der Kirche A.B. 256.500,—
13.500,— 270.000,—b) „ „ „ H.B.

2. Theologenheim:
a) von der Kirche A.B.
b) >, .. H.B.

61.750,—
3.250,— 65.000,—

3. Studentengemeinde:
a) von der Kirche A.B.
b) „ „ „ H.B.

19.000,—
1.000 — 20.000,—

4. Evangelische Akademie: 
a) von der Kirche A.B. 
b) „ „ „ H.B.

19.000,—
1.000,— 20.000,—

5. Filmstelle:
a) von der Kirche A.B.
b) „ „ „ H.B.

23.750,—
1.250,— 25.000,—

6. Frauenschule:
a) von der Kirche A.B.
b) „ „ H.B.

52.250,—
2.750,— 55.000,—

7. Diakonischer Dienst:

50.000,—
a) von der Kirche A.B. 47.500,—
b) „ „ „ H.B. 2.500,-

8. Innere Mission:
a) von der Kirche A.B. 190.000,—
b) „ „ „ H.B. 10.000,- 200.000,—

9. Gustav-Entz-Stiftung:
a) von der Kirche A.B. 47.500,—
b) ,, „ „ H.B. 2.500,- 50.000,—

10. Lehrerbildungsanstalt:
a) von der Kirche A.B. 142.500,—
b) „ „ H.B. 7.500,— 150.000,—

11. Militärseelsorge:
a) von der Kirche A.B. 23.750,—
b) „ „ „ H.B. 1.250,— 25.000,—

12. Religionsunterricht an Berufsschulen: 
a) von der Kirche A.B. 95.000,— 
b) „ „ „ H.B. 5.000,- 100.000,—

13. Salzburger Missionsschule:
a) von der Kirche A.B. 47.500,—
b) „ „ „ H.B. 2.500,— 50.000,—

Summe. . . 7,780.000,—

Ausgaben:
Staatszuschuß:

a) an die Kirche A.B. 6,365.000,—
b) an die Kirche H.B. 335.000,— 6,700.000,—

Zuschüsse an gemeinsame Werke und 
Arbeitszweige:

1. Jugendwerk......................................... 270.000,—
2. Theologenheim................................... 65.000 —
3. Studentengemeinde......................... 20.000,—
4. Evangelische Akademie.................... 20.000,—
5. Filmstelle.............................................. 25.000,-
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6. Frauenschule..................................... 55.000,—
7. Diakonischer Dienst........................... 50.000,—
8. Innere Mission................................ 200.000,—
9. Gustav-Entz-Gedächtnisstiftung . . 50.000,--

10. Lehrerbildungsanstalt ................. 150.000,—
11. Militärseelsorge ........................... 25.000,—
12. Religionsunterricht an Berufsschulen 100.000,—
13. Salzburger Missionsschule .... 50.000,—

Summe . 7,780.000,—

90. Zl. 8072/61 vom 27. November 1961

Kurseelsorge 1962

Für die Sommermonate des Jahres 1962 ist in 
folgenden Orten eine Kurseelsorge vorgesehen:

Tirol:
Fulpmes (Iuli und August)
Kitzbühel (Juli und August) 
Lienz (Juli und August) 
Mayrhofen (Juli und August) 
Oberinntal (Landeck oder Imst, Juli und August) 
Seefeld (Juli und August)

Salzburg:
Badgastein (Mitte Mai bis Mitte Oktober) 
Hofgastein (Juli bis September)
Zell am See (Juli bis September)

Oberösterreich:
Attersee (Mitte Juli bis Mitte August) 
Bad Hall (Juli bis September)
Bad Ischl (Mitte Juli bis Mitte August)
Ebensee (Juli und August)
Gallspach (Juli und August)
Kammer am Attersee (Juli und August)
Mondsee (Iuli und August)
St. Wolfgang mit St. Gilgen (Juli und August) 
Schallerbach (Mitte Juli bis Mitte August)

Niederösterreich:
Baden (Juli und August)
Mitterbach (August)
Payerbach (Juli und August) 
Reith (Juli)
Semmering (Juli und August)
Waidhofen an der Ybbs (Mitte Juli bis Mitte 

August)

Burgenland:
Bad Tatzmannsdorf (Juli oder August)

Steiermark:
Bad Aussee (Juli und August) 
Gleichenberg (juli und August)

Kärnten:
Bad Kleinkirchheim (Juli und August)
Feld am See (Mitte Juli bis Mitte August) 
Gmünd im Liesertal (Juli und August) 
Klopeiner See bei Büchermarkt (Juli und August) 
Kötschach-Mauthen (Juli und August) 
Millstatt (Juli und August) 
Obervellach-Mallnitz (Juli und August) 
Ossiach lJuli und August)

Pörtschach und Velden (Juni bis September)
Sattendorf (Juli und August)
Techendorf (Mitte Juli bis Mitte August und

September)

Vorarlberg:

Bludenz-Feldkirch (Juli und August) 
Lech am Arlberg (Juli und August) 
Schruns (Juli und August)

Für eine Tätigkeit von vier Wochen wird vom 
Oberkirchenrat eine Vergütung von S 700,— ge
währt. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
hat der Kurseelsorger selbst zu tragen. Die Pfarr
ämter sind jedoch bemüht, nach Möglichkeit Frei
quartiere oder Zimmer zu verbilligten Preisen zu 
vermitteln. Bewerbungen für Orte in Vorarlberg 
sind bis 1. März 1962 an den Oberkirchenrat H.B. 
in Wien i, Dorotheergasse 16, zu richten, in allen 
anderen Fällen an den Oberkirchenrat A.B. in 
Wien I, Schellinggasse 12, ebenfalls bis 1. März 
1962.

91. Zl. 8441/61 vom 6. Dezember 1961

Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Kinder
beihilfen

In letzter Zeit haben Finanzämter bei verschiedenen 
Pfarrgemeinden die Behandlung der Dienstgeberbei- 
träge zum Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfe bean
standet. Die Pfarrgemeinden werden daher in ihrem 
eigenen Interesse ersucht, auf die Behandlung dieser 
Abgabe ihr besonderes Augenmerk zu lenken. Zur 
Erleichterung der Versorgung der in nichtselbständiger 
Arbeit stehenden Arbeitnehmer wird für deren Kin
der eine Kinderbeihilfe gewährt. Zu diesem Zwecke 
sind die Beihilfenkarten ausgegeben worden, in denen 
die Bezugsberechtigung aufscheint. Die Mittel für 
den Aufwand an Kinderbeihilfen wird vom Aus- 
gleichsfonds für Kinderbeihilfe getragen. Der Aus
gleichsfonds erhält seine Mittel durch die Beiträge 
der Dienstgeber. Der Dienstgeber muß nun 6»,» der 
Beitragsgrundlage entrichten. Die Beitragsgrund
lage des Dienstgebers ist von der Summe der 
Arbeitslöhne zu berechnen, die jeweils in einem 
Kalendermonat an die Dienstnehmer gezahlt wor
den sind.
Beispiel:
Kirchendiener . S800,— brutto,monatl.6>—S48,— 
Schreibkraft

«halbtags oder
gelegentlich) . S35O,— brutto, monatl.6>u> 21,—

S69,—
Der Beitrag ist für jeden Monat bis spätestens 10. 
des nachfolgenden Monates dem zuständigen Finanz
amt zugleich mit der Abfuhr der jeweiligen Lohn
steuer zu entrichten. Bei obigem Beispiel erreichen 
die Bezüge das lohnsteuerpflichtige Einkommen nicht, 
sind daher lediglich die 6».»igen Beiträge einzuzahlen. 
Auf dem Erlagschein sind sowohl die Beitragsgrund
lage als auch die errechneten Prozente genau an
zuführen.

Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, 
daß auch bei vorübergehenden Arbeitsleistungen, 
Weihnachtsgeldern usw. ein Beitrag zum Ausgleichs
fonds zu leisten ist.



75

92. -Zl. 8229/61 vom 27. November 1961

Prüfungstermin für nebenberufliche Kirchenmusiker

Der Evangelische Oberkirchenrat 2l.u.H.B. schreibt 
für den 5. Feber 1962 um 15 Ahr einen Termin zur 
Ablegung der sogenannten L-Prüfung für neben
berufliche Kirchenmusiker aus. Die Prüfung wird zu 
der genannten Zeit in der lutherischen Stadtkirche zu 
Wien I, Dorotheergasse 18, abgehalten, wo sich die 
Prüfungswerber einfinden mögen.

Aber alles Nähere, besonders über den Umfang der 
Prüfung gibt Stück 10 des Amtsblattes der Evan
gelischen Kirche Österreichs des Jahrganges 1943 
Auskunft (Erlaß 6083/43 vom 30. Oktober 1943, 
Nr. 93).

Die Prüfungswerber haben sich bis spätestens 
20. Jänner 1962 beim Evangelischen Oberkirchenrat 
in Wien I, Schellinggasse 12, schriftlich anzumelden. 
Der Anmeldung find beizulegen: Taufschein, Konfir
mationsschein, ein eigenhändig geschriebener Lebens
lauf, aus dem hervorgeht, welche Ausbildung der 
Prüfungswerber bisher genossen hat, und S 20,— 
Prüfungstaxe. Ferner ist ein in einem Briefumschlag 
verschlossenes Zeugnis des zuständigen Ortspfarrers 
über die Beteiligung des Antragstellers am gottes
dienstlichen und Gemeindeleben anzuschließen.

Erlässe des Evangelischen
Oberkirchenrates A.B. in Wien

93. Zl. 7222/61 vom 24. November 1961

Haushaltsplan der Kirche A.B. für das Jahr 1962

Im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß und 
mit Zustimmung des Synodalausschusses A.B. wird 
nachstehend der Haushaltsplan der Kirche A.B. für 
das Jahr 1962 verlautbart:

Einnahmen:

Saldo am 31. Dezember 1961 . . 
Rücklage für Gehaltszahlungen . 
Kirchenbeiträge..............................
Religionsunterricht.........................
Gehaltsrückerstattungen .... 
Pensionsbeiträge der aktiven Geistl 
Mietzins von Untermietern . . . 
Kirchliche Liegenschaften .... 
Kirchliche Druckwerke....................
Zinsen.............................................
Kostenersatz der Kirche H.B. . . 
Staatszuschuß..............................

Summe . . . 36,446.000,—

1,900.000,—
3,000.000,—

21,200.000,—
3,000.000,—

200.000 —
600.000,—

30.000,—
6.000,—

30.000,—
100.000,—
15.000,—

6,365.000,—

Ausgaben:

Kirchenbeitragsanteile............................... 2,000.000
Kirchenbeitrags-Einhebegebühren . . 5,730.000
Personalaufwand:
a) aktive Geistliche, Pen

sionisten und Witwen .
b) Dienstwohnungszinse . 
c) Vertretungskosten . . 
d) Übersiedlungskosten . 
e) Kurseelsorge . . . . 
f) Kirchenkanzlei (Gehäl

ter) .........................

22,236.000,—
15.000,—
30.000 —
20.000,—
40.000,—

1,016.400,— 23,357.400,— Summe . . . 36,446.000,—

Kirchliche Werke und Arbeits-
gemeinschaften:

a) Jugendwerk, Zuschuß . 256.500,—
b) Jugendwerk, Landes

jugendpfarrer . . . 55.200,—
c) Jugendwerk, Diözesan

jugendpfarrer . . . 91.850,—
d) Frauenarbeit, Gehälter 192.000,—
e) Theologenheim, Ver

waltung .................... 61.750,—
f) Theologenheim, In

spektor ......................... 92.800,—
g) Studentengemeinde . 19.000,—
h) Akademie ..... 19.000,—
i) Filmstelle. 23.750,—
k) Frauenschule, Stipen

dien .............................. 9.500,—
l) Frauenschule, Heim

leiterin ......................... 23.750,—
m) Frauenschule, Betrieb 19.000 —
n) Diakonischer Dienst . 47.500,—
v) Gemeindedienst . . . 100.000,—
p) Innere Mission . . . 190.000,—
q) Entz-Stiftung . . . 47.500,—
r) Lehrerbildungsanstalt 142.500,—
s) Rüstzeiten. 30.000,—
t) Evangelische Schulen

in Wien. 10.000,—
u) Äußere Mission . . 10.000,—
v) Salzburger Missions

schule ......................... 47.500,— 1,489.100,—
Kirchenkanzlei:
a) Beleuchtung und Be

heizung ................ 19.000,—
b) Post, Fernsprecher . . 42.000,—
c) Kanzleibedarf . . . 40.000,—
d) Buchungsgebühren . 6.500,—
e) Neuanschaffungen . . 20.000,—
f) Mietzins.................... 60.000,—
g) Instandhaltung . . . 20.000,— 207.500,—

Reisekosten:
a) des Oberkirchenrates . 50.000,—
b) fremde......................... 25.000,— 75.000,—

Liegenschaften:
a) Betriebskosten,Steuern 18.000,—
b) Instandhaltung . . . 60.000,— 78.000,—

Kirchliche Druckwerke:
a) Amtsblatt .... 20.000,—
b) Informationsdienst . 2.000,—
c) Amt und Gemeinde . 13.000,— 35.000,—

Militärseelsorge ......................................... 23.750,—
Religionsunterricht an Berufsschulen . 95.000,—
Dispositionsfonds des Bischofs . . . 50.000,—
Motorisierungsfonds .............................. 10.000,—
Wohnungsbeschaffungsbeihilfe . . . 115.000,—
Mitgliedsbeiträge:

a) Lutherischer Weltbund 28.600,—
b) Ökumene.................... 13.400,— 42.000,—

Synode . .................................................. 60.000,—
Rücklage für Gehaltszahlungen . . . 3,000.000,—
Anvorhergesehenes................................... 78.250,—
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94. Zl. 7837/61 vom 15, November 1961

Ausschreibung der Pfarrstelle Ried im Innkreis

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Ried im Innkreis wird hiemit ausgeschrieben. 
Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 3 b eingereiht und 
wird durch Gemeindewahl besetzt.

Die Pfarrgemeinde zählt 750 Seelen und umfaßt 
den Bereich der Bezirkshauptmannschaft Ried im 
Innkreis. Gottesdienste sind außer an allen Fest
tagen jeden Sonntag in Ried, vierzehntäglich in der 
Predigtstation Geinberg und monatlich in Aurolz- 
münster, Eberschwang, Mehrnbach und Obernberg zu 
halten. In Geinberg ist die Errichtung eines Bet- 
Hauses geplant und baldigst durchzuführen. Bibel
stunden und Jugendkreise sind erwünscht, zur Be
treuung kommen das Krankenhaus und Gefangenen
haus in Ried hinzu. Der Religionsunterricht ist zur 
Zeit mit 17 Stunden eingeteilt und in Ried, Eber
schwang, Mehrnbach, Geinberg und Obernberg durch
zuführen.

Die Dienstwohnung liegt in dem 1954 neuerbauten 
Evangelischen Heim und besteht aus drei Zimmern 
mit Kochnische, Bad und Flur im Erdgeschoß, Keller 
und Dachboden. Ein Gästezimmer und die Wasch
küche stehen zur Verfügung, Garage vorhanden. Das 
Heim hat eine schöne Lage, einen Blumen- und 
Gemüsegarten. Eine Städtische Handelsschule sowie 
Bundesgymnasium und Realgymnasium sind im Ort. 
Bewerbungen sind bis spätestens 15. Jänner 1962 
an das Presbyterium der Evangelischen Pfarrge
meinde A.B. Ried im Innkreis, Riedbergstraße 7. 
zu richten (Telefon 2737, Kennzahl 07752).

95. Zl. 7967/61 vom 17. November 1961

Neue Lohnsteuerkarte

Ende dieses Jahres werden neue Lvhnsteuerkarten 
ausgegeben, die laut Bestimmung des Einkommen
steuergesetzes dem Dienstgeber, also dem Evangeli
schen Oberkirchenrat zu übergeben sind. Bevor jedoch 
die Karten abgesendet werden, empfiehlt es sich, eine 
genaue Prüfung vorzunehmen. Es sind folgende 
Punkte zu beachten:

1. Anter „I. Persönliche Verhältnisse":
Hier sind Name, Geburtsdatum, Anschrift usw. 
angeführt. Es ist daher nachzusehen, ob auch diese 
Eintragungen in Ordnung sind.

2. Unter „!i. Steuergruppe und Familienstand":
In die Steuergruppe I fallen alle Arbeitnehmer, 
die nicht verheiratet sind und das 40. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. In die Steuergruppe II 
fallen alle Arbeitnehmer, die verheiratet sind, un
verheiratete über 40 Jahre, verwitwete oder ge
schiedene Personen, aus deren Ehe ein Kind her
vorgegangen ist. In die Steuergruppe III fallen 
Arbeitnehmer, denen eine Kinderermäßigung zu
steht. Kinderermäßigung wird für minderjährige 
Kinder gewährt, für volljährige Kinder bis zum 
25. Lebensjahr, wenn sie überwiegend auf Kosten 
des Arbeitnehmers für einen Beruf ausgebildet 
werden. Es ist daher hier ganz besonders genau zu 
überprüfen, ob wirklich für alle Kinder Ermäßigung 
eingetragen ist.

3. „Steuerfreie Beträge":
Alle in den Lohnsteuerkarten 1960/61 eingetragenen 
steuerfreien Beträge sind mit 31. 12. 1961 be
fristet. Wenn daher die Voraussetzungen auch für 
das Jahr 1962 für Eintragungen dieser Beträge 
gegeben sind, ist beim Finanzamt ein solcher An
trag zu stellen, wobei ein entsprechendes Formular 
auszufüllen ist und die erforderlichen Belege bei
zubringen sind.

4. Diejenigen geistlichen Amtsträger, die Unterricht 
an Mittel- und Berufsschulen erteilen, erhalten 
zwei oder mehrere Lohnsteuerkarten. Diese zweite 
oder dritte Karte ist an die jeweilige auszahlende 
Stelle einzusenden. Die Eintragung eventueller 
Freibeträge ist aber aus der ersten Lohnsteuerkarte 
durchzuführen, während die unter I. und II. ein
getragenen Angaben auf sämtlichen Karten über
einstimmen müssen.

5. Es wird ersucht, die Lohnsteuerkarten, die nach 
Überprüfung in Ordnung befunden wurden, um
gehend dem Oberkirchenrat einzusenden. Werden 
Karten noch zurückbehalten, um Änderungen oder 
Eintragungen durchführen zu lassen, wird eine 
diesbezügliche kurze Verständigung erbeten.

Auf jeden Fall müssen sämtliche Lohnsteuerkarten 
bis Ende Feber 1962 beim Oberkirchenrat einge
langt sein, da sonst gemäß 63 Abs. 1 Einkommen
steuergesetz rückwirkend ab 1. 1. 1962 die Lohnsteuer 
nach der höchsten Steuergruppe zuzüglich S 208,— 
berechnet werden muß.

96. Zl. 8246/61 vom 28. November 1961

Merkblatt über Planung und Genehmigung kirchlicher 
Bauten

Das auf Grund des Erlasses des Evangelischen 
Oberkirchenrates A.B. vom 10. August 1953, ABl. 
Nr. 65/1953, erschienene Merkblatt über Planung und 
Genehmigung kirchlicher Bauten wurde unter Mit
wirkung des Bauanwaltes einer Durchsicht unterzogen 
und dessen Inhalt den bisher gemachten Erfahrun
gen angepaßt. Dieses Merkblatt wurde neu auf
gelegt. Es kann von jeder Pfarrgemeinde beim 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B. bezogen werden.

97. Zl. 8436/61 vom 6. Dezember 1961

Kollekten 1961, Ablieferung

Die Pfarrämter werden ersucht, die im Jahre 1961 
eingehobenen Kollekten (sowohl Pflichtkollekten wie 
empfohlene Kollekten) noch vor Jahresschluß an den 
Oberkirchenrat abzuführen, weil die Veröffentlichung 
der Kollektenergebnisse in den Gemeinden im Amts
blatt vom Feber 1962 vorgesehen ist.

98. Zl. 8330/61 vom 6, Dezember 1961

Stellvertreter des Religionsinspektors Dr. Temmel

Zu Stellvertretern des evangelischen Religions- 
inspektors Dr. Leopold Temmel wurden bestellt: Für 
die Mittelschulen im Lande Salzburg Pfarrer Emil 
Sturm, für die Mittelschulen in Nord-Tirol Pfarrer 
Wolfgang Liebenwein.
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99. Zl. 8417/61 vom 6. Dezember 1961

Kirchenbeitragseingänge von Jänner bis November 
1961 mit Vergleichsziffern aus 1960

1961 1960
Superintendentur Schi lling

Wien .... . . 7,072.143,19 5,853.349,96
Niederösterreich . . 1,333.700,24 1,179.945,45
Burgenland . . . . 1,193.090,57 1,006.679,17
Steiermark . . 2,447.363,74 2,240.885,28
Kärnten . . . . . 1,653.852,88 1,507.116,16
Oberösterreich . . . 4,288.095,14 3,722.827,13

17,988.245,76 15,510.803,15

Kirchliche Mitteilungen
Dem evangelischen Kirchbauverein Steyr-Münich- 

holz wurde mit Erlaß des Evangelischen Oberkirchen
rates A.u.H.B. vom 7. 11. 1961. Zl. 7565/61, ge
mäß Z 218 (1) der Kirchenverfassung die Anerkennung 
als evangelisch-kirchlicher Verein erteilt. (Erlaß vom 
7. 11.1961, Zl. 7565/61.)

Pfarrer Alfred Bolek in Innsbruck tritt nach 
Erreichung des 65. Lebensjahres mit 1. Jänner 1962 
in den Ruhestand.

Nach Abschluß des theologischen Studiums an der 
Universität Wien war er kurze Zeit Vikar in Stanis- 
lau, dann Pfarrer in Bandrow (Galizien), Krakau 
und Königshütte (Oberschlesien) und schließlich Super
intendent in Kattowitz. Im Iahre 1945 wurde er 
in den Dienst der Evangelischen Kirche A.u.H.B. 
in Österreich übernommen und ein Jahr später auf 
die erste Pfarrstelle der Gemeinde Innsbruck ge
wählt. Die Errichtung der Pfarrgemeinde Kufstein 
sowie die Kirchbauten in Reutte und Völs sind im 
wesentlichen seiner Initiative zu verdanken. Der Ober
kirchenrat hat ihm für seinen Dienst Dank und An
erkennung ausgesprochen. (Zl. 7530/61 vom 14.11.1961.)

Der Bundespräsident der Deutschen Bundesrepublik 
hat dem Präsidenten der Generalsynode, Sektions
chef Dr. Otto Fischer, das Große Verdienstkreuz mit 
dem Stern der Deutschen Bundesrepublik verliehen. 
(Zl. 7938/61 vom 16.11.1961.)

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 
26. 9. 1961, Zl. 7701/61, Frau Oberinspektor Josefa 
Kastner, Kassenleiterin des Evangelischen Ober
kirchenrates A.u.H.B. den Titel „Regierungsrat" 
verliehen. (Zl. 8088/61 vom 22.11.1961.)

Pfarrer Hans Kirchmayr in Wien-Landstraße 
tritt nach Erreichung des 68. Lebensjahres mit 
1. Jänner 1962 in den Ruhestand.

Nach bestandener Reifeprüfung im Juli 1914 erhielt 
er schon drei Wochen später die Einberufung zum 
Kriegsdienst. Im November 1918 kehrte er, mehr
fach ausgezeichnet, als Oberleutnant d. R. heim. Er 
studierte in Wien und Kiel und wurde am 24. 7.1921 
ordiniert. Nach zweijähriger Tätigkeit als Vikar in 
Waidhofen an der Ybbs wurde er zum Pfarrer der 
Gemeinde Zlan in Kärnten gewählt.

Als Obmann des Evangelischen Landespressever
bandes für Kärnten und Schriftleiter des von ihm 
gegründeten Blattes „Lichter der Heimat" hat er 
unermüdlich auf die Notwendigkeit kirchlicher Presse- 
arbeit hingewiesen. Anfang 1930 wurde er zum 
Pfarrer der Gemeinde Wien-Landstraße gewählt. 
Während des zweiten Weltkrieges hat er als Kriegs
pfarrer im Felde Dienst getan.

Der Oberkirchenrat hat ihm für seinen Dienst und 
feine ersprießliche Tätigkeit auf dem Gebiet kirch
licher Pressearbeit Dank und Anerkennung ausge
sprochen. (Zl. 7076/61 vom 27.10.1961.)

Frau Sophie Irmgard Marehart, geb. Prem, 
Gattin des Pfarrers Hans Marehart in Wien- 
Donaustadt, ist am 25. November 1961, heim
gegangen.

Pfarrer Hans Hermann Schmidt wurde gemäß 
Z 121 (1) b der Kirchenverfassung zum Pfarrei der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Bad Ischl be
stellt und in diesem Amt mit Wirkung vom 1. Jänner 
1962 bestätigt. (Zl. 8391/61 vom 5. Dezember 1961.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen 
— Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück ist unzu
lässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen — 
Fristen beobachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)
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